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Roll Kleinschmidt 

Betriebliche und überbetriebliche Ausbildungs­
werkstätten in der Bundesrepublik Deutschland 
Wesentliche Ergebnisse einer Bestandsaufnahme 
des BBF 
Mit dem vorliegenden Beitrag werden die wesentl·ichen 
Ergebnisse einer Bestandsaufnahme betr·ieblicher und 
überbetrieblicher Ausbildungswerkstätten in der Bundes­
republik Deutschland wiedergegeben, die das Bundes­
institut für Berufsbildungsforsch·ung in der Zeit von Mai 
1971 bis Februar 1974 durchgeführt hat. Dabei wurden 
alle diejenigen Ausbildungswerkstätten in den einzelnen 
Ausbildungsbereichen erlaßt, die der beruflichen Erstaus­
bildung Jugendlicher dienen und von mindestens einem 
hauptberuflichen Ausbilder betreut werden. Durch diese 
Erhebung sollten neben einer Bestandsaufnahme vor al­
lem Planungsdaten für die Durchführung bildungspoliti­
scher und bildungsplanerischer Maßnahmen erhoben so­
wie Ansatzpunkte für gezielte Folgeuntersuchung •in aus­
gewählten Teilbereichen ermittelt werden. 
Berufsbildung in Wissenschaft ·und 5/74, S. 4 

Christel Kreigenfeld, Ute Laur, Felix Rauner 
und Eberhard Wenzel 

Modellversuche als inhaltlicher und methodischer 
Schwerpunkt der Berufsbildungsforschung 

ln dem Beitrag wird versucht, e·i nen groben konzeptionel­
len Rahmen zu entwickeln, innerhalb dessen Modellver­
suche als leitendes Forschungsparadigma der Berufsbil­
dungsforschung anzusiedeln wären. Unter Modellversuch 
wird verstanden, daß die Bedingungen und Strukturen, 
unter denen das Modell im Laufe des Versuchs erstellt 
wird , als wesentlicher Forschungsgegenstand gelten. Dies 
schließt auch die noch kontrovers diskutierten Probleme 
einer angemessenen Innovationsstrategie ein. Die Ausfüh­
rungen der Autoren stellen ·in gekürzter Form die Über­
legungen zum Problembereich zusammen, wie sie im 
Modellversuch "Mehrmediensystem Elektrotechnik/Elek­
tronik (MME) " theoretisch wie praktisch zur Anwendung 
gekommen sind. 

Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis 5/74, S. 10 

Wolfgang Mönikes 

Zur Bedeutung von Tätigkeitsanalysen 
für die Berufsbildung 
Oberlegungen vor einem Versuch 
Der Analyse der Arbeitssituation des Menschen wird in 
jüngerer Vergangenheit zunehmende Aufmerksam'keit ge­
widmet. Der Entwicklungsstand entsprechender Instru­
mente deckt nicht alle derzeit bestehenden Interessen. 
ln Abhängigkeit von eindeutiger Zi eldefinition scheinen 
Bedürfnisse an einem Analyseinstrument zu bestehen, das 
den üblichen entspr·icht und in einem 
Mindestmaß von Kompatibilität interdisziplinär verwendbar 
ist. Ein entsprechender Versuch für den Bereich der Be­
rufsbildungsforschung wird unter theoretischen und me­
thodischen Gesichtspunkten erstmals skizzenhaft vorge­
stellt. 
Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis 5/74, S. 14 

Gisela Axt 

Ausbildungsberufe der Textil- und Bekleidungs­
industrie im Wandel (Schritte zur Neuordnung) 
Die fünf Schritte zur Neuordnung der Ausbildung in der 
Textil- und Bekleidungsindustrie werden begründet: Er­
arbeitung der Konzeption aufgrund von Tätigkeits- und 
Maschinenplatzanalysen, staatliche Anerkennung der Stu­
fenausbildungsordnungen , Materialsammlungen als Basis 
für Rahmenlehrgänge der Berufsschule, Erarbeitung von 
Ausbildungsmitteln zur Steigerung der Lernleistung, 
Gleichstellung der beruflichen und allgemeinen Bildungs­
gänge durch politische Entscheidung aufgrund des gesell­
schaftlichen Wandels. Die Neuordnung stellt ein erwei­
terungsfähiges System dar, in dem Jugendliche unter­
schiedlicher Lernfähigkeit sich optimal entfalten können. 

Berufsbildung in und Praxis 5/74, S. 19 

Roll Kleinschmidt 

ln-plant and lndustrial Training Workshops 
in the Federal Republic of Germany -
Main results of an inventory-taking executed 
by the BBF 

The present article states the main results of an inven­
tory-taking of in-plant and industrial training werkshops 
in the Federal Republic of Germany, realized from May 
1971 to February 1974 by the BBF. All training werkshops 
have been included in the different training fields, serving 
the primary vocational education of young people and 
being superv.ised by at least one full-time training officer. 
This inquiry intended not only to investigate into planning 
data for the realization of educaNonal policy and its 
planning measures but to find out starting points for 
directed sequent inqu•iries for selected partial fields. 

Berufsbildung lin Wissenschaft und Praxis 5/74, p. 4 

Christel Kreigenfeld, Ute Laur, Felix Rauner and 
Eberhard Wenzel 

Modell Tests with Regard to a Concentration 
of Contents and Methods in Vocational Training 
Research 

T•h'is article tries to develop a rough conceptional draft 
setting modell tests as a leading research paradigme of 
the vocational training research. The following explanaHon 
stands for a modell test: Conditions and structures for 
the realization of such a modell ar.e accepted as an 
essential research object. This includes the still contro­
verstial problems of an adequate innovation strategy. The 
statement of the authors summarizes ·in a concised form 
the reflections with to these problems being 
applied in theory and practice for the modell test "multi­
media system for electrical engineering/electrontics". 

Berufsbildung ·in Wissenschaft und Praxis 5/74, p. 10 

Wolfgang Mönikes 

The lmportance of Job Analysis for Vocational 
Education - Reflexions Prior to a Test 
Lately an increasing aJtention is paid to the job-situation 
analysis of e>mployed people. The stage of development 
for appropriate ·instru·ments does not meet all interests 
existing at present. Dependlng on a clear objective de­
f,inition there are obviously needs for an analysis instru­
ment corresponding to the usual test quality criter·ia and 
available for all disciplines with a mintimum of compa­
tibility. For the first time in the field of vocational edu­
cation research such a test is roughly presented from the 
theoretical and methodolog•ical aspect. 

' 

Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis 5/74, p. 14 

Gisela Axt 

Changes within Professions of the Textile and 
Clothing lndustry. - Steps for a Reorientation 
Reasons for the live steps of the reorientation of the 
vocational training in the textile and clothing industry: 
The elaboration of a concept with regard to the analysis 
of jobs and machine places, the Iegitimation of the rules 
for vocational training by degrees, the collection of ma­
terial for a framewerk of curricula of vocational schools, 
the elaboration of means for vocational training for an 
increase of the learning efficiency, the equalization of 
vocational and general education realized by political 
decision with view to the social change. This reorientation 
represents a capable system with optimal possibilities for 
enlargement for all young people of different learning 
capacities. 

Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis 5/74, p. 19 



Rolf Kleinschmidt 

Les ateliers de formation professionneUe 
dans l'entreprise et des centres interentreprises en 
Republique Federale d'AIIemagne. - Des resultats 
essentiels d'un inventaire du BBF 

Cet article represente les resultats essentiels d'un inven­
taire des ateliers de formation professionnelle en Repu­
blique Federale d'AIIemagne, realise ·de Mai 1971 au 
Fevrier 1974. Tous les ateliers de formation profession-
nelle des differents secteurs y sont retenues, servant a 
Ia formation professionnelle primaire des jeunes qui sont 
instruits par un inspecteur d'apprentissage professionnel 
au moins. Au dela d'une enquete on lintendait a relever 
avant tout des dates ·de planitication pour Ia real·isation 
des mesures politiques au secteur d'education et son 
planisme et de trauver d'autres points de depart pour 
des enquetes de suite directes •dans des secteurs selec­
tionnes. 

Berufsbildung ·in Wissenschaft und Praxis 5/74, p. 4 "'-' 

Christel Kreigenfeld, Ute Laur, Felix Rauner et 
Eberhard Wenzel 

Des essais modeles en qualite de point central de 
Ia recherche en formation professionneUe vu sous 
l'aspect du contenu et de Ia methode 

Cet article essaie de developper un gros cadre concep­
tionnel, dans lequel on pourrait etablir des essais mo-
deles en tant que paradigme de recherohe dirigeant. On 
comprend par un essai modele que les conditions et les 
structures appliquees au cours de Ia realisation de l'essai 
modele, sont consJiderees comme sujet de recherohe 
essentiel. Cela comprend egalement les problemes tou­
jours controverses d'une strategie ·innovatrice adequate. 
L'expose des auteurs reunis en bref les reflexions relatifs 
au problerne etant appliquees theor·iquement et pratique­
ment dans l'essa'i modele du systeme multimed'ial des 
sciences d'electricite/ d'electronique {MME). 

Berufsbildung ·in Wissenschaft und Praxis 5/74, p. 10 

Wolfgang Mönikes 

L'importance des analyses du travail pour Ia 
formation professionneUe 
Reflexions precedents un essai 
Ces derniers temps on consacre une attention croissante 
a l'analyse de Ia situation de travail de l'homme. II est 
vrai que le niveau du developpement des ·instruments 
analogues ne cerrespendent pas tout a fait aux i nterets 
existants a present. II parait qu'il des besoins pour 
un instrument d'analyse dependant d'une definition de 
but claire, qui corresponds aux criteres qualificaNves 
d'essai usuelles et appliquabels pour tout les dlisciplines 
avec un minimum de compatabilite. Un tel essai est es­
quisse pour Ia premiere fois dans le secteur ·de Ia re­
cherche en formation professionnelle sous des aspects 
theoriques et methodologiques. 
Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis 5/74, p. 14 

Gisela Axt 

Des Professions de Formation ProfessionneUe dans 
!'Industrie Textile et de Ia Confection en Voie de 
Transition. - Etapes pour une Orientation Nouvelle 

Voici les raisons pour les cinq etapes de l'orientation 
nouvelle: L'elaboration d'une conception a Ia base des 
analyses pour Ia qualification du travail et des places de 
machines, Ia Iegitimation des reglements de formation 
professionnelle par degre, un recueil de Ia Iiterature et 
du materiel en qualite de base pour des curricula de 
cadre de l'ecole professionnelle, l'elaboration des moyens 
de formation professionnelle pour l' intensification des , ' 
resultats, l'egalite de l'enseignement professionnel et 
general par une decision politique a cause du change-
ment social. L'orientation nouvelle represente un systeme 
de qualite d'accroissement permettant aux jeunes de 
differente capaeile d'apprendre de se developper d'une 
fa<;:on optimale. 

Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis 5/74, p. 19 

Rolf Kleinschmidt 

Los Iaiieres de aprendizaje empresariales 
y supraempresariales en Ia RFA - Resultados 
esenciales de un inventario hecho por el lnstituto 
Federal para Ia lnvestigaci6n sobre Ia Formaci6n 
Profesional (BBF) 
En esa contri buici6n se presentan los resultados mas 
importantes de un inventario de los talleres de apren­
dizaje y supraempresariales en Ia RFA, 
realizado por el BBF desde el mes de mayo 1971 hasta 
el febrero 1974. Se han registrado todos estos talleres 
en los sectores particulares de Ia formaci6n que sirven 
para Ia primera formaci6n profesional de los jovenes y 
que son supervisadas por lo menos por un instructor 
profesional. Por med'io de esta encuesta, a parte· de una 

del .inventario, debian sobre todo ser elabora­
dos datos de planificaci6n para Ia realizaci6n de las 
medidas de politica y planificaci6n educatives asi como 
esbozos para ·investigaciones sucesivas directamente a 
sectores parciales seleccionados. 
Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis 5/74, p. 4 

Christel Kreigenfeld , Ute Laur, Felix Rauner y 
Eberhard Wenzel 

Experimentes de modelos como punto esencial del 
contenido y del metodo de Ia investigaci6n sobre 
Ia formaci6n profesional 
Se intenta en este articulo desarrollar un marco esboza­
do y conceptual en el cual se podrian poner los experi­
mentos de modelos como el parädigma de investigaci6n 
directivo de Ia investigaoi6n sobre Ia formaci6n profesio­
nal. Se entiende como experimento de modelo que las 
condiciones y estructuras, bajo las cuales se construye 
el modelo durante el experimento, son välidas como 
objeto esencial de Ia investigaci6n. Eso 1incluye tambien 
los problemas aun convertidamente ·discutidos de una 
estrategia de Ia innovac·i6n adecuada. Las explicaciones 
de los autores resumen las ideas sobre el ambito del 
problema, igual que se ha hecho en el experimento de 
modelo "Sistema pluriseccional electrotecnica/electr6ni­
ca" {" Mehrmediensystem Elektrotechnik/ Elektronik MME" ) 
te6rica y practicamente. 
Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis 5/74, p. 10 

Wolfgang Mönikes 

Sobre Ia importancia de los anälises de actividades 
para Ia formaci6n profesional 
- Reflexiones previas a un ensayo -
Se dedica en el pasado reciente una atenci6n creciente 
al anal1isis 'de Ia slituaci6n del hombre en el trabajo. EI 
estado del desarrollo de los 1instrumentos adecuados es 
insufic.iente para los ·intereses existentes. Dependiente 
de una definici6n precisa de los objetivos parece existir 
Ia neces'idad de un instrumento del anälisis que corres­
ponda a los cr<iter.ios usuales de Ia cal'idad de las pruebas 
y que se pueda utilizar con un grado minimo de compa­
tibilidad interdisciplinariamente. Se presenta en esbozo 
un intento correspondiente para el sector de Ia investi­
gaoi6n de Ia formaci6n profesional bajo nuevos aspectos 
te6ricos y met6dicos. 
Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis 5/74, p. 14 

Gisela Axt 

Profesiones en Ia industria textil y de Ia confecci6n 
en transformaci6n 
- Pasos para una reorganizaci6n -

Los cinco pasos para Ia reorgan·izaci6n de Ia formaci6n 
en Ia 'industria textil y de Ia confecci6n se fundan : en Ia 
elaboraci6n ·de Ia 'idea de Ia reorganizaci6n a base del 
analisis de las actividades y de los puestos en las mä­
quinas ; en el reconocimiento oficial de los reglamentos 
de Ia formaci6n por etapas ; en Ia consecuoi6n de datos 
como base •de planes de estudios ti(?O de Ia escuela de 
formaoi6n profesional ; en Ia elaborac'i6n de medios de 
formaci6n para aumentar el rendimiento del aprendizaje ; 
en Ia igualaoi6n de los estudios profes•ionales y •de otro 
tipo por una decisi6n politica basada en el cambio social. 
La reorganizaci6n representa un sistema ampliable en el 
cual los jovenes de distinta capacidad de aprendizaje 
puedan desarrollarse de modo 6ptimo. 

Berufsbildung 'in Wissenschaft und Praxis 5/74, p. 19 



BWP 5/74 Rohde, Priorität für die berufliche Bildung 

Hellflut Rohde 

Priorität für die berufliche Bildung 

Der beruflichen Bildung kommt in der nächsten Phase der 
Bildungspolitik besonderes Gewich,t zu. Das heißt nicht, an­
deres zu vernachlässigen, aber es bedeutet, Ungleichgewichte 
abzubauen, die sich zu Lasten der beruflichen Bildung ent­
wickelt haben. Die Strukturprobleme des gesamten Bildungs­
systems wirken bis in das Beschäftigungssystem hinein. Das 
verlangt nach einem Reformprozeß, der sich auf vielen Fel­
dern zu vollziehen hat. Dazu muß auch eine wesentliche 
Verstärkung der Investitionen im beruflichen Schulwesen ge­
hören. 

Ich bemühe mich darum, diesen Reformprozeß in der Bil­
dungspolitik deutlich zu machen. Auf einige Sachverhalte 
darf ich dabei hinweisen: · 

0· ln den Vorberatungen der Bund-Länder-Kommission wur­
de erreicht, daß die betuliche Bildung im Stufen- und Fi­
nanzierungsplan, der mittelfristigen Planung bis 1978, in 
den Prioritätenkatalog der vordringlich zu lösenden Auf­
gaben aufgenommen wird. Dazu gehört der Ausbau des 
beruflichen Schulwesens, ein Sonderprogramm zum Ab­
bau des Lehrermangels an beruflichen Schulen und der 
Ausbau überbetrieblicher Ausbildungsstätten. 

0 ln den Haushaltsverhandlungen für das Jahr 1975 wurde 
eine Steigerung der Mittel für das Bildungswesen um 
mehr als 16 v. H. vorgenommen; der Haushaltsansatz 
für berufliche· Bildung konnte ·von 72 Mio DM 1974 auf 
140 Mio DM 1975 verdoppelt werden; das ist Ausdruck 
einer Politik der schrittweisen Veränderung. 

Ich bin dankbar, daß die an der beruflichen Bildung Betei­
ligten die Änderung der Ausbilder-Eignungsverordnung in 
der Sache unterstützt haben, verbunden mit verstärkten An­
strengungen für die Ausbildung der Ausbilder und der Wer­
bung für die Wiederholung des Fernsehlehrgangs Ausbil­
dung der Ausbilder in den dritten Programmen der ARD. 
Der Bildungsreformprozeß ist keine "Einbahnstraße". 

Zur gesetzlichen Regelung 

ln der Regierungserklärung vom 17. 5. 1974 sind -erneute 
mit den an der beruflichen Bildung beteiligten 

Gruppen angekündigt worden, deren erste Runde vor der 
Sommerpause stattfand und die auch in dieser Sitzung fort­
geführt werden. 

Meine Gespräche mit den an der beruflichen Bildung Betei­
ligten si{ld nicht als Courtoisie· aufzufassen, sondern dienen 
dazu, in einem offenen Meinungsbildungsprozeß die Proble­
me aufzuarbeiten, die aus der Sicht der Praxis noch gelöst 
werden müssen. Dabei kann ich mich auch auf Vorarbeiten 
stützen, die ich bei meinem Amtsantritt vorgefunden habe, 
und die in die Gespräche mit den Beteiligten in der Zwi­
schenzeit einbezogen worden sind. Jetzt erarbeiten wir, un­
ter Einbeziehung der Gesprächsergebnisse, ein Konzept für 
die Reform der beruflichen Bildung, das so rechtzeitig vor­
gelegt werden soll, daß es im Mittelpunkt der Entscheidun­
gen des Parlaments im Jahre 1975 stehen kann. Mir kommt 
es darauf an, die Beziehungslosigkeit des heutigen Systems 
und die Zufälligkeiten der Entwicklung zu verringern - oder 
positiv ausgedrückt - ein logisches und in seinen Abhängig­
keiten und Verflechtungen aufeinander bezogenes System zu 
finden, 

Kurzfassung der Rede des Bundesministers für Bildung und Wis­
senschaft, Helmut Rohde, vor dem Bundesaussehuß für Berufs­
bildung am 25. Oktober 1974 ln Bonn. 

0 das Qualität in Betrieb und Schule sichert; 

0 das eine sinnvolle Beziehung zwischen allgemeiner und 
beruflicher Bildung · 

0 das Wirtschaft und Gewerkschaften in die Verantwortung 
einpezieht und ein quantitativ und qualitativ befriedigen­
des Angebot an Ausbildungsplätzen sichert; 

0 das die Länder in ihrer Verantwortung für das Schul­
wesen zu Partnern macht; 

0 das Kontrolle in dem Maße ermöglicht, wie sie zur Siehe-
JUng der Qualität notwendig ist und · 

G das allgemeine Planung mit schöpferischer Praxis sinn-
voll verbindet. 

Auch Fragen der Finanzierung der beruflichen Bildung kön­
nen bei gesetzlichen Schritten hicht mehr ausgeklammert 
werden. Dabei denke ich nicht an globale Umverteilungs­
prozesse mit neuen Bürokratien, sondern an Finanzierungs­
regelungen mit Augenmaß, orientiert an konkretem Bedarfs­
kriterien und in der Mitverantwortung der an der beruflichen 
Bildung Beteiligten. 

Berufliche Bildung wird den schwierigsten Teil der Bildungs­
reform darstellen. Das liegt nicht zuletzt an den unterschied­
lichen Zuständigkeiten und Lernorten in diesem System. 
Eine stärkere Kooperation, eine verbesserte Planung und 
eine Vorausschau auf künftige Entwicklungen 'sind gerade in 
diesem Bereich notwendig. möchte desh,alb schon jetzt 
an Sie appellieren, .mich bei diesem Vorhaben tatKräftig zu 
unterstützery, dje berufliche Bildung den Rang erhal­
ten kann, der ihr zukommt. Das kann nur gelingen, wenn die 
Beteiligten und Betroffenen bereit sind, darauf zu verzichten, 
ihre Interessen voll und einseitig "auszureizen·". Ich habe 
nicht die Illusion, daß, die Reform der beruflichen Bildung 
durch ein Spalier mit Beifall von allen führt. Es muß 
aber erwartet werden können, daß die. gemeinsame Verant­
wortung nicht aus den Augen verloren wird. 

Lassen Sie mich nur auf wenige Punkte hinweisen, die mei­
nes Erachtens dringend einer Lösung bedürfen: 

Die Sicherung eines qualitativ und quantitatiV 
den Angebots an Ausbildungsplätzen muß vorrangiges 
Ziel der Berufsausbildungspolitik 

Dle Ausgangssituation wird dadurch gekennzeichnet, daß 
die Ausbildung in der, Hauptsache von kleineren und mitt­
leren Betrieben vorgenommen, wird (400 000 Auszubil­
dende befinden sich in Betrieben mit 1 bis 9 f?eschäftig­
ten, 700 000 Auszubildende in Betrieben mit 1 bis 49 Be-
schäftigten). ' 

Daraus hat sich die Frage ergeben, ob bei erweiterten 
Qualitätsanforderungen (breitere Grundbildung, Niveau­
anhebung) nicht imme,r mehr kleine und mittlere Betriebe 
als Ausbildungsbetriebe ausscheiden, wenn nicht durch 
ergänzende überbetriebliche Ausbildungsstätten Lücken' 
der betrieblichen Eignung ausgefüllt werden. Ihre Funk­
tion wird es sein müssen, die betriebliche Prax[s zu 
ergänzen. 

Es hat bereits seit langem - verstärkt seit Ende- der 
60er Jahre - eine Reduktion der Ausbildungsbetriebe 
gegeben. Dabei ist bemerkenswert, daß zu Z-eiten des 
stärksten Rückganges weder eine ernsthafte Diskussion 
noch ein Handeln der .Beteiligten zu verzeichnen war. 
Wenn nicht· ,die H"andwerksbetriebe if'l den letzten .:Jahren 
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mehr Auszubildende aufgenommen hätten, wäre wegen 
des Rückganges der Ausbildungsplätze im Bereich der 
Industrie- und Handelskammern bereits ein Engpaß ein­
getreten. ln Industrie und Handel hat sich die Zahl der 
Ausbildungsbetriebe von 1970 bis 1972 um etwa 25 000 
verringert. 

Kleine und mittlere Betriebe sind im Interesse der Regene­
ration auf eigene Ausbildung angewiesen, weil 

O viele Äusbildungsberufe in Großbetrieben nicht erlernt 
werden können; 

0 die Großbetriebe nur in geringem Umfang über den eige­
- nen Bedarf ausbilden - besonders in Zeiten rückläufiger 

Konjunktur - und der Anteil der produktiven Kräfte rück­
läufig ist; 

0 die Erhaltung der Berufsausbildung in kleinen und mittle­
ren Betrieben besonders im Dienstleistungsbereich not­

erscheint; 

0 gerade in kleinen und mittleren Betrieben - besonders 
im Dienstleistungssektor - neue Berufe und Funktionen 
entstanden sind, die einer Ausbildung bedürfen, für die 
aber noch keine geregelte Ausbildung angeboten wird. 

Konkret muß in der nächsten Zeit erreicht werden, daß 

0 die Lernorte Betrieb und Schule aus Beziehungslosigkeiten 
herausgeführt werden. Das gegenwärtig - nach dem Ge­
meinsamen Ergebnisprotokoll aus 1972·- geübte Verfah­
ren der Abstimmung von Ausbildungsordnungen 1,md 
Rahmenlehrplänen ist zwar schon ein Fortschritt gegen­
über einer Zeit, in der es gar keine Abstimmung gege­
ben hat; es kann insgesamt aber noch nicht befriedigen, 
bedeutet auch schwierige Abstimmungsprozesse mit der 
Kultusministerkonferenz, deren Ergebnisse dann jeweils 
mit den Beteiligten rückgekoppelt werden müssen. 

O Nicht abgestimmte Ausbildungsordnungen und 
lehrpläne sind auch ein dafür, daß die Einführung 
des von allen Beteiligten befürworteten Berufsgrundbil­
dungsJahres mit großen Problemen verbunden ist; für die 
betroffenen Jugendlichen führt es zu einer gebrochenen 
Lebenssituation, weil sie entweder ihre Vorbildung ver­
leugnen müssen oder Schwierigkeiten haben,· einen Aus­
bildungsplatz zu finden; für die Schulen bedeutet es eine 
Überforderung, weil sie nicht auf beruflichen Inhalten 
aufbauen können, die sie nach einem ersten Ausbildungs­
jahr voraussetzen müßten. 

Hier helfen Rechtsstandpunkte allein nicht weiter - wie 
meine Erfahrungen der letzten Wochen zeigen -, sondern 
nur eine konsequente Abstimmung der Inhalte zwischen 
l;>eruflicher Grundbildung und beruflicher Fachbildung 
sowie eine abgestimmte Einführung in Betrieb und Schu­
le. Ich begrüße es, daß der Bundesausschuß für Berufs­
bildung unter Punkt 7 der heutigen diese 
Frage nochmals ins Auge faßt Hier hilft nur eine enge 
Zusammenarbeit der Beteiligten weiter, Rahmenvoraus­
setzungen zu schaffen, die in Zukunft Bruchstellen ver­
meiden. 

0 Im Zusammenhang mit der Erörterung des Ausbildungs­
platzangebots ist uns allen nochmals deutlich vor Augen 
geführt worden, wie unzulänglich das Datenmaterial über 
die berufliche Bildung ist. Es fehlen die notwendigen 
Statistiken und Planungsunterlagen als Voraussetzung für 
eine operative Berufsbildlingspolitik. Es erhebt sich unter 
diesen Voraussetzungen die Frage, ob von einer koordi­
nierten Planung der regionalen Wirtschaftspolitik, der Ar­
beitsmarktpolitik und der Standorte für schulische, über­
betriebliche und betriebliche Ausbildungsstätten gespro­
chen werden kann. 

Zufälligkeiteri der Entwicklung sind auffälliger als Ansätze 
.für eine korrdinierte Planung. Das aber ist keine Basis 
für eine sinnvolle Berufsbildungspolitik. Auch hier gilt es, 

Beziehungslosigkeiten abzubauen und aus der Isolierung 
der Bildungspolitik herausführende institutionelle Rege­
lungen zu finden, die eine aufeinander bezogene Rah­
menplanung der verschiedenen Politiken möglich machen, 
ohne die freie Entscheidung der Betriebe in Frage zu stel­
len. 

0 Auf die Notwendigkeit, Fragen der Finanzierung der be­
ruflichen Bildung mit Augenmaß und nach konkreten Be­
darfskriterien anzugehen, habe ich bereits hingewiesen. 
Niemand kann ernsthaft in Abrede stellen, daß es Un­
gleichgewichte des regionalen, sektoralen und betriebs­
größenbezogenen Ausbildungsplatzangebots gibt. Hier 
können betriebsergänzende überbetriebliche Ausbildungs­
stätten Ausgleich ermöglichen. Das gilt besonders für 
Ländgebiete. Die Probleme, die bei der Durchführung des 
Förderungsprogrammes für überbetriebliche Ausbildungs­
stätten entstanden sind, zeigen bereits heute, daß für die 
Entwicklung einer Infrastruktur überbetrieblicher Ausbil­
dungsstätten Investitionszuschüsse allein nicht ausreichen. 

schwerwiegenden Problem sind die Folgekosten ge­
worden, die in weiten Bereichen aus eigener Kraft von 
den Trägern nicht mehr aufgebracht werden können. 

überbetriebliche Ausbildungsstätten wurden in den Gesprä­
chen der letzten Wochen als wirksame Hilfe bezeichnet, die 
dazu beitragen könne, das Ausbildungsplatzangebot zu sta­
bilisieren. Die Bundesregierung hat dies bereits vor Jahren 
erkannt und Mittel für Investitionen zur Verfügung gestellt. 
Der Haushaltsausschuß des Bundestages hat zugestimmt, 
daß vom Haushaltsjahr 1975 ab neuerrichtete überbetriebliche 
Ausbildungsstätten eine Unterstützung zu den laufenden Ko­
sten erhalten können. Er hat allerdings konkrete Auflagen 
gemacht, daß nämlich 

0 die Mittel überwiegend für Investitionen und nur begrenzt 
für Folgekosten eingesetzt werden sollen; 

0 'dies nur in einer Übergangszeit, bezogen auf das einzelne 
Projekt bis zu vier jahren, geschehen soll; 

0 bei der Neuordnung der beruflichen Bildung f9r die Zu­
kunft eine konstant wirkende Regelung gefunden werden 
!T\Uß. 

Gerade in den strukturschwachen Gebieten ist manche not­
wendige Ausbildungsstätte deshalb nicht errichtet worden, 
weil die Träger dafür nicht die Mittel zur Verfügung stellen 
konnten. Hier muß schon im nächsten Jahr geholfen werden. 
Ein(\ Infrastruktur überbetrieblicher Ausbildungsstätten ist er­
forderlich, um 

0 den Wettbewerbsnachteil der kleinen und mittleren Be­
triebe abzubauen; 

0 ein ausreichendes Ausbildungsplatzangebot - auch in 
strukturschwachen Gebieten - zu erhalten oder zu ver­
stärken; 

0 allen betrieblichen Bereichen auch in Zukunft die Mög­
lichkeiten zu erhalten, die in den Ausbildungsordnungen 
niedergelegten Ansprüche erfüllen zu können. 

Das Programm der Bundesregierung zur Förderung der 
überbetrieblichen Ausbildungsstätten hat die Unterstützung 
aller Fraktionen im Bundestag gefunden. Ich hoffe, daß auch 
wir uns darüber einig sind, daß dieses Programm mit der 
Unterstützung und Mitwirkung aller Beteiligten durchgeführt 
werden muß. Ich weiß, daß die Förderungsrichtlinien zu­
.nächst nicht überall zustimmend aufgenommen worden sind: 

Ich hoffe und bitte dringend, die Diskussion vertieft fortzu­
führen, damit keine Schwierigkeiten in der Praxis entstehen. 

Der BMBW steht zur Zeit mit rund 60 Trägern überbetrieb­
licher Ausbildungsstätten in Förderungsverhandlungen. Sie 
gehen von der Einsicht aus, berufsfördernde Maßnahmen 
möglich zu machen. Dabei ist mancher über seinen Schatten 
gesprungen. Ich appelliere deshalb auch an Sie, dazu bei-
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zutragen, die Diskussion über die Richtlinien zu versach­
lichen. Auch Länderminister haben mich darum gebeten, den 
Bundesausschuß für Berufsbildung mit diesen Fragen zu be­
fassen. 

Zurück zum FinanzierungsprobJem. Kleine und mittlere Be­
triebe und auch Kammern können - selbst bei Steigerung 
der Förderung von Investitionskosten - einen weiteren Aus­
bau überbetrieblicher Ausbildungsstätten nicht mehr allein 
tragen (vgl. geringer Abfluß der BMBW-Mittel): 

0 Die Folgekosten überbetrieblicher Ausbildungsstätten 
steigen. 

0 Die Ausbildungsvergütungen während längerer Phasen 
überbetrieblicher Ausbildung (z. B. Ausbildungsordnung 
für das Baugewerbe: 9 Monate) werden für kleinere und 
mittlere Betriebe belastender. 

0 Das Erfordernis einer Ausweitung überbetrieblicher Aus-
bildungsphasen nimmt zu. 

Nach meiner Meinung müssen deshalb Finanzierungsrege­
lungen und Planungen auf den Weg gebracht werden, die 
insbesondere ein Zusammenwirken von Rahmenplanung und 
autonomen Entscheidungen ermöglichen. 

Ein finanzieller Anreiz könnte in zwei Richtungen gehen: 

0 Die Ausbildungsbetriebe kostenmäßig zu entlasten; 

0 Überbetriebliche Angebote zu fördern, die eine 'betrieb­
liche Ausbildung in kleinen und mittleren Betrieben er­
gänzen, um dadurch bebtriebliehe Ausbildungsplätze zu 
erh,alten. 

Es bestehen Wettbewerbsunterschiede in dreierlei Hinsicht: 

0 Nur etwa 16 bis 20% der Betriebe bilden aus; 80 bis 84% 
der Betriebe profitieren von den Ausbildungsleistungen 
der ausbildenden Betriebe; damit bin ich in den letzten 
Monaten in zunehmendem Maße konfrontiert worden. 

0 Großbetriebe können eher als andere betrieblichen Be­
reiche ihre Kosten über den Markt und steuerliche Ab­
schreibungen decken. 

0 Großbetriebe sind für Jugendliche attraktiv und können 
deshalb unter den Bewerbern für einen Ausbildungsplatz 
auswählen; für kleine und mittlere Betriebe wird die Lage 
im Ausbildungsbereich schwieriger, wenn ihnen nicht die 
Möglichkeit gegeben wird, das betriebliche Angebot mit 
überbetrieblichen Ausbildungsstätten zu koppeln. 

Da alle Betriebe von den Ausbildungsleistungen der Ausbil­
dungsbetriebe profitieren, hat von der Sache her in der 
öffentlichen Diskussion die Frage der Finanzierung an Ge­
wicht gewonnen. Für die berufliche Weiterbildung werden 
bereits heute Investitions- und Folgekosten weitgehend von 
der Bundesanstalt für Arbeit getragen, ohne daß dagegen 
ernsthafte Bedenken erhoben worden wären; das hat zu 
einer Ausweitung und Konsolidierung des Angebots geführt. 
ln der Praxis beobachten wir jetzt, daß überbetriebliche Aus­
bildungsstätten zunehmend für Fortbildungs- und Umschu­
lungsmaßnahmen genutzt werden. Von der Sache her ist eine 
solche Kombination von überbetrieblicher Ausbildung und 
Fortbildung durchaus sinnvoll. 

Die kritische Schwelle wird aber überschritten, wenn dies 
auf Kosten beruflicher Grundausbildung in den überbetrieb­
lichen Ausbildungsstätten geschieht. Auf jeden Fall zeigen 
Erfahrungen der letzten Jahre, daß das Finanzierungssystem 
unmittelbaren Einfluß auf das 'Geschehen in der beruflichen 
Bildung hat. Den Zusammenhang zwischen dem Ausbil­
dungsplatzangebot und der Finanzierung hat der Gesetzge­
ber bereits '1969 bei der Verabschiedung des Berufsbildungs­
gesetzes im Blick gehabt, durch eine einstimmig angenom­
mene Entschließung zum Ausdruck gebracht und damit den 
Willen ausgewiesen, auf diesem Gebiet neue Wege zu ge­
hen. Dabei handelt es sich um einen vom ganzen Parlament 
erteilten Auftrag. 

Neue Betriebe und neue Branchen beteiligen sich weniger 
an der Berufsausbildung als bereits bestehende. Deshalb 
sollte auch bei der Errichtung neuer Betriebe ein Anreiz da­
für geschaffen werden, Ausbildungsplätze von vornherein mit 
einzuplanen. Im Rahmen der bestehenden Förderungspro­
gramme (regionale Wirtschaftsförderung, Zonenrandförde­
rung, lnvestitionszulagengesetz) sollten dafür Zu­
schüsse, in dadurch nicht förderbaren Bereichen neue Mög­
lichkeiten geschaffen werden. 

Zum Schlußbericht der Sachverständigenkommission 
Kosten und Finanzierung der beruflichen Bildung 

1. Eine Reform der beruflichen Bildung ohne zusätzliche 
Möglichkeiten der Finanzierung zu schaffen, würde 
wiegende Fragen aufwerfen. Ein Grundproblem des Berufs­
bildungsgesetzes von 1969 besteht gerade darin, höhere 
Qualitätsanforderungen zu stellen, ohne ein qualitativ und 
quantitativ ausreichendes Angebot abstützen zu können. 

Heufe kommt hinzu, daß von der Nachfrageseite her neue 
Anforderungen gestellt werden; die Motivation für einen be­
ruflichen Bildungsweg verstärkt sich; Anforderungen und Be­
rufswünsche werden differenzierter; der Dienstleistungsse'k­
tor braucht neue Ausbildungswege. 

Das gilt auch für den öffentlichen Dienst. Doch möchte ich 
auch hier vor jeder Oberspitzung warnen. Eine Abschottung 
zwischen öffentlichem Dienst und gewerblicher Wirtschaft 
wäre schwerwiegend; Übergänge sind unverzichtbar. Meine 
Absicht ist es, im Wissenschaftskabinett die quantitativen und 
qualitativen Beiträge des öffentlichen Dienstes zur Entwick­
lung der Berufsbildung zu behandeln. 

2. Eine umfassende Lösung im Sinne des Edding-Berichts 
zu schaffen (mit einem Umverteilungsvolumen von 11 bis 15 
Mrd. DM) würde angesichts der wirtschaftlichen Lape und 
den bisherigen Erfahrungen mit Umverteilungssy'stemen 
viele Probleme aufwerfen. · ' · 

Was wir brauchen, ist eine Finanzierungsregelung mit Augen­
maß, abgegrenzten Bedarfskriterien und ohne neue große 
Verwaltungsapparatur, um ein quantitativ und qualitativ aus­
gewogenes regionales und sektorales Angebot an Ausbil­
dungsplätzen zu sichern. Meine einleitenden 
haben einige Anhaltspunkte dafür gegeben, auf welchen 
Gebieten dies geschehen könnte. 

Dies ist keine Kritik an der Edding-Kommission, die ihren 
Auftrag, die gesamten Kosten der beruflichen Bildung zu 
ermitteln, mit großer Umsicht erfüllt hat, und der ich auch 
an dieser Stelle meinen Dank für die geleistete Arbeit aus­
sprechen möchte. Dies ist vielmehr eine realistische Ein­

der Möglichkeiten und Notwendigkeiten, beste­
hende Förderungsmöglichkeiten (z. B. nach dem Arbeitsför­
derungsgesetz und aus Haushaltsmitteln) zu ergänzen und 
für die Bedürfnisse der beruflichen Grundausbildung fort­
zuentwickeln. 

Die Bundesregierung .wird zu dem sogenannten Edding-Be­
richt gegenüber dem: Deutschen Bundestag Stellung nehmen 
müssen. Dazu habery Sie in Ihrem Unterausschuß Vorarbei-· 
te'n geleistet, für die )eh mich ebenfalls bedanke - ich weiß, 
daß dabei zwischen den Grup­
pen bestehen geblieben sind. Ich möchte heute nicht den 
Versuch unternehmen, die unterschiedlichen Standpunkte 
einzugehen. Ich habe qämrich nicht vor, dem Bundestag e·ine 
abstrakte Stellungnahrtle vorzulegen. Eine Stellungnahme 
soll vielmehr mit der "gesetzlichen Neuregelung der beruf­
lichen Bildung verbunden werden. Ich werde diese Vor­
schläge diesem Ausschuß vorlegen und mit Ihnen diskutie­
ren. 

Was die eigentlichen ·inhaltlich-sachlichen Regelungen des 
Berufsbildungsgesetzes angeht, kann ich auf Vorarbeiten 
und die Ergebnisse der vielfältigen Gespräche der letzten 
Monate zurückgreifen. Es l<ommt darauf an, Lücken und 
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Mängel des 69er Gesetzes zu beseitigen. Für mich stehen 
dabei irh Vordergrund: Eine deutlichere Einordnung der be­
ruflichen Bildung in das Bildungssystem, die Beseitigung der 
Einseitigkeilen der Stufenausbildung und eine Ausformung 
der beruflichen Weiterbildung. Bei den Einzelregelungen von 
inhaltlichen Fragen der beruflichen Bildung habe ich den 
Eindruck gewonnen, daß vieles allgemeine Zustimmung ge­
funden hat. 

Lassen Sie mich einmal ganz offen sagen, daß nach meiner 
Meinung die aktuellen Probleme nur gelöst werden können, 
wenn die Verantwortlichkeiten, die für die berufliche Bildung 
in der Gesellschaft bestehen, auch wirklich zur Geltung 
kommen können. Ich bin in dieser Beziehung kein Anhän­
ger von "Ämterlösungen", sondern strebe im institutionellen 

Rolf Kleinschmidt 

Bereich ein kooperatives System an, das Arbeitgeber, Ge­
werkschaften und Staat gleichermaßen in die Verantwortung 
einbezieht, wobei ich unter Staat Bund und Länder verstehe: 

Wer die tatsächlichen Zuständigkeiten und Verantwortung 
hat, soll sie auch in den Institutionen einbringen können, die 
insbesondere auf Bundes- und Landesebene geschaffen wer­
den. 

Wie Sie wissen, wird über diese Frage zur Zeit in der Koa­
lition unter Auswertung der Gespräche mit den Beteiligten 
beraten. Die Erörterungen finden auf der Grundlage der von 
mir vorgetragenen Skizze statt, sind aber noch nicht abge­
schlossen. Wir werden deshalb die Erörterungen im Bundes­
ausschuß für Berufsbildung weiter zu vertiefen haben. 

Betriebliche und überbetriebliche Ausbildungswerkstätten in der 
Bundesrepublik Deutschland - Wesentliche Ergebnisse einer 
Bestandsaufnahme des Bundesinstituts für 
Berufsbildungsforschung -

1. Vorbemerkung 

Jn diesem Beitrag werden die wesentlichen Ergebnisse [1) 
einer Erhebung betrieblicher und überbetrieblicher Ausbil­
dungswerkstätten wiedergegeben, die der Verfasser zusa·m­
men mit anderen Mitarbeitern des Bundesinstituts für Berufs­
bildungsforschung (BBF) in der Zeit von Mai 1971 bis Februar 
1974 durchgeführt hat [2). 

Wenn bei dieser Bestandsaufnahme der rein quantitative 
Aspekt im Vordergrund steht, dann soll damit nicht der Ein­
druck hervorgerufen werden, als würde die inhaltliche Seite 
der beruflichen Bildung nicht gesehen oder genügend gewür­
digt: es sei daher eingangs unmißverständlich herausgestellt, 
daß der Verfasser inhaltlichen Fragen, also denen der Ent­
wicklung moderner und praxisorientierter beruflicher Curri­
cula, wesentliche Bedeutung beimißt Das schließt aber nicht 
aus.- oder schließt es sogar ein?-, daß zunächst und über­
haupt quantitativen nachgegangen wi,rd, denn be-. 
rufliehe Curricula sind nicht ohne genaue Kenntnisse der 
Ausbildungssituation zu entwickeln. 

2. Notwendigkeit einer 

Die Erfahrungen in den letzten Jahren, insbesondere die der 
letzten Monate, haben mit großer Deutlichkeit gezefgt; daß 
es in der Bundesrepublik Oeutschland ungeheuer schwer ist, 

Rolf ist Leiter der Abteilung "Andragogik der beruf­
lichen Erwachsenenbildung" und stellvertretender Leiter der Haupt­
abteilung "Erwachsenenblldungsforschung" im BBF. 

auf dem Gebiet der Bildung -'- und hier besonders auf dem 
der beruflichen Bildung - umfassend und abgesichert zu 
planen. Das wird zum Beispiel deutlich durch sich widerspre­
chende Angaben über das Absinken der Anzahl der Aus­
bildl,mgsplätze, die Ausbildungswilligkeit der Betriebe oder­
die Meldung von Ausbildungsplätzen an die Arbeitsämter, 
einschließlich der unterschiedlichen und sich teilweise wi­
dersprechenden Deutung dieser Angaben. 

Wir stehen also immer noch vor dem Problem, nicht über 
die statistischen Daten zu verfügen, die Grundlage sein müß­
ten für jegliche Reform. Und daß Reformen notwendig und 
auch gewollt sind, darüber dürfte heute wohl kein Zweifel 
mehr bestehen, zumal einschlägige Untersuchungen die Not­
wendigkeit von Reformen deutlich gemacht haben [3]: Zwei­
fel gibt es dabei höchstens über die Art und den Umfang 
solcher Reformen [4]. 

S.innvolle und zweckmäßige Reformmaßnahmen auf dem Ge­
der beruflichen Bildung lassen sich jedoch erst dann 

durchführen und planen, wenn die neuralgischen Punkte un­
seres Bildungssystems eindeutig erkannt und erfaßt sind. 
Es "zeigt sich immer deutlicher, daß die in den vergange­
nen Jahren verfolgten Statistiken nur einen kleinen Aus­
schnitt der ganzen Breite der .Problematik des beruflichen 
Bildungswesens bezeichneten und wie wenig Daten über­
haupt mit Nutzen verwendet werden können, um rechtzeitig 
orientierende Planungsentscheidungen zu treffen. Statistik 
und Planung beruflicher Bildung stehen sich gegenwärtig 
wilitgehenct entfremdet gegenüber" [5]. 

Sowohl die Konzipierung geeigneter Maßnahmen zur Ver­
besserung der beruflichen Bildung als auch die'Vorbereitung 
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bildungspolitischer Entscheidungen scheitern oder leiden am 
Mangel empirisch abgesicherter Daten. Dieser Tatbestand 
wird zum Beispiel deutlich an der Förderung überbetrieb­
licher Ausbildungsstätten durch die Bundesregierung. Der 
Bundesminister für Bildung und Wissenschaft hat Richtlinien 
zur Förderung von überbetrieblichen Ausbildungsstätten er­
arbeitet [6], ist bei deren Anwendung jedoch ohne gesicherte 
Planungsdaten. So verweist er unter anderem darauf, daß 

- das BBF .,die, mit dem Ausbau überbetrieblicher Ausbil­
dungsstätten verbundenen Fragen der Organisation und 
Finanzierung" untersucht und erst Ende 1974 einen Zwi­
schenbericht vorlegen wird, 

im Rahmen eines Forschungsauftrags erst .,die Voraus­
setzungen für die Festlegung eines Standortplanes" ge­
schaffen werden sollen [7]. 

Von einer gezielten Planung auf gesicherter Grundlage für 
eine rationale Berufsbildungspolitik kann demnach keine 
Rede sein. 

Das Fehlen ausreichender und gesicherter Planungsdaten 
liegt neben Unterlassungen in Vergangenheit und Gegen­
wart auch an der Komplexität des Problems selbst. So ist 
für die derzeitige Situation nicht auszus-chließen, daß gesell­
schaftspolitis·che Wunschvorstellungen oder subjektive Mei­
nungen ein Gewicht erhalten, das ihnen eigentlich nicht zu­
kommen dürfte und auch nicht zusteht. 

Als Folgerung aus diesem kurzen Abriß kann festgehalten 
werden: .,Eine Reform der beruflichen Bildung umschließt 
auch ein Reformprogramm zur Verbesserung der Ausbil­
dungsstatistiken; vieles ist hier noch zu tun" [8]. 

Die dargestellte Problematik wurde vom BBF zu ßeginn sei­
ner Tätigkeit erkannt und führte zu dem Vorhaben, langfri­
stig eine umfassende Analyse des Systems der beruflichen 
Bildung im Hinblick auf wissenschaftliche Analyse einzelner 
Problembereicha sowie Herausarbeiten von Entscheidungs­
trends und prognotischen Aussagen durchzuführen. Erste 
Überlegungen haben unter anderem dazu, geführt, die hier 
darzustellende Bestandsaufnahme zu planen, um zunächst 
auf einem begrenzten, aber wichtigen Teilbereich solche Da­
ten zu erfassen. 

3. Zielset_zunQ der Bestandsaufnahme 

Mit der Erhebung sollten im wesentlichen folgende Ziele er­
reicht werden: 

0 Erfassung der betrieblichen und überbetrieblichen Aus­
bildungswerkstätten in der Bundesrepublik Deutschland, 
gegliedert nach den einzelnen Ausbi/dungsbereichen. 

0 Erhebung von Planungsdaten für die Durchführung bil­
dungspolitischer und bildungsplanarischer Maßnahmen, 
das heißt, Schaffung von Orientierungs- und Entschei­
dungshi/fen. 

0 Ermittlung von Ansätzen für gezielte Folgeuntersuchungen 
in ausgewählten Teilbereichen. 

4. Adressatenkreis [9J 

Bei "der Festlegung des Adressatenkreises galt es, die Ge­
gebenheiten und gesetzlichen Regelungen in der Bundes­
republik Deutschland zu berücksichtigen. Von daher war es 
nicht möglich, Maßnahmen der beruflichen Bildung in öffent­
lichen Schulen mit in die Untersuchung einzubeziehen. 

Es .. wurde beschlossen, diejenigen betrieblichen und über­
betrieblichen Ausbildungswerkstätten in den Ausbildungs­
bereichen von 

- Industrie- und Handelskammern, 

- Handwerkskammern, 

- Bundesbahn, 

- Bundespost, 

Bundeswehr, 

Bergbau, 
Landwirtschaft und 
sonstigen Trägern 

in die Erhebung einzubeziehen, die 

- der beruflichen Erstausbi/dung Jugendlicher dienen und 
- von mindestens einem hau'ptberuflichen Ausbilder be-

treut werden. 

Durch eine derartige Definition konnte sichergestellt werden, 
daß der größte Teil der praktischen Berufsausbildung in der 
Bundesrepublik. Deutschland urid weitgehend vergleichbare 
Daten erfaßt wurden" [10]. 

5. Erfaßte Ausbildungswerkstätten 

Zu Beginn der Erhebung wurden die Träger betrieblicher 
und überbetrieblicher Ausbildungswerkstätten angeschrieben 
und um Angabe der Anschriften derjenigen Ausbildungswerk­
stätten gebeten, die in ihrem Bereich vorhanden waren. Aus 
Tabelle 1 sind diese von den Trägern benannten Ausbil­
dungswerkstätten, insgesamt 3986, zu ersehen. 

Tabelle 1 

Ausbildungsbereich Ausbildungswerkstätten, die 

in die Erhebung den Fragebogen bei der Aus-
aufgrund einer weitgehend wertung berück-
Benennung ein- vollständig aus- sichtig! werden 
bezogen worden gefüllt zurück- konnten l 

sind. geschickt haben .. 

Anzahl in v. H. Anzahl I in v.· H. Anzahl !in v. H. 

' 
!HK-betrieblich 2 8761100,0 1 772 61,6 1 720 59,8 

IHK-überbetrieblich 64 100,0 47 73,5 34 53,1 

HWK-betrieblich 136 100,0 33 24,3 17 12,5 

HWK-überbetriebl. 273 100,0 96 35,2 94 34,4 

Bundesbahn 127 100,0 96 75,6 90 70,8 
Bundespost 94 100,0 83 88,3 79 84,1 
Bundeswehr 24 100,0 22 91,6 22 91,6 
Bergbau 76 100,0 68 89,5 57 75,0 
Landwirtschaft-

überbetrieblich 66 100,0 9 13,7 8 12,1 
Sonstige 250 100,0 22 8,8 22 8,8 

sämtl. I I I I I 
bareiche 3 986 100,0 2 248 56,4 2 143 53,7 

Quelle: Bestandsaufnahme, a. a. 0., Tabellen 1 und 3 

Nur 56,4% der Ausbildungswerkstätten, an die Fragebogen 
verschickt worden waren, schickten dieselben weitgehend 
ausgefüllt zurück. Die Differenz setzt sich zusammen aus 
solchen Ausbildungswerkstätten, die 

- die Fragebogen unvollständig ausgefüllt zurückgeschickt 
haben (2,1 %), 
nach eigenf;ln Angaben nicht unter die Erhebung fallen 
(14,0%), 

um die Ter111inverlängerung baten, den Fragebogen aber 
später nicht zurückschickten (4,2?/o) sowie 

trotz Erinnerung überhaupt nicht reagierten (23,3 %), 

Für die Auswertung der Erhebung kamen schließlich noch 
2143 Ausbildungswerkstätten in Frage. Auf diese Gruppe be­
ziehen sich sämtliche weiteren Aussagen und Angaben. 

6. Verteilung von Ausbildungswerkstätten, Ausbildungsplät· 
zen und Auszubildenden 

Als eine wesentliche Grundlage für die Planung betrieblicher 
und überbetrieblicher Ausbildungswerkstätten wird die der­
zeitige Verteilung von Ausbildungswerkstätten, Ausbildungs-
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plätzen und Auszubildenden angesehen. Sie ist in Tabelle 2 
wiedergegeben. · 

Tabelle 2 

Ausbildungsbereich 

IHK-betriebiich 
IHK-über.betrieblich 

'} 0 

HWK-betrieblich 
HWK-überbetriebl. 
Bundesbahn 
Bundespost 
Bundeswehr 
Bergbau 
Landwirtschaft-

überbetrieblich 
Sonstige 

sämtl. 
bareiche 

Anzahl der 

Ausbildungs- Ausbildungs-
werkstätten plätze 

1720 114428 
34 3181 
17 286 
94 10175 
90 6539 
79 15247 
22 1 437 
57 8800 

8 234 
22 1 836 

2143 162163 

Quelle: BEfstandsaufnahme, a. a. 0., Tabellen 7 und 11 

Auszubll-
denden 

110 158 
3 614 

647 
79148 
5307 

13 731 
1 679 
6996 

2 077 
3451 

226 808 

Es fällt besonders auf, daß bei den belriebliehen Ausbil­
dungswerkstätten in der Regel die Zahl der Ausbildungs­
plätze höher ist als die der· Auszubildenden. Diese Tatsache 
erstaunt deshalb, weil man davon ausgehen kann, daß ein 
Auszubildender nicht die volle Ausbildungszeit über in der 
Ausbildungswerkstätte verbleibt. Aus dieser Tatsache könnte 
geschlossen werden, daß bei gleicher Anzahl von Ausbii­
C!ungsplätzen wesentlich mehr Auszubildende ausgebildet 
werden könnten. Für die derzeitige Diskussion um das Aus­
bildungsplatzangebot immerhin eine interessante Feststel­
lung. Im Gegensatz dazu ergibt sich für die überbetrieblichen 
Ausbildungswerkstätten ein gegensätzliches Bild. Hier ist die 
Anzahl der Auszubildenden zum Teil erheblich größer als die 

600 

der Ausbildungsplätze, weil die Verweildauer der Auszubil­
denden in der Ausbildungswerkstätte geringer ist. 

ln der Bestandsaufnahme selbst sind die in Tabelle 2 wie­
dergegebenen Daten noch aufgeschlüsselt nach Trägern und 
Bundesländern. Gut zwei Drittel der Ausbildungswerkstätten 
befinden sich in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, 
Baden-Württemberg und Bayern. Die wenigsten in den drei 
Stadtstaaten Berlin (West), Bremen und Hamburg. Einen ge­
nauen Überblick über die regionale Verteilung gibt die Ab­
bildung 1. 

Für den weitaus größten Ausbildungsbereich, den der Indu­
strie- und Handelskammern, ist es aufgrund der größeren 
absoluten Zahlen möglich, die Daten weiter aufzuschlüsseln. 
Die Tabellen 3 und 4 verdeutlichen die Verteilung der 1720 
betrieblichen Ausbildungswerkstätten in diesem Bereich auf 
Fachbereiche/Branchen sowie Betriebsgrößenklassen nach 
Beschäftigtenzahlen. 

Die Ausbilqungswerkstätten konzentrieren sich eindeutig auf 
den Fachbereich/die Branche Metall und dabei wiederum auf 
die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg 
und Bayern. Die Verteilung der Ausbildungswerkstätten auf 
Betriebsgrößenklassen zeigt eine regionale Streuung von 
Groß- und Mittelbetrieben, wobei eine Konzentration auf 
solche mit 1000 bis 4999 Beschäftigten festzustellen ist. 

7. GrÖße und Nutzung von Ausbildungswerkstätten 

'oie durchschnittliche Fläche je ·Ausbildungsplatz (einschließ­
lich Nebenflächen) - sie liegt bei 10,1 m2 

- stellt ebenfalls 
eine wichtige Planungsgröße dar, spiegeln sich in ihr doch 
Erfahrungswerte im Mittel wieder. Tabelle 5 gibt diese Werte 
für die einzelnen Ausbildungsbereiche wieder. 

Im Bereich der Landwirtschaft fällt die sehr hohe Fläche je 
Ausbildungsplatz auf. Sie ist in der besonderen Struktur die­
ses Bereichs begründet, denn hier zählen zum Beispiel land­
wirtschaftliche Übungsfelder als Ausbildungsflächen. Aber 
auch Ausbildungswerkstätten in den Bereichen IHK-überbe-

Abbildung 1 
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Tabelle 3 

Fachbereich/ 
Branche 

Bau, Steinbearbei-
tung, Glas, Keramik 
Metall 
Elektro 
Chemie, Kunststoff 
Holz 
Druck, Papier 
Textil, Bekleidung, 
Leder 
Nahrungs- und 
Genußmittel 
Verkehrs- und Ver-
sorgungsunternehm. 
Sonstige 

sämtl. Fachbereicheil 
Branchen 

Anzahl der 

Ausbildungs- Ausbildungs-
werkstätten plätze 

19 452 
1151 75809 

277 22 933 
81 8442 

5 77 
19 462 

96 2933 

2 32 

69 3273 
1 15 

1 720 114 428 

Quelle: Bestandsaufnahme, a. a. 0., Tabellen 8 und 12 

Tabelle 4 

Betriebsgrößen-
klasse nach 
Beschäftigtenzahlen 

kleiner als 20 
20- 49 
50- 99 

100- 199 
200- 499 
500- 999 

1000-4999 
5000 und größer 
keine Angaben 

sämtliche Betriebs- I 
größenklassen 

Anzahlder 

Ausbildungs- Ausbildungs-
werkstätten plätze 

5 118 
18 266 
83 1474 

213 4 913 
417 12684 
368 16027 
500 44922 
89 32112 
27 1 912 

1720 114 428 

Quelle: Bestandsaufnahme, a. a. 0 .. Tabellen 9 und 13 

Tabelle 6 

Auszubll-
denden 

480 
70557 
23240 

9649 
62 

547 

2 425 

26 

3152 
20 

110 158 

Auszubll-
denden 

97 
256 

1 453 
4 695 

13 417 
17 537 
44266 
26827 
1 610 

110 158 

Ausbildungsberuf Anzahl der Auszubildenden 

trieblich, Bundespost und Bundeswehr weisen recht hohe 
Flächen je Ausbildungsplatz aus. 

Recht unterschiedlich stellt sich das Bild schlüsselt man 
diese Flächen auf einzelne Tätigkeitsbereiche auf. So liegt 
die durchschnittliche Fläche je Ausbildungsplatz für manuelle 
Tätigkeiten (zum Beispiel an Werkbänken) bei 5,1 m2

, für 
Maschinentätigkeiten (zum Beispiel Bohren, Drehen, Fräsen, 
Hobeln) bei 1,8 m2 und für Spezialtätigkeiten (zum Beispiel 
Schweißen, Elektronik, Labor) bei 2,4 m2 [11]. 

8. Auszubildende nach Ausbildungsberufen 

Durch diese Erhebung wurden insgesamt 226 808 Auszubil­
dende in 217 Ausbildungsberufen erfaßt [12]. Aus Tabelle 6 
ist die Verteilung der 10 am stärksten besetzten Ausbildungs­
berufe auf die einzelnen Ausbildungsbereiche in betrieb­
lichen und überbetrieblichen Ausbildungswerkstätten ersicht­
lich. 

Dabei ist anzumerkerr, daß die Zahlen nicht ohne weiteres 
mit der offiziellen Auszubildendenstatistik vergleichbar sind, 
da nur bei betrieblichen Ausbildungswerkstätten zum glei-

Tabelle 5 

Ausbildungsbereich 

I HK-betrieblich 
IHK-überbetrieblich 
HWK-betrieblich 
HWK-überbetriebl. 
Bunc;fesbahn 
Bundespost 
Bundeswehr 
Bergbau 
Landwirtschaft-

überbetrieblich 
Sonstige 

sämtl. 
bareiche 

Ausbildungs-
plätze 

114 428 
3181 

2ß6 
10175 

6 539 
15 247 
1437 
8 800 

234 
1 836 

162 163 

Anzahl der 

Gesamt-
nutzfläche 

in m' 

1 082 263 
48846 
34;18 

85428 
50972 

226907 
23433 
88329 

I 
5 054 

22 721 

1 1
0

637 371 

Quelle: Bestandsaufnahme, a. a. 0., Tabelle 15 

durchschnitt!. 
Fläche je 

Ausbildungs-
platz in m' 

9,5 
15,4 
12,0 
8,4 
7:,S 

14,9 
16,3 
10,0 

21,6 
12,4 

10,1 

Berufs- Berufsbezeichnung 
klasse 

insgesamt davon in den 

I IHK- I HK- HWK- HWK- Bundes- Bundes- Bundes-, Bergbau Land- Sonstige I betrieb!. überbetr. betrieb!. überbetr. bahn post wehr wirtschalt 
pberbetr. 

2730 Maschinenschlosser 23 714 20363 338 2 611 91 311 
2811 Kfz.-Mechaniker 22640 508 21 838 9 7 235 43 
3112 17 889 12234 216 1 921 26 3 223 269 
3120 Fernmeldehandw. 13227 13 227 
2910 Werkzeugmacher 13020 12640 347 33 
3110 Elektroinstallateur 11 086 25 11 035 26 
3141 Elektromechaniker 10793 9313 56 570 115 558 86 .95. 
3151 Radio- und Fernseh- ' 

techniker 10104 105 9 999 
2740 Betriebsschlosser 7 562 4992 331 2202 37 
2210 Dreher (Eisen und 

Metall) 6920 6584 120 43 1 131 41 

sämtliche erfaßten 

I 11101581 179148 113 731 I I 2077 Ausbildungsberufe 808 3614 647 5,307 1679 6 996 3451 

Quelle: Bestandsaufnahme, a. a. 0., Tabelle 20 
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chen Stichtag 31. 12. 71 gefragt worden war, während sich 
die Zahlen der Auszubildenden bei überbetrieblichen Ausbil­
dungswerkstätten wegen der unterschiedlichen Verweildauer 
aut'das gesamte Jahr 1971 beziehen. 

9. Vorbildung der Auszubildenden 

Da in der Regel kei­
nerlei Angaben zur Vorbildung der Auszubildenden machen 
konnten, beziehen sich die Angaben in Tabelle 7 ausschließ­
lich auf betriebliche Ausbildungswerkstätten. 

Tabelle 7' 

Vorbildung der Auszubildenden durch 

Sonderschulbesuch 
Ha.upt-(Volks-)Schulbesuch ohne Abschluß 
Haupt-(Volks-)Schulbesuch mit Abschluß 
Real- und/oder Oberschulbesuch ohne 
mittleren Bildungsabschluß 
Real;- und/oder Oberschulbesuch mit 
mittlerem Bildungsabschluß 
Oberschulbesuch ohne Abschluß 
Ob.erschulbesuch mit Abschluß 
Berufsfachschulbesuch - einjährig -
ohne Abschluß 
Berufsfachschulbesuch - einjährig -
mit Abschluß 
Berufsfachschulbesuch - zweijährig -
ohne Abschluß 
Berufsfachschulbesuch - zweijährig -
mit Al:ischluß 

sämtliche Bildungsgä'hge 

Bestandsaufnahme. a. a. 0., Tabelle 23 

I 
Anteil der 

Auszubildenden 
in v. H. 

0,7 
4,9 

71,8 

2,7 

13,5 
0,7 
1,1 

0,4 

1,2 

0,6 

2,4 

100,0 

Währ.end der größte Teil der Auszubildenden die Haupt­
(Volks-)Schule abgeschlossen hat, fällt besonders auf: 

- Bei den ehemaligen zweijährigen Anlernberufen Wie-Teile­
zurichter und Fräser sowie im Bekleidungsbereich ist die 
Zahl der Abgän.ger von So.nderschulen und Haupt-(V..olks-) 
Schulen ohne Abschluß besonders groß, 

Bei Elektro- und Laborantenberufen liegt der Anteil von 
Abgängern mit mittlerem Bildungsabschluß über dem 
Durchschnitt. ' 

- Beim Ausbildungsberuf Mathematisch-Technischer Assi­
stent, für den das Abitur Eingangsvoraussetzung ist, wer­
den über 18% der Auszubildenden ohne diese Vorausset­
zung angetroffen. 

' 10. "Beschulung" von Auzubildenden 

Im Rahmen der Erhebung war es .auch von. Interesse, die 
Einschätzung der Betrieb.e zur "Beschulung" der Auszubil­
denden zu erfragen. Dazu wurden Ausbildungsberufe aus 
den Bereichen Metall (breher, Maschinenschlosser, Werk­
zeugmacher), Elektro (Meß- und Regelmechaniker, Stark­
stromelektriker), ,Chemie (Chemielaborant, Chemielaborjung­
.we;ker), Holz (Modelltischler), Bekleidung (Bekleidungsferti­
ger) ur'ld zeichnerische Ausbildungsberufe (Technischer 
Zeichner, Teilzeichnerin) ausgewählt, die im Ausbildungs­
bereich der Industrie- und Handelskammern mit je mehr als 
500 Auszubildenden oesetzt waren. Erlaßt wurden dabei An­
gaben zu 

- "Beschulung" in Ein- 'Oder Mehrberufsklassen 
- getrehnter Unterricht für jedes Ausbildungsjahr oder ge-

meinsamer Unterricht für einzelne oder alle Ausbildungs­
jahre· 

- .. Beschulung" an einem Tag oder an zwei Tagen 

-'Anteile von allgemeinem und fachbezogenem Unterricht 

- vom Betrieb erteilter allgemeiner und fachbezogener Zu-
satzunterricht ' 

I 

11. Hauptberufliche Ausbilder 

Die mit dieser Erhebung erfaßten 226 808 Auszubildenden 
werden von insgesamt 11 754 hauptberuflichen Ausbildern 
betreut. Ein Verhältnis kann aus diesen Angaben nicht er­
rechnet werden, da die Verweildauer der Auszubildenden in 
betrieblichen und überbetrieblichen Ausbildungswerkstätten 
zu unterschiedlich ist. 

Da aber das Verhältnis von Ausbildern zu Auszubildenden 
im allgemeinen als ein lndjz für die Qualität und die Inten­
sität der Ausbildung gilt, wurde es für den Ausbildungs­
bereich der Industrie- und Handelskammern ermittelt. Es be­
trägt hier bei 110158 Auszubildenden und 6768 Ausbildern 
1 :16,3 [13]. 

Der. Tabelle 8 ist die Vorbildung der hauptberuflichen Aus­
bilder zu entnehmen. 

Tabelle 8 

Hauptberufliche Ausbilder 

mit Vorbildung als Anzahl in v. H. 

Akademiker/Lehrer 79 0,7 
Ingenieur (grad.) 451 3,8 
Techniker 1 072 9,1 
Meister 4 293 36,5 
Kaufmann 82 0,7 
Facharbeiter/Geselle 4 818 41,0 
Übrige 959 8,2 

sämtliche hauptberuflichen 
Ausbilder 11 754 100,0 

Quelle: Bestandsaufnahme, a. a. 0., Tabelle 55 

12. Ausbildungskosten 

ln den letzten Jahren sind insbesondere die Ausbildungsko­
sten in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt worden [14], 
da auch sie ein Merkmal für die Qualität der Ausbildung dar­
stellen. Die wichtigsten Angaben dazu sind in Tabelle 9 zu­
sammengestellt. 

Die Brutto-Ausbildungskosten pro Jahr und Auszubildenden 
wurden für betriebliche und überbetriebliche Ausbildungs­
werkstätten im Durchschnitt mit DM 5460,- ermittelt. Dabei 
wurden die Kosten für Personal (haupt- und nebenberufliche 
Ausbilder, sonstiges Personal und Auszubildende), Verwal­
tung und Material - ohne Kosten für Gebäude - berück­
sichtigt. Die Höhe der produktiven Leistungen, die von einem 
Auszubildenden erbracht wird, kann nur für betrieb­
lfche Ausbildungswerkstätten ermittelt werden. Sie liegt bei 
DM 722,- im Durchschnitt. Für die eigentlich nur vergleich­
baren betrieblichen Ausbildungswerkstätten ergeben' sich 
Nettoausbildungskosten in Höhe von DM 6981,- pro Jahr 
und Auszubildenden [15]. 

13. Die wichtigsten Daten auf einen Blick 

ln ,Tabelle 10 sind die wichtigsten Daten der Erhebung ge­
tren(lt nach und überbetrieblichen Ausbil­
dungswerkstätten 

14. Ein Vergleich mit früheren Erhebungen 

Die Arbeitsstelle für Betriebliche Berufsausbildung (ABB) 
hatte in den Jahren 1952, 1958 und 1963 im betrieblichen 
Bereich der Industrie- und Halideiskammern ebenfalls Erhe-
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bungen -durchgeführt. ln Abbildung 2 sind die vergleich­
baren Ergebnisse der ABB-Erhebungen mit denen der BBF­
Erhebung einander gegenübergestellt. 

Besonders auffallend ist, daß ·trotz - insgesamt in den letz­
ten Jahren - srnkender Auszubildendenzahl die Zahl der 
Ausbildungsplätze gestiegen ist. Da mit der Erhebung nach 

zur Verfügung stehenden Ausbildungsplätzen' und nicht 
nach den derzeit besetzten gefragt war, liegt die Vermutung 
nahe, daß die vorhandenen Ausbildungskapazitäten nicht in 
jedem Fall voll genutzt werden. Noch auffallender ist das 
starke Absinken der Zahl der hauptberuflichen Ausbilder, 
auch im Verhältnis zu der Zahl der Auszubildenden gesehen. 
Daß hier Auswirkungen der Ausbilder-Eignungsverordnung 
[16] vorliegen, kann nur vermutet werden. 

. . 
15. Schlußbetrachtung 

ln der Bundesrepublik Deutschland ist - das hat sich auch 
bei der Durchführung dieser Erhebung herausgestellt - eine 
zunehmende Abneigung gegen die steigende Zahl von Er­
hebungen festzustellen. Der Öffentlichkeit und im Bereich der 
beruflichen Bildung 'der Wirtschaft ist nur schwer zu erklären, 
daß gerade auf diesem Gebiet ein erheblicher Nachholbedarf 
besteht, damit Bildungspolitikern und Bildungsplanern recht­
zeitig Orientierungs- und Entscheidungshilfen für eine ratio­
nale an die Hand gegeben werden. Ein Blick in die 
Bevölkerungsstatistik zeigt zum Beispiel, daß die Zahl der 
15- bis 17jährigen'bis über 1980 hinaus noch stetig ansteigt. 
Damit wächst die Zahl der Schulabgänger, die Ausbildungs­
plätze nachfragen. Gleichzeitig kann aber die Zahl der 
Studienplätze nicht mehr im {von vielen) gewünschten Um-
fang geste'igert werden. ' 

Schlußfolgerung: Die Zahl der nachgefragten Ausbildungs­
plätze steigt. Obwohl diese Entwicklung seit Jahren" abseh-

Tabelle 9 
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Quelle: Bestandsaufnahme, a. a. 0., Abbildung 10 
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bar ist, wird eine rechtzeitige Einstellung darauf bei allen Be­
teiligten vermißt 
Diese Erhebung hat gezeigt, daß die Zahl der zur Verfügung 
stehenden Ausbildungsplätze nicht geringer geworden, son­
dern gestiegen ist. Dies ist sicher auch als ein Merkmal für 
die Bereitschaft der Wirtschaft zur Verbesserung der Aus-

Ausbildungsbereich Höhe der Brutto-Ausbildungskosten Höhe der produktiven Leistungen Höhe der durch-
schnittliehen Netto-in DM pro Jahr in DM pro Jahr 
Ausbildungskosten 

insgesamt durchschnittlich für insgesamt durchschnittlich für in DM pro Jahr für 
in 1000 1 Auszubildenden in 1000 1 Auszubildenden 1 Auszubildenden 

!HK- betrieblich 797 955 7354 92 020 848 6506 
IHK- überbetrieblich 18 975 5443 - - -
HWK- betrieblich 2 767 4277 512 791 3486 
HWK - überbetrieblich 138 892 1761 - - -
Bundesbahn 46069 8681 2128 401 8280 
Bundespost 99 910 8126 3 688 300 7 826 
Bundeswehr 12 765 7603 811 483 7'120 
Bergbau 83 773 11 974 791 113 11 861 
Landwirtschaft - überbetrieblich 5 666 • - - -
Sonstige 8563 3175 - - -
Quelle: Bestandsaufnahme, a. a. 0., Tabellen 58 und 59 

Tabelle 10 

Angaben zur Betriebliche Ausbildungswerkstätten Oberbet,riebllche Ausbildungswerkstätten 

Ausbildungs- Ausbildungs- übrige Ausbildungs- Ausbildungs- übrige 
bereichder bareich der Ausbildungs- bareich der bareich der Ausbildungs-
Industrie- Handwerks- bareiche Industrie- Handwerks- bareiche 

und Handels- kammern und Handels- kammern 
kammern kammern 

Anzahl der Ausbildungswerkstätten 1 720 17 248 34 94 30 
Anzahl der Ausbildungsplätze 114 428 286 32023 3181 10 175 2070 
Anzahl der Auszubildenden 110 158 647 27 413 3 614 79148 5528 

der hauptberuflichen Ausbilder 6768 11 4435 143 263 134 
Höhe der Brutto-Ausbildungskosten 
pro Jahr und Auszubildenden 'in DM 7354 4277 • 5443 1 761 • 
Quelle: Bestandsaufnahme, a. a. 0., Tabellen 7, 11, 55 und 58 
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bildungssituation zu werten. Eine der Öffentlichkeit wenig 
verständliche Bildungspolitik hat aber zu einer gewissen Aus­
bildungsmüdigkeit geführt - so konnte und kann man je­
denfalls der Presse entnehmen. Eine gängige Schlagzeile ist: 
Die Zahl der angebotenen oder zur Verfügung 'gestellten 
Ausbildungsplätze sinkt. Es erstaunt dann umso mehr, daß 
die absolute Zahl der Ausbildungsverhältnisse in diesem 
Zeitraum nicht gefallen, sondern leicht gestiegen ist. Dabei 
sollen selbstverständlich strukturelle Verschiebungen, kon­
junkturbedingte Einbrüche und die Problematik in den ein­
zelnen Ausbildungsberufen selbst nicht verkannt werden. 

Ergebnis: Der Gesamtbereich der beruflichen Bildung ist 
nicht transparent genug. Es sollte im Interesse aller Betei­
ligten liegen, hier Abhilfe zu schaffen. Und dazu gehört es 
natürlich auch, derartige Erhebungen im notwendigen Um­
fang in regelmäßigen Abständen durchzuführen, was nur mit 
voller Unterstützung aller befaßten Stellen möglich sein kann. 

Anmerkungen 

[1] Die vollständigen Ergebnisse dieser Erhebung sind veröffentlicht 
in: 
K I e i n s c h m I d t, R. unter Mitarbeit von Adler, T.; Fink, E.; 
Regel, H. und Rüger, S.: Betriebliche und überbetriebliche Aus­
bildungswerkstätten in der Bundesrepublik Deutschland. Eine Be­
standsaufnahme, in: Schriften zur Berufsbildun(lsforschung, Bd. 24, 
Hannover 1974: Schroedel. Im Folgenden zitiert als "Bestands­
aufnahme". 

[2] Für betriebliche Ausbildungswerkstätten galt als Stichtag der 
31. Dezember 1971. Bel Oberbetrieblichen Ausbildungswerkstätten 
sollten sich die Angaben auf das gesamte Jahr 1971 beziehen. 

[3] Hier sei im wesentlichen verwiesen auf die Erhebungen von 
- Heinen/Welbers/Windszus: Lehrllngsausblldung. Erwartungen und 

Wirklichkeit, Malnz 1972 

- Cruslus/Davlter: Hamburger Lehrlingsstudle, Bd, I und II, 
MOnehen 1973 . 

- Alex/Heuser/Reinhardt: Das Berufsbildungsgesetz ln der Praxis, 
Bonn 1973 

[4] An dieser Stelle kann nicht auf die zahlreichen Veröffentlichungen 
zur Reform der beruflichen Bildung eingegangen werden, die z. B. 
von Politikern, Wissenschaftlern und Vertretern von Interessen­
verbänden vorliegen. 

[5] Wo II s c h I ä g er, N.: Berufsbildungsstatistik und Berufsbil­
dungsreform, in: Die Deutsche Berufs- und Fachschule, 68 (72), 
3,221 

[6] Der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft (Hrsg.): Richt­
linien zur Förderung von überbetrieblichen Ausbildungsstätten, 
o. 0., 0. J., s. 7 ff 

[7] ebenda, S. 6 

(8] Da m s, T.: Berufliche Bildung - Reform in der Sackgasse, Her­
derbücherel, Bd. 473, Freiburg i. B. 1973, S. 5 

[9] Angaben zu Erhebungsmethode, Durchführun(l und Schwierig­
kelten werden Im Rahmen dieses Beitrags n1cht gemacht. Vgl. 
hierzu: Bestandsaufnahme, a. a. 0., Kapitel 1.3, 2. und 3. 

[10] Bestandsaufnahme, a. a. 0., S. 8 

[11] Vgl.: Bestandsaufnahme, a. a. 0., Tabelle 16 

[12] Zum gleichen Stichtag gab es. in der Bundesrepublik Deutschland 
525 Ausbildungsberufe. Zieht man noch die bereits gestrichenen 
Ausbildungsberufe ab, in denen nur noch auslaufende Verträge 
bestehen, so verringert sich die Zahl der Ausbildungsberufe 
auf 450. 

[13] Vgl.: Bestandsaufnahme, a. a. 0., 56 

(14] Vgl. hierzu auch: Sachverständigenkommission Kosten und Finan­
zierung der beruflichen Bildung; Kosten und Finanzierung der 
außerschulischen beruflichen Bildung (Abschlußberlcht), Bonn 1974 

[15] Vgl.: Bestandsaufnahme, a. a. 0., S. 149 

[16] Vgl.: Verordnung über die berufs- und arbeitspädagogische Eig­
nung für die Berufsausbildung in der gewerblichen Wirtschalt 
(Ausbilder-Eignungsverordnung) vom 20. April 1972, in: Bundes­
gesetzblatt, Teil I, Jg. 1972, S. 707 

Christel Kreigenfeld, Ute Laur, Felix Rauner und Eberhard Wenzel 

Modellversuche als inhaltlicher und methodischer Schwerpunkt 
der Berufsbildungsforschung 

Im Zuge des Bedeutungszuwachses der Bildungsreform in 
der politischen Diskussion [1] - mit einer gewissen zeit­
lichen Phasenverschiebung wurde die berufliche Bildung in 
diese Diskussion einbezogen und zunehmend geschätzter 
Gegenstand programmatischer Forderungen [2] - wurde 
auch die Berufsbildungsforschung (per Gesetz [3]) etabliert. 
Ein Bundesinstitut wurde gegründet, das den gesetzlichen 
Auftrag hat, Berufsbildungsforschung zu betreiben - mit dem 
Ziel, mit den Möglichkeiten der Forschung einen Beitrag zur 
Neuordnung der beruflichen Bildung zu leisten [4]. Seitdem 
ist vermehrt der Versuch einer Exegese der Wortschöpfung 
"Berufsbildungsforschung" unternommen worden, um Ge­
genstand und Methoden dieser "neuen" Disziplin zu bestim-
men [5]. ' 

Eine Diskussion, die einer formalen Explikation oder gar 
einer etymologischen Erörterung verhaftet bleibt, führt zwar 

Die Autoren gehören der Projektgruppe "Mehrmediensystem Elek­
trotechnik/Elektronik (MME)" an. 

dazu, daß die Terminologie vielfältiger und differenzierter 
wird, die Problemlösungsrelevanz der zu entwickelnden Dis­
ziplin wird dadurch jedoch keineswegs erhöht. 

Wir wollen daher diese Diskussion nicht bereichern, sondern 
hier kurz unser Verständnis von Berufsbildungsforschung als 
soziale Tatsach'e auf dem Hintergrund der politischen Dis­
kussion über Berufsbildungsreform skizzieren, um dann auf 
die Möglichkeiten und Maßnahmen der Forschung für die 
Berufsbildungsreform einzugehen. Dabei steht im Vorder­
gr'und das Problem der "Modellversuche" im berufsbilden­
den Bereich. Aufgrund unserer Sichtweise wird eine kriti­
sche Bewertung der überwiegend praktizierten Modellversu­
che in der beruflichen Bildung erfolgen. Zugleich soll ein 
konzeptioneller Entwurf für Modellversuche als inhaltlicher 
und methodischer Schwerpunkt der Befl.ilsoirdungsforschung 

werden. · -' 

I. 
Bevor wir- uns diesem Thema ausdrücklich zuwenden, noch 
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folgendes: Fragestellungen, Methoden und Ergebnisse der 
Berufsbildungsforschung müssen sich daran messen las!3en, 
ob sie einen Beitrag zur "Verbesserung" der beruflichen Bil­
dung leisten [6]. Hier müßte die Erörterung abgebrochen wer­
den, wenn man nicht eine gewisse inhaltliche Übereinstim­
mung hinsichtlich der "Verbesserungen" feststellen kann. Wi­
der Erwarten ist die Einigkeit bei allen Beteiligten darüber, 
was "Verbesserung" ist, groß, wenn man für einen Vergleich 
hinreichend abstrakt formulierte übergeordnete Zielvorstel­
lungen heranzieht. Allerdings gewährleistet diese hohe 
Ebene der Ansprüche keineswegs, daß alle Beteiligten eben­
so engagiert und übereinstimmend an den konkreten Rea­
lisierungsversuchen ihrer Zielvorstellungen interessiert sind 
bzw. solche Versuche tatkräftig unterstützen. Abgesehen da­
von: Berufsbildungsf.orschung wird stets danach bewertet 
werden, was sie zur Berufsbildungsreform beiträgt und in­
wieweit es ihr gelingt, die Widerspüche zwischen Program­
matik und Realisierungschancen tatsächlich stattfindender 
"Reform" aufzuzeigen. 

Die Ergebnisse der Berufsbildungsforschung sind in dieser 
Hinsicht bereits häufig gewogen - und als zu leicht befun­
den worden. Eine Bewertung dieser möglicherweise nicht 
ganz falschen Grobeinschätzungen kann jedoch nur erfolgen 
auf dem Hintergrund der gewählten Fragestellungen und 
Forschungsinhalte, da die Fragestellung bereits den Bereich 
der potentiellen Ergebnisse absteckt bzw. festlegt. Die Rele­
vanz der Ergebnisse hängt also maßgeblich von den Frage­
stellungen ab, .denen man durch Forschung nachgehen will. 
Dies ist eine zwar plausible, aber häufig nicht hinreichend 
beachtete latsache. Die Wahl der Fragestellungen bezie­
hungsweise d'ie Festlegung des Forschungsprogramms ist -
soweit es zum Beispiel das BBF betrifft - das Resultat eines 
lnteressenausgleiches, an dem neben den Sozialpartnern 
und dem BMBW auch das Institut selbst beteiligt ist [7]. 
Die Antwort auf die "Frage, inwieweit das BBF in der Lage 
ist, über den politischen Nahkampf hinaus {der sich im 
Rhythmus von Legislaturperigden abspielt) langfristig rele­
vante Forschungsprojekte im Sinne der oben angedeuteten 
Verbesserungen durchzusetzen, ist ein sehr gewichtiges In­
diz für die Kompetenz und Leistungsfähigkeit des Instituts 
und damit eines wesentlichen Teiles der Berufsbildungsfor­
schung. - Wir wollen hier nicht die Diskussion zum Problem 
der Auswahl von Forschungsinhalten und -zielen vertiefen 
{dies sei künftigen Beiträgen vorbehalten), sondern uns an 
dieser Stelle mit Methoden-Fragen in der Berufsbildungs­
forschung auseinandersetzen. 

II. 

Es soll aufgezeigt werden, in welchem Maße bereits Ent­
scheidungen auf der methodelogischen Ebene die Inhalte 
und Ergebnisse der Berufsbildungsforschung determinieren; 
das- heißt, in welchem Maße methodelogische Entscheidun­
gen letzten En"des als politische Entscheidungen über den 
Sinn und das Ziel von Berufsbildungsforschung relevant wer­
den. 

Die Neuordnung der beruflichen Bildung vollzieht sich auf 
zwei Ebenen: 

1. Die eine Ebene umfaßt die Festlegung der Berufe, die Be­
stimmung beruflichen Qualifikationen in der Form offener 
Ausbildungsordnungen [8] sowie der organisatorischen und 
rechtlichen Abwicklung der beruflichen Bildung {zum Beispiel 
in überbetrieblichen Ausbildungsstätten oder in einer inte­
grierten Oberstufe/Sekundarstufe II). 

2. Die zweite Ebene umfaßt die Maßnahmen, die auf eine 
Reform/Neuordnung der Bildungsprozesse unn'littelbar ge­
richtet sind - Maßnahmen also, die den konkreten Lehr­
Lern-Prozeß in der beruflichen Ausbildung {Schule/Betrieb) 
zum Gegenstand haben. 

Auf der zweiten Ebene wird sich schließlich die Wirksam­
keit jeder Reformmaßnahme beweisen müssen. 

Für die erste Ebene ergeben sich durch die Inhalte und Fra­
gestellungen typische Forschungsmethoden. Die Erfassung 
und Analyse der Arbeitsplatzstrukturen, Berufs- und Qualifi­
kationsstrukturen sowie der wirksamen Abhängigkeiten zwi­
schen diesen und dem wirtschaftlichen Wachstum erfolgen 
insbesondere über die Ansätze der lndustriesoziologie, poli­
tischen Ökonomie und der Methoden empirischer Sozialfor­
schung. 

Die Ergebnisse dieser Forschung schlagen sich nieder in 
offenen Ausbildungsordnungen. Die Eri'twicklung solcher Aus­
bildungsordnungen vollzieht sich konsequenterweise in der 
Nähe der zuständigen politischen Entscheidungsträger. Die 
Mitwirkung der Bildungspraxis ist hier keine Frage der Me­
thode, sondern eine Frage demokratischer Entscheidungs­
prozesse und Planung. Die dieser Ebene der Berufsbildungs­
reform angemessenen Forschungsmethoden stellen dar oder 
münden ein in wissenschaftliche Politikberatung. Wissenschaft 
kann hier überwiegend an den sonst mit Recht geschmähten 
grünen Tischen stattfinden. Praxisbezug bedeutet in diesem 
Zusammenhang lediglich: Einbeziehung der Praxis als Träger 
statistisch relevanter Daten und als Adressat wissenschaft­
lich vorzubereitender und zu begründender politischer Ent­
scheidungen und Handlungen. 

Die Neuordnung der beruflichen Bildung auf der zweiten 
Ebene der Bildungsprozesse [9] unterscheidet sich hin­
sichtlich der Forschungsmethoden grundsätzlich vom oben 
skizzierten Aufgabenbereich der ersten Ebene durch die me­
thodisch notwendige Einbeziehung der Bildungspraxis in 
den Forschungs- und Entwicklungsprozeß. 

Auf der zweiten Ebene unterscheiden wir vier wesentliche 
Problembereiche, zu deren Lösung die Forschung als inte­
grativer Bestandteil aller notwendigen Maßnahmen benötigt 
Wird: 

1. Von der Wissenschaft begründete, bildungspolitisch ge­
wollte und von der Bildungsplanung präzisierte Maßnah­
men sind in Bildungspraxis umzusetzen. 

2. Die Machbarkelt von gewollten und begründeten Maßnah­
men wird untersucht. 

3. Forschung als integrativer Bestandteil komplexer Lern­
prozesse in der Bildungspraxis, die sich an einer über­
geordneten Zielvorstellung orientieren {zum Beispiei-.Ent­
wicklung und lmplementation komplexer Lehrsysteme als 
Mittel der Curriculumentwicklung). 

4. Vergleichbare Maßnahmen, Verfahren und Methoden wer­
den im Rahmen {quasi-) experimenteller Forschung hin­
sichtlich ihrer Wirkungen untersucht. 

Im folgenden wird versucht, unter Präzisierung des Begriffs 
"Modellversuch" Lösungsvorschläge fUr die auf der zweiten 
Ebene formulierten Fragestellungen aufzuzeigen. 

111. 

Um- über den programmatischen Charakter der im Rahmen 
der Berufsbildung aufgestellten Ziele hinauszukommen, wer­
den nicht selten ,;Modellversuche" als das "Mittel der Wahl" 
angesehen. Dabei werden sie häufig als "Allheilmittel" mißver­
standen: Weder sind Modeliversuche geeignet, bildungspoli­
tische Entscheidungen zu ersetzen oder unmittelbar zu recht­
fertigen, noch kann mit ihrer Hilfe ein Mangel an Bildungs­
planung und übergeordneten bildungspolitischen Konzeptio­
nen ausgeglichen werden. Im Sinne der Rückkoppelung da­
gegen haben sie selbstverständlich auch in diesem Zusam­
menhang ihre Funktion. Im Hinblick darauf, ob die Neuord­
nung der Bildungsprozesse in der intendierten Weise mög­
lich bzw. sinnvoll ist, müssen sie sich auf die erste Ebene 
allerdings auswirken. 

Der finanzielle und personelle Aufwand sowie die Erwartun­
gen, die mit Modellversuchen verbunden sind, drängen ·auf 
die Weitergabe von Erkenntnissen und Erfahrungen, um 
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das Gelingen solcher Vorhaben zu sichern. Sie scheitern 
jedoch nicht selten, selbst wenn sie inhaltlich relevant sind, 
weil Ansätze und praktizierte Vorgehansweise den Anwen­
dern und der Sache nicht angemessen sind. Dies kann dazu 
führen, daß Modellversuche generell in Mißkredit geraten. 
Eine solche Entwicklung wäre verhängnisvoll, denn der Stel­
lenwert solcher Vorhaben für die Forschung ist unumstritten 
- qualitatives und quantitatives Ausmaß an Fragestellungen, 
aber auch ein Selbstverständnis von Forschung als Mittel 
zur Veränderung sind nur im Rahmen derart umfassender 
Maßnahmen zu realisieren. Die Chance zur Durchführung 
von Modellversuchen muß deshalb mindestens erhalten ölei­
ben, wenn nicht sogar wesentlich erweitert werden. 

Erfahrungen zeigen, daß von in Modellversuchen 
bestehenden Jntentionen (wie Einführung von Innovationen 
beziehungsweise Durchführung von Veränderungen) For­
schung im Sinne der klassischen empirischen Sozialfor­
schung, bei der Versuchspersonen allenfalls die "Rolle eines 
Helfers im Forschungsprozeß" (FUCHS 1970n1, S.10) haben, 
als alleiniger Ansatz ungeeignet ist. SchJießlich geht es nicht 
darum zu kontrollieren, ob der Versuch wie im vorab auf­
gestellten Modell abläuft, sondern die Bedingungen und 
Strukturen, unter denen das Modell Im Laufe des Versuchs 
erstellt wird, sind Forschungsgegenstand, das heißt zum 
Beispiel: Zu erforschen ist nicht primär der Unterricht im 
Hinblick auf den Medieneinsatz, sondern der lntegrations­
prozeß von Medien in den Unterricht. 

ln diesen Prozeß ist Forschung selbst integriert und hat die 
Funktion, ihn zu fördern; das bedeutet, überlieferte Vorstel­
lungen von Objektivität der Forschung, wie sie sich hinter 
der Frage verbergen, "ob man nicht umso mehr erfahre, je 
weniger das Objekt der Forschung über seine Rolle in der 
Forschungssituation im Unklaren gelassen wird" (FUCHS 
1970/71, S. 7) müssen aufgegeben werden. Soll der ange­
sichts dieser Überlegungen angemessene Forschungsansatz 
mit einem Terminus belegt werden, mangelt es nicht an Be­
griffen. Es finden sich Handlungsforschungsansatz, hand­
lungsorientierte Forschung, feldtheoretischer Ansatz, kommu­
nikativer Ansatz, aktivierende Sozialforschung, Aktionsfor­
schung [10]. Sieht man von hier zu vernachlässigenden Dif­
ferenzierungen ab, ist entscheidend die hinter diesen An­
sätzen stehende Absicht: "Es geht generell um den Versuch, 
theoretische Kenntnisse dadurch in Praxis einmünden zu 
lassen, daß die potentiellen Abnehmer von Forschungsergeb­
nissen in den Prozeß der Planung, Durchführung und Ana­
lyse einbezogen werden und die Verwendung von Ergebnis­
sen Teil des Forschungsprozesses selbst wird" (THOMAS 
1973, S. 101). Damit impliziert dieser Ansatz nicht lediglich 
die Darstellung von Ergebnissen, sondern die Möglichkeit 
der Revision "gegebener (vorgefundener) Orientierungen" 
(MOLLENHAUER 1972, S. 15) oder Strukturen. Übersehen 
wird dabei freilich nicht, daß Praxisveränderung, soll sie 
gelingen, auf dem Willen der Praktiker l;leruhen muß und 
ihnen nicht einfach von oben verordnet werden darf. 

Liegt Modellversuchen ein handlungstheoretisch orientierter 
Ansatz zugrunde, dann bestimmt das mit ihm einhergehende 
spezifische Verhältnis von Theorie/Forschung und Praxis 
den Charakter und Anspruch dieser Vorhaben. Sozialwis­
senschaft versteht sich hier als "Veränderungswissenschaft" 
(FUCHS). Forschungspraxis wird in den Dienst der direkten 
Praxis gestellt und empirische Wissenschaft nur als sinnvoll 
erachtet, wenn "sie mit ihrer bedingungskontrolliert-exempla­
rischen Praxis ... direkte Ernstfall-Praxis tatsächlich zu unter­
stützen, wirkungsvoller zu machen imstande' ist" (HOLZ­
KAMP 1972, S. 131). 

IV. 
Nicht zu übersehen sind jedoch die Probleme, die bei der 
Realisierung dieses Ansatzes auftreten, wobei das Ausmaß 
der Probleme keineswegs allein vom Umfang finanzieller Zu­
wendungen für derartige Maßnahmen abhängt. 

Eine grundlegende Problematik ergibt sich aus dem An­
sprach, die bisherige "kommunikative Einseitigkeit" (FUCHS) 
zwischen Forschern und Versuchspersonen aufzuheben. Sol­
len Formulierungen wie 

.. ... die Distanz zwischen der Rolle ,Forscher' und ,Ver­
suchsperson' ist reduziert, sie kann partiell aufgehoben, 
sogar umgekehrt werden, gestaltet sich insgesamt varili­
bel je nach Erfordernis des Forschungszusammenhanges" 
(THOMAS 1973, S. 100). 

- "Der Objektcharakter der Versuchspersonen ist teilweise 
aufgehoben" (FUCHS 1970n1, S.10) 

nicht lediglich Parolen sein, dann sind deren Konsequenzen 
zum Beispiel auch im Hinblick auf die Projektgruppe, die 
einen Modellversuch betreut, zu überdenken. Die Intensität 
der hier angesprochenen Beziehung setzt eine Projektgrup­
pengröße voraus, die - meist wegen begrenzter Finanzie­
rungsmöglichkeiten - nicht zu erreichen ist, und die vermut­
lich ihre Grenze in der auch diesen Gruppen eigenen Dyna­
mik findet [11]. Das heißt, Versuchsmaßnahmen mit den 
skizzierten Zielen sind im allgemeinen vom Umfang her be­
grenzt, womit die Basis für Veränderungen letztlich schmal 
bleibt. 

Besonders bei Modellversuchen, die mit erheblichen Mittel­
zuwendungen für die Beteiligten verbunden sind, wie bei­
spielsweise beim Projekt "Mehrmediensystem Elektrotech­
nik/Elektronik (MME)", beinhaltet die Bestimmung des Um­
fangs der Versuchsmaßnahme eine wesentliche bildungs­
politische Entscheidung. Da hier die Intention bestand, mög­
lichst viele Institutionen in den Versuch einzubeziehen, wurde 

Sicherung des "kommunikativen Bezugs zu den im Feld 
flandeinden Individuen" (STICKELMANN 1972, S. 29) (hier: 
Lehrer und Schüler) neben der Projektgruppe durch "Multi­
plikatoren", d. h. Lehrer, die als "Projektleiter" fungieren, 
geleistet. 

Bisher ebenfalls noch ungelöst - im Sinne einer an Krite­
rien der traditionellen empirischen Sozialforschung orientier­
ten Vorstellung - ist die im Zusammenhang mit dem Hand­
lungsforschungsansatz sich stellende Frage nach der "Gül­
tigkeit': im Sinne der generellen Überprüfbarkeil der entwik­
kelten konkreten Verfahren und 'gewonnenen Ergebnisse. 
Noch ist fraglich, "wieweit die traditionelle Wissenschafts­
sprache und das klassische Gebäude empirischer Sozialfor­
schung angesichts solcher neuen Fragestellungen sich nicht 
als inadäquat erweisen" (THOMAS 1973, S. 101). THOMAS 
schlägt vor, neue Gültigkeitskriterien zu ·erstellen: ..... so 
könnte Gültigkeit der Ergebnisse hier allerdings die Mög­
lichkeit der Generalisierung von selbst gewonnenen Erkennt­
nissen im Hinblick auf die eigene künftige Praxis in ähnli­
chen Situationen bed·euten. Gültigkeit könnte in einem mehr 
formellen Sinn verstanden werden, bezogen auf Anlagen und 
Schritte des gesamten Forschungsprozesses, nicht auf ein­
zelne Verfahren und mögliche Ursachen, sondern auf das 
!Arrangement von Handlungsumständen" (THOMAS 1973, 
s. 101). 

Angesichts des methodologischen Entwicklungsstandes 
handlungsorientierter Forschung warnt· MOLLENHAUER da­
vor, diese "als gleichsam höhere Form wissenschaftlicher 
Tätigkeit (anzusehen). Das ... muß so lange ein leeres Ver­
sprechen bleiben, wie eine handlungsorientierte Forschung 
noch keine Resultate vorlegen kann, die methodologisch 
analysierbar sind" (MOLLENHAUER 1972, S. 12). Doch darf 
andererseits nicht übersehen werden, daß dieser For­
schungsansatz - unter anderem bedingt durch das veränder­
te Verhältnis von Theorie und Praxis - bessere Chancen hat, 
den Anspruch einzulösen, im Hinblick auf soziale Fragen 
relevant zu sein; die Relevanz wird bisher häufig zugunsten 
statistischer Gültigkeit zurückgestellt, und damit wird inhalt­
liche Gültigkeit vernachlässigt. 
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Im MME-Projekt ist aufgrund dieser methodelogischen Über­
legungen versucht worden, in den Modellversuch einen Feld­
test zu integrieren. An diesem konkreten Beispiel orientieren 
sich die folgenden Ausführungen zur Verbindung von hand­
lungstheoretischem und quasi-experimentellem Forschungs­
ansatz [12]. 

V. 
Die sozialwissenschaftliche Untersuchung im Modellversuch 
zum MME folgt dem von CAMPELL & STANLEY (1970} als 
"quasi-experimentell" bezeichneten Ansatz. Dies besagt zu­
sammengefaßt: Forschung vollzieht sich in der Realität (hier: 
Unterrichtswirklichkeit}; sie bemüht sich dabei um die Einhal­
tung methodelogischer Standards der klassischen empiri­
schen Sozialforschung und ist darauf gerichtet, möglichst Er­
gebnisse zu erhalten, die sowohl interne als auch externe 
Gültigkeit [13] beanspruchen können. 

Wie verträgt sich dieser Forschungsansatz mit dem in Rich­
tung auf Handlungsforschung angelegten Modellversuch? 
Kann einerseits auf aktive Lernprozesse aller Beteiligten und 
Veränderung hin in diesem Projekt gearbeitet und anderer­
seits eine empirische Studie eingefügt werden, die der Kon­
zeption nach an der klassischen empirischen Sozialforschung 
orientiert ist? Daß ein solches Vorgehen möglich ist, wird 
sicher nicht erst durch dieses Vorhaben nachgewiesen. Je­
doch resultiert aus einer derartigen Kombination von diver­
genten Forschungsansätzen eine Reihe von Problemen, die 
methodelogischer Natur sind im Hinblick auf die quasi-expe­
rimentelle Untersuchung, und von sozial-interaktiver und poli­
tisch-gesellschaftlicher Qualität, wenn man das Gesamtpro­
jekt mit seinen bildungspolitischen Prämissen und Intentio­
nen ins Gesichtsfeld rückt. 

Für die praktische Forschungsarbeit im Modellversuch wa­
ren aus dieser Konfliktsituation Konsequenzen zu ziehen, 
die folgenderl!laßen lauten: 

1. Die Beteiligten der Bildungspraxis (insbesondere die 
Lehrer, aber auch die Schüler der Versuchsklassen} wur­
den über die Intentionen und Fragestellungen des Feld­
versuchs informiert. Die anfallenden Ergebnisse werden 
ihnen laufend zur Verfügung gestellt; also nicht erst -
wie sonst üblich - nach Abschluß der Versuchsmaßnah­
me. Dieses Vorgehen steht im Gegensatz zur Auffassung 
traditioneller Sozialforschung, von der gesagt wird: "Die 
Unwissenheit der Untersuchten gehört zu den Basismaß­
nahmen empirischer Sozialforschung, von deren Sicher­
stellung das Gelingen der Forschungsstrategie abhängt: 
Die herrschende Methodologie zeigt nicht zufällig Merk­
male einer ,Geheimlehre' (FUCHS}." (MÜLLER, STICKEL­
MANN UND ZINNECKER 1972, S. 2}. 

2. Der Lernprozeß im Versuchsfeld vollzieht sich nicht nur 
auf seiten der "Forschergruppe" (i. e. S.}. Die in der 
Schulwirklichkeit mit den Lehrsystemen im Rahmen des 
FelcJ,versuchs arbeitenden pädagogischen Praktiker haben 
die Möglichkeit zu unmittelbaren Erfahrungen, zu direk­
ten Lernprozessen hinsichtlich der Anwendbarkeit objek­
tivierter Lehrsysteme. Diese Erfahrungen wurden und 
werden ausgetauscht; sie hatten eine Umorientierung im 
Zuge des Feldversuchs (früher als erwartet} zur Folge. 
Demgemäß trifft der Vorwurf: "Das Recht auf Lernpro­
zesse im Verlauf der Untersuchung liegt einseitig auf sel­
ten der Forscher" (MÜLLER, STICKELMANN und ZIN­
NECKER, 1972, S. 2} } auf den Feldversuch nicht zu. 

3. lh der Anfangsphase war nicht zuletzt aus organisatori­
schen und terminliehen Gründen 'eine Einbeziehung der 
Lehrer in die Planung des Feldversuchs nicht möglich -
sicher ein Manko. Im späteren Verlauf wurden sie jedoch 
im Hinblick auf die Versuchsdurchführung hinzugezogen. 
Daß diese Notwendigkeit bestand, zeichnete sich schon 
relativ früh ab und stand im Einklang mit der sonst im 
Rahmen des Modellversuchs angestrebten Kooperation 
zwischen "Forschung" und "Praxis". 

Auch wenn den Vorstellungen einer Handlungsforschung in 
diesem Feldversuch bei weitem nicht konsequent entspro­
chen wurde, kann man jedoch sagen: Ein rigides Festhalten 
am Prinzip des "Subjekt-Objekt-Verhältnisses", das eine 
orthodoxe empirische Sozialforschung charakterisiert, wurde 
und wird bei der Realisierung des Feldtests nicht ·praktiziert, 
so daß er sich in das Gesamtprojekt auch unter diesem 
Aspekt einfügt. 

Es besteht kein Zweifel, daß der Feldversuch nicht als Hand­
lungsforschung konzipiert wurde, sondern im Sinne einer 
objektiven Empirie, wobei - wie gesagt - hinsichtlich ihrer 
Standards einige Abstriche gemacht wurden. Nach Auffas­
sung von KLAFKI (1973} ist eine Kombination klassischer 

mit Handlungsforschung möglich 
und sogar notwendig. ln Handlungsforschung werden Unter­
suchungsphasen eingebaut werden müssen, die den Prinzi­
pien der Sozialforschung entsprechen. 

VI. 

Als ebenso wichtig wie der Forschungsansatz erweist sich 
für das Gelingen von Modellversuchen deren Innovations­
strategie, wobei zw'ischen beiden Aspekten eine enge Bezie­
hung besteht: der Forscliungsansatz ist als Teil der Inno­
vationsstrategie zu verstehen, beziehungsweise er wirkt sich 
notwendig auf diese aus. 

Erfahrungen im Rahmen der Bemühungen um die Curricu­
lumreform haben gezeigt, daß die Durchsatzung der damit 
verbundenen Ziele eine geeignete Strategie erfordert. Eine 
Vorgehensweise, bei der die einzelnen, eine Innovation um­
fassenden Ebenen jeweils institutionell getrennt und zeitlich 
nachgeordnet sind, hat sich als unzweckmäßig erwiesen (vgl. 
GERBAULET u. a. 1972}. überdies impliziert die vielfach prak­
tizierte Konfrontation der Anwender mit einem - wie auch 
immer wissenschaftlich begründeten - fertigen Produkt (c;lem 
Curriculum} die Erklärung ihrer Unmündigkeit im Hinblick 
auf Forschung und Entwicklung und ist außerdem wider­
sprüchlich angesichts der anspruchsvollen Zielsetzungen wie 
zum Beispiel Mündigkeit für Lehrer und Schüler etc. 

Die verschiedenen Phasen der Innovation (Forschung, Ent­
wicklung, Verbreitung, lmplementation [14] sind nach den 
Erfahrungen des MME-Projekts miteinander zeitlich als auch 
institutionell zu verschränken. An allen Phasen sind die An­
wender (von in diesem Fall Curricula} direkt zu beteiligen. 
Ihre fachliche Kompetenz muß gesichert in den lnnovations­
prozeß einfließen können. 

VII. 

Es kann sich bei den vorangegangenen Ausführungen nicht 
um Rezepte handeln, deren Anwendung das Gelingen von 
Modellversuchen garantiert. Es sollte ein erster konzeptio­
neller Rahmen entworfen werden, innerhalb dessen Modell­
versuch·e in der beruflichen Bildung anzusiedeln wären. Er­
ste Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem MME-:.Projekt 
lassen den Schluß zu, daß das hier Konzept eine 
tragfähige Basis für die praxisnahe Reform der beruflichen 
Bildungsprozesse darstellt. 

Anmerkungen 

[1) Vgl. hierzu die verschiedenen Programme der politischen Parteien 
in den vergangenen Jahren; die Regierungserklärungen der Bun­
desländer sowie der Bundesregierungen; die Arbeiten des Deut­
schen Bildungsrates usw. 

[2) Vgl. Bundesminister für Bildung und Wissenschaft (Hrsg.), Mar­
kierungspunkte für die Neuordnung des beruflichen Bildungs­
wesens. 

[3) Vgl. Berufsbildungsgesetz § 66. 
[4) Es soll hier nicht unterschlagen werden, daß dem Institut von 

Se!ten. "'!.Ohl auch eine mehr oder weniger große 
Allb1funkt10n fur das N1cht-Statttmden der Berufsbildungsreform 
zugedacht. war und ist. 

[5] Vgl. PAULSEN (1973). 
[6) Forschung wird in diesem Zusammenhang noch häufig eingeengt 

auf "Analyse des Bestehenden" und "Lieferant von Argumenten 
für Reformen" gesehen (vgl. CRUSIUS, LEMPERT u. WILKE 1974). 
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[7] Der Präsident legt das Forschungsprogramm vor und berät den 
Hauptausschuß bei der Festlegung des Programms. 

[8] Hierunter wären Ausbildungsordnungen zu verstehen, die ihrer 
Struktur und Ihrem Praxisbezug nach an Entwicklungsprodukten 
orientiert wären, wie sie die offene im 
Auge hat (vgl. BROGELMANN 1972, HILLER 1973 u. a.). Wirmussen 
freilich zugestehen, daß in dieser Hinsicht kaum Vorarbeiten vor­
liegen, so daß die von uns ins Auge gelaBten Reformmaßnahmen 
ihrer Realisierung noch harren werden. 

[9] Durch die Numerlerung der Ebenen soll weder ein "Rang" noch 
eine logische oder zeltliehe Reihenfolge angedeutet werden. 

[10] Vgl. die stetig wachsende Literatur hierzu, beispielsweise THO­
MAS (1973), LEWIN (1963), FESTER (1970), HAAG u. a. (1972), 
MüLLER, STICKELMANN u. ZINNECKER (1972) u. a. m. 

[11] Es wäre jedoch eine Organisationsform denkbar, in der mehrere 
weitgehend autonome Projektgruppen u. U. mit unterschiedlichen 
Fragestellungen ein solches Vorhaben betreuen. 

[12] Vgl. hierzu ausführlicher LAUR (1974) sowie GUTSCHMIDT, KREI­
GENFELD, LAUR, RAUNER u. WENZEL (1974). 

[13] Die "interne Validität" (Gültigkeit) bezieht sich auf die Frage, in­
wieweit man tatsächlich die experimentellen Bedingungen als 
verursachende Faktoren für beobachtete unterschiedliche Effekte 
ansehen kann bzw. inwieweit Störvariablen diese Unterschiede 
provozieren. Die "externe Validität" dagegen betrifft die Gene­
ralisierbarkeit (Verallgemeinerungslähigkeit und Übertragbarkeit) 
der Untersuchungsergebnisse - im statistischen, nicht aber Im 
sozial-normativen Sinn. 

[14] Im einzelnen, und am Beispiel des MME-Projekts erläutert, wer­
den diese Kategorien und das damit verbundene Konzept für eine 
Innovationsstrategie dargestellt in GUTSCHMIDT, KREIGENFELD, 
LAUR, RA\)NER u. WENZEL (1974), Kap. 2. 

l:.lteratur 
BROGELMANN, H. (1972), Offene Curricula. Der experimentell-pragma­

tische Ansatz in englischen Entwlcklungsprojekten. in: Zeitschrift 
für Pädagogik 1972, S. 95 II. 

CAMPELL, D. T. u. STANLEY, J. C. (1970), Experimental and quasi­
experimental deslgn for research on teaching. Deutsche Bearbei­
tung von E. SCHWARZ. in: INGENKAMP, K. u. PAREY, E. (Hrsg.), 
Handbuch der Unterrlchtsforschung. Teil I. Welnheim/Berlin/Basel 
1970, Beltz-Verlag. 

CRUSIUS, R., LEMPERT, W. u. WILKE, M. (Hrs{J.) (1974), Berufsaus-

Wolfgang Mönikes 

blldung - Reformpolitik in der Sackgasse? Relnbek bei Harnburg 
1974, Rowohlt-Verlag. 

FESTER, M. \1970), Vorstudien zu einer Theorie der kommunikativen 
Planung. n: ARCH + 1970, Heft 4, S. 42 II. 

FUCHS, W .. (1970/71), Empirische Sozialforschung als politische Aktion. 
in: Sozrale Weit 1970171, Heft 1, S. 1 11. 

GERBAULET, S. u. a. (1972), Schulnahe Curriculum-Entwicklung. Stutt­
gart 1972, Kielt-Verlag. 

GUTSCHMIDT, F., KREIGENFELD, C., LAUR, U., RAUNER, F. u. WEN­
ZEL, E. (1974), Bildungstechnologie und Curriculum. Die schulnahe 
Entwicklung kqmplexer Lehrsysteme. Hannover 1974, Schroedei­
Verlag. 

HAAG, F. u. a. (1972), Aktionsforschung. München 1972, Juventa-Verlag. 
HILLER, G. G. (1973), Konstruktive Didaktik. Beiträge zur Definition 

von Unterrichtszrelen durch Lehrformen und Unterrichtsmodelle 
Umrisse einer empirischen Unterrlchtsforschung. Düsseldorf 1973: 
Schwann-Verlag. 

HOLZKAMP, K. (1972), Kritische Psychologie. Vorbereitende Arbeiten. 
Frankfurt/M. 1972, Fischer-Verlag. 

KLAFKI, W. (1973), Handlungsforschung Im Schulfeld. in: Zeitschrift für 
Pädagogik 1973, Heft 4, S. 487 II. 

LAUR, U. (1974), Forschung im Modellversuch MME. ln: Berufsbildung 
in Wissenschaft und Praxis 1974, Heft 4, S. 17 II. 

LEWIN, K. (1963), Die Feldtheorie in den Sozialwissenschaften. Bern/ 
Stuttgart 1963, Huber-Verlag. 

MOLLENHAUER, K. (1972), Diskussionsbeltrag zur Frage pädagogischer 
"Handlungsforschung". ln: Belträge zur Bildungstechnologie 1972, 
Heft 3, S. 12 II. 

MüLLER, E., STICKELMANN, B. u. ZINNECKER, J. (1972), Aktivierende 
Schul- und Sozialforschung. Wiesbaden 1972 (verv. Manuskr.). 

PAULSEN, B. (1973), Zielsetzungen und Aufgaben der Berufsbildungs­
forschung im Bundesinstitut für Berufsbildungsforschung - einige 
Anmerkungen zur Diskussion über eine Forschungskonzeption des 
BBF. ln: Zeitschrift für Berufsbildungsforschung 1973, Heft 2, S. 7 ff. 

STICKELMANN, B. (1972), Analyse des schulischen Lernfeldes: Theore­
tische Überlegungen und methodischer Ansatz. in: Beiträge zur 
Bildungstechnologie 1972, Heft 3, S. 17 II. ' 

THOMAS, H. (1973), Probleme der Validität pädagogischer Beglelt­
untersuchungen im Rahmen eines Handlungsforschungsansatzes. 
in: Zeitschrift für Pädagogik 1973, Heft 1, S. 99 ff. 

Zur Bedeutung von Tätigkeitsanalysen für die Berufsbildung 
lJllerlegungen vor einem Versuch 

Der Analyse der Arbeitssituation des Menschen wird in jün­
gerer Vergangenheit zunehmende Aufmerksamkeit gewidmet. 
Der Entwicklungsstand entsprechender Instrumente deckt 
nicht alle derzeit bestehenden Interessen. ln Abhängigkeit 
von eindeutiger Zieldefinition scheinen Bedürfnisse an einem 
Analyseinstrument zu bestehen, das den üblichen Testgüte­
kriterien entspriCht und in einem Mindestmaß von Kompati­
bilität Interdisziplinär verwendbar ist. Ein entsprechender 
Versuch für' den Bereich der Berufsbildungsforschung wird 

unter theoretischen und methodischen Gesichtspunkten erst­

mals skizzenhaft vorgestellt. 

1. Zur der Arbeitssituation 

Die Erfassung der Arbeitssituation des Menschen ist Ge­
genstand sehr unterschiedlicher Interessen. Im Vordergrund 
der verschiedenen Interessen stehen teilweise einander di-

Wolfgang Mönikes, Jahrgang 1939, hat Hochschulexamen in Phi­
losophie, Theologie und Psychologie, promoviert zum Dr. phll. 
Nach mehrjähriger Tätigkelt Im kirchlichen Dienst war er Assistent 
von Prof. THOMAE an der Universität Bonn und Ist derzeit Refe· 
rent in der Forschungshauptabteilung F 1 des BBF. Seine Arbeits­
schwerpunkte sind Persönlichkeits- und Diagnostische Psychologie 
U!'lter besonderer Berücksichtigung beruflicher Sozialisation. 

rekt entgegengesetzte Ursachen: Im Verlauf beruflicher So­
zialisation ist beispielsweise von Bedeutung, unter welchen 
sozialen Gegebenheiten welche individuellen Voraussetzun­
gen welchen beruflichen Anforderungen anzupassen sind. 
Unter berufspädagogischen Gesichtspunkten muß festgestellt 
werden, für welche Funktionen nach welchen didaktischen 
Konzepten festgelegte Lernziele optimal erreicht werden 
können. Im Rahmen des technischen Wandels verlangt ak­
zentuierte Aufmerksamkeit die Frage, wie auf Grund vor­
gegebener Qualifikationen eine Modernisierung der Arbeits­
mittel rationell durchführbar ist, und welche Maßnahmen 
der Fortbildung und/oder Umschulung ökonomisch vertret­
bar erscheinen. Im Rahmen der Berufsbildung muß der Er­
stellung von Lernzielkatalogen besondere Bedeutung zukom­
men, aus denen sich das Was und Wie beruflicher Qualifi­
kationsprozesse ergibt. 

Die Heterogenität von lnteressenlagep bei der Erfassung der 
beruflichen Situation kann beispielhaft dargestellt werden an 
den Bemühungen des Deutschen Normenausschusses, der 
in seinem Fachnormenausschuß Ergonomie einen eigenen 
Arbeitsausschuß ·zur Arbeitsanalyse hat. ln die­
sem Arbeitsausschuß wurden Zielkategorien definiert, welche 
die verschiedenen Akzente verdeutlichen, die gesetzt werden 
können, und welche - das sei.betont - auch nur eine Aus-
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wahl aus denkbaren anderen sind: Menschengerechte· Ar­
beitsplatzgestaltung, Personalplanung und -einsatz, Arbeits­
schutzvorschriften, Berufsbildung und Grundlohndifferenzie­
rung. 

ln zunehmendem Maße finden sich Publikationen, in denen 
wie unter anderem bei HEGELHEIMER die Forderung aufge­
stellt wird, der "Analyse und Klassifikation der Arbeitsfunk­
tionen" besondere Beachtung zu schenken (1971, S. 124). E;s 
scheint außer Frage zu stehen, daß innovativen Bemühungen 
im besonderen Maße durch das Fehlen von derartigen Ana­
lysen eine Grenze gesetzt ist. Die traditionellen Ansätze der 
klassischen Arbeitswissenschaft sind in diesem Zusammen­
hang hinsichtlich ihrer Möglichkeiten und der Verwertbarkeit 
ihrer Analyseergebnisse verschiedentlich problematisiert wor­
den (PORNSCHLEGEL, 1973; SCHRICK, 1973). 

ln dieser relativ offenen Situation bietet sich folgende Vor­
gehansweise an: 

- die jeweils konkreten Erkenntnisinteressen werden defi­
niert, 

- die theoretischen Vorstellu'ngen werden formuliert, 
- die methodischen Ansprüche werden festgelegt. 

2. Notwendigkeit von Zieldefinitionen 
für Tätigkeltsanalysen 

Aus dem bislang Gesagten ergibt sich mit Notwendigkeit, 
daß angesichts der Vielfalt möglicher Interessenlagen "bezüg­
lich beruflicher Gegebenheiten die jeweils konkrete Interes­
senlage eindeutig definiert wird. Nur unter dieser Bedingung 
ist es möglich, ein Analyseinstrument zu entwickeln, dessen 
Ergebnisse den selbstgesetzten Ansprüchen genügen kön­
nen•. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand scheint es aus­
geschlt>ssen, ein globales Analyseinstrument zu entwickeln, 
das allen denkbaren Interessen voll zu genügen vermag. Der 
Nachteil nur begrenzter Einsatzfähigkeit spezifischer Analy­
seinstrumente wiegt gering im Vergleich mit jener Art von 
Ergebnissen, die sich aus globalen Instrumenten ergeben 
müssen, weil im Nachhinein nie zu erfassen ist, ob die we­
sentlichen Informationen im Sinne des spezifischen Erkennt­
nisinteresses erreicht worden sind. 

2.1 Verwertung der Ergebnisse aus Tätigkeitsanalysen 
im Bereich der Berufsbildungsforschung 

Wenn man den gesetzlichen Auftrag des Bundesinstituts für 
Berufsbildungsforschung mit seinen derzeitigen Strukturen 
als Grundlage für die eigene Zieldefinition nimmt (vgl. ins­
besondere § 60, 2 BBiG), ergeben sich vorrangig Interessen 
an bildungsrelevanten Informationen über Berufstätigkeiten. 
Nach dem derzeitigen Diskussionsstand (vgl. Zeitschrift für 
Berufsbildungsforschung Jg. 2 (Heft 1, 2, 3) 1973 und Jg. 3 
(Heft 1, 3) 1974) deutet sich in diesem Bereich eine mehr­
fache Schwerpunktsatzung an. Es wecden Lösungen erwartet 
bezüglich 

0 der Ermittlung von Inhalten und Zielen der Berufsbildung, 

0 der Klassifikation und Systematik tler anerkannten oder 
als anerkannt geltenden Ausbildungsberufe, · 

O der qualitativen und quantitativen Erfassung entscheiden-
der Dimensionen einzelner Ausbildungsberufe. 

Inwieweit dabei bereits jetzt der Forderung entsprochen wer­
den kann, daß Arbeitsplätze gefunden werden, "die für den 
mittelfristig zu erwartenden Stand der Technologie, der Ar­
beitstechnik und -Organisation in den zugehörigen "Berufen 
oder Berufsbereichen exemplarisch oder typisch" sind (PORN­
SCHLEGEL, 1974, S. 21), muß offen bleiben, solange eine 
qualitative Differenzierung und quantitative Beschreibung 
mangels geeigneter Instrumente nicht gelungen ist. 

Es scheint sich zudem als no\wendig zu erweisen, daß beim 
gegenwärtigen Diskussions- und Forschungsstand in einer 

.gewissen Nähe zu den Vorschlägen der Bund-Länder-Kom­
mission für Bildungsplanung v o r der Durchführung vor­
dringlicher Maßnahmen folgende Forschungsschwerpunkte 
gesetzt werden: 

- "Möglichkeiten für eine curriculare Abstimmung zur Ver­
zahnung allgemeiner und beruf.licher Bildungsgänge zu 
prüfen; 

- die curricularen Voraussetzungen einer Stufengliederung 
von berufsfeldorientierter Grundbildung und darauf auf­
bauender Fachbildung schaffen; 

- eine Abgrenzung geeigneter Berufsfelder vornehmen und 
die fachbezogenen Lernziele und -Inhalte feststellen; 

- klären, welche nicht berufsspezifischen Curricula in das 
Berufsgrundbildungsjahr aufgenommen werden müssen; 

-·Möglichkeiten der Einführung des Kursunterrichts und des 
Blockunterrichts im dualen System prüfen" (BLK, 1972, 
s. 29 ff.). 

Im einzelnen ist jüngst hervorgehoben worden, daß 

- .,das Problem der Analysen und Systematik von Tätigkei­
ten in Arbeitsprozessen unter fortgeschrittenen technisch­
technologischen Bedingungen . . . unbehandelt geblieben 
ist" (BOEHM, 1973, S. 121); 

.- es "bisher keine zufriedenstellenden Klassifikationen so­
zialer Bereiche· oder beruflicher Tätigkeiten" gibt (EL­
BERS, 1973, S. 42); 

- Kenntnisse "über sich neu herausbildende Berufsver­
wandtschaften" fehlen (RÜGER, 1974, S. 16); 

- "ein bisher noch nicht vorhandenes Suchschema" für" die 
Entwicklung beruflicher Curricula benötigt wird (ELBERS, 
1973, s. 43) ; 

- es ein "curricular orientiertes, theoretisch einwandfreies 
und erprobtes Tätigkeitsanalyseverfahren noch gibt" 

(RÜDIGER, 1974, S. 15); 
- "eine Strategie, die auf Zielanalysen verzichtet", dem ent­

scheidenden Anspruch der Curriculumrevision nicht ge­
nügt (MENDE und REISSE, 1973, S. 5); 

- die "Ermittlung und Oparationalisierung von Lernzielen" 
im Zuge der Erstellung von Ausbildungsordnungen auf 
Grund des Fehlans geeigneter Instrumente sehr er­
schwert ist (SENNER, 1973, S. 34); 

- "Entwürfe zu Ausbildungsordnungen ... einstweilen kurz­
fristig im Wege der ,Reparatur' entwickelt werden" müs­
sen, geeignete Analyseinstrumente fehlen (PORN­
SCHLEGEL, 1974, S. 21) .• 

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß in der Berufs­
bildungsforschung der Analyse beruflicher Tätigkeiten grund­
legende Bedeutung zukommt, weil im Bereich der Curricu­
lumforschung, der Ausbildungsordnungserstellung, der Er­
wachsenenbildung und der Medienforschung die Ergebnisse 
solcher Analysen maßgebende Bedeutung haben. 

Es handelt sich bei der Entwicklung eines entsprechenden 
Instrumentariums also um grundlegende Arbeit, die wegen 
ihrer, Bedeutung für verschiedene Arbeitsbereiche umgehend 
in Angriff genommen werden sollte. 

2.2 Theoretische Fundierung von Tätigkeitsanalysen 

Es steht beim derzeitigen Stand wissenschaftlicher Entwick­
lung außer Frage, daß ein Instrument zur Analyse beruf­
licher Tätigkeiten im Rahmen einer formulierte!] Theorie ent­
wickelt werden sollte. 

Unter Theorie wird dabei verstanden "ein Gesamt von Be­
griffen und aus Prinzipien abgeleiteten Aussagen", "die auf 
Beobachtung beruhen und so lange wahr bleiben, als sie 
nicht durch neue Gegebenheiten entkraftet werden, und die 
somit von einem bestimmten Erkenntnisstand abhängen. Das 
Ziel einer Theorie ist nicht allein die Erklärung des Bekann­
ten, sondern auch die Vorhersage des Unbekannten" (80-
REL, 1972, S. 549). 
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Im Rahmen derartiger Ansätze .. versuchte die Arbeitspsycho­
logie - jedenfalls in ·der Bundesrepublik Deutschland·­
kaum kompliziertere, vor allem geistige beziehungsweise in­
tellektuelle Tätigkeiten zu erfassen" (BOEHM u. a., 1973, 
S. 129). Dieses auch dem sogenannten GENFER SCHEMA 
anhaftende Defizit müßte grundsätzlich bewältigt werden. 
Im Rahmen derartiger Ansätze sollte von vornherein auch 
berücksichtigt werden, inwieweit .,Schlüsselqualifikationen" 
(MERTENS, 1973) gegebenenfalls im Sinne von .,prozeßunab­
hängigen 'Qualifikationen" (KERN und SCHUMANN, 1973) er­
faßbar sind. 

Wenn man davon ausgeht, daß in einer solchen Theorie .,der 
Beschreibung von Arbeit ein handlungstheoretisches 
rungsmodell zugrundegelegt" werden sollte (RÜGER, 1974, 
S. 19), dann ist man auf Autoren wie HACKER, VOLPERT 
und andere ·verwiesen, die um jenen theoretischeh Rahmen 
bemüht zu ·sein scheinen, der den unter 2.1 formulierten Er­
kenntnisinteressen d!3r Berufsbildungsforschung weitgehend 
entgegenkommt. Einzelheiten sind in anderem Zusammen­
hang darzustellen. 

2.3 Methodische Ansprüche an Tätigkeitsanalysen 

Die methodischen Ansprüche, denen ein Instrument zur Tä­
tigkeitsanalyse genügen müßte, sind vergleichbar jenen An­
sprüchen, die derzeit im diagnostischen Bereich gegenüber 
annehmbaren psychediagnostischen Maßmitteln allgemein er­
hoben werden. Demgemäß müßte ein ,Instrument zur Tätig­
keitsanalyse folgenden Forderungen genügen: 

-.Es muß objektiv sein in seiner Durchführung, Auswertung 
und Interpretation. _ 

- Es muß ökonomisch durchführbar sein, das heißt, es darf 
hinsichtlich seines Zeitaufwandes nicht zu anspruchsvoll 
sein (ein Arbeitstag Durchführungszeit wird als obere 
Zeitgrenze betrachtet); es darf für seine Durchführung 
nicht spezifische Qualifikationen voraussetzen (wenn auch 
ein gewisses Training als annehmbare Voraussetzung 
erscheint); es sollte als paper-and-pencii-Verfahren durch­
führbar sein. 

- Es darf nicht nur qualitative Informationen über Arbeits­
prozesse erbringen, sondern muß diese in quantifizierba-
rer Form abbilden. · 

- Es muß hinsichtlich seiner Zuverlässigkeit und Gültigkeit 
den Üblichen Standards 'genügen, das heißt, es müssen 
exakte zuverlässige Messungen ausgeführt werden, und 
es muß das gemessen werden, was das Verfahren zu 
messen beansprucht. 

- Es darf hinsichtlich der Methodik der Durchführung nicht 
zu anspruchsvoll sein. 

- Es muß neben den sonstigen denkbaren Methoden in je­
Fall die unmittelbare Befragung des Arbeitenden vor­

sehen, um über innere Prozesse cfes Individuums un­
mittelbare Information zu erheben. 

- Es sollte offen sein für die Registrierung der objektiven 
Arbeitssituation (Gestaltung des Arbeitsplatzes, Ausstat­
tung mit technischen Arbeitsmitteln, Arbeitsumweltbedin­
gungen). 

- Es sollte im Verlauf der Entwicklung die Standardisierung 
der erhob,enen Daten grundsätzlich zul.assen, um Anfor­
derungsprofile u. ä. darstellbar zu machen. 

Die Auflistung dieser Postulate zeigt, daß offenbar eine Viel­
falt von Gründen dafür besteht, daß derzeit ein im Sinne die­
ser Darstellung ausreichendes Instrument für Tätigkeitsanaly­
sen nicht auf dem Markt ist. .,Es gibt weder geeignete Metho­
den, die (neuen) Arbeitsbedingungen und Anforderungen de­
tailliert zu erfassen, noch ist es gelungen, eindeutige 
Eignungs- bzw. Qualifikationsmerkmale daraus abzuleiten, 
diese meßbar zu machen sowie in Lernziele und Lerninhalte 
zu transformieren und hierfür adäquate Lehrverfahren zu ent­
wickeln" (VOLPERT, 1973, S. 239 f.). 

3. Kritik vorhandener Analyseinstrumente 

Hinsichtlich der notwendigen Kritik an den derzeit vorliegen­
den Instrumenten zu Tätigkeitsanalysen kann auf Publikatio­
nen aus jüngster Zeit (FRIELING, 1974; RÜGER, 1974) einer­
seits und den Kanon theoretischer und methodischer Forde­
rungen andererseits als einer Art von Checkliste zurückge­
griffen werden;· der in den voraufgehenden Kapiteln darge­
sfellt worden ist. Insgesamt kann· der sehr absoluten Fest­
stellung von TOMASZEWSKI gefolgt werden, der feststellt: 
.,Trotz der Verschiedenartigkeit der· Formen und einer lang­
andauernden Tradition weckt der gegenwärtige Stand der 
Arbeitsanalyse viele Zweifel und kann nicht als 
lend erachtet werden" (1968, S. 140). Diese Feststellung gilt 
für administrative, technologische, ergonomische und psycho­
logische Analysen mit'unterschiedlicher Gewichtung gleicher­
maßen. 

Zusätzlich muß gesehen werden, daß die in zitierfähiger 
Form. vorliegenden deutschsprachigen Analyseverfahren sehr 
gering sind. 

Unseres Wissens liegen derzeit folgende Verfahren vor, die 
im folgenden nach Autor und Erscheinungsjahr aufgelistet 
werden: ' 

- SCHMIDTKE. und SCHMALE, 1961 
- NUTZHORN, 1964 
- TOMASZEWSKI, 1968 

- KERN und SCHUMANN, 1974 
- OPPEL T, SCHRICK und BREMMER, 1972 
- FERNER, 1973 
- FRIELING, 1974 

Nicht berücksi'chtigt werden die üblichen arbeitswissenschaft­
liehen Ansätze, zu denen auch KIRCHNER und ROHMERT 
gerechnet werden, und allgemeine Leitpläne für Analysen 
von DIRKS, MANN, MOJ,..LE, .RIEDEL und TREBECK, die nicht 
direkt am :angewandt werden können. · 

Angesichts der so begrenzten Zahl vorliegender Instrumente 
und unter Berücksichtigung der Tatsache, daß ihre empi­
rische Erprobung begrenzt ist, empfiehlt es. sich, 
bei der kritischen Analyse sich auf die wichtigsten Dimensio­
nen zu beschränken. Zu den wichtigsten, das heißt unver­
zichtbaren, gehören nach unserer Meinung folgende Aspekte: 

- Vorliegen eines theoretischen Konzepts oder Modells= A. 
- M_öglichkeit,der objektiven Durchführbarkeit = B. 
- Darstellung qualitativer und quantitativer Ergebnisse = C. 
- Generelle Einsetzbarkeit = D. 
- Ausgewiesene Testgütekriterien = E. 

Nimmt man diese Dimensionen als die entscheidenden und 
unverzichtbaren, dann läßt' sich in einer ·Matrix darstellen 
und auf einen Blick erlaßbar machen, wie die aktuelle Situa­
tion im Bereich der Instrumente für Tätigkeitsanalysen .tat­
sächlich· ist; Minuszeichen bedeuten Fehlanzeige, Pluszei­
chen Minimalnachweis: 

A B c D E 

SCH'MIDTKE u. SCHMALE + 
NUTZHORN + .:.. 

TOMASZEWSKI + + + 
KERN u. SCHUMANN + 
OPPEL T, SCHRICK 
u. BRE,MMER -
FERNER + + -;-

FRIELING + + + + + ' 

Diese Matrix macht erkennbar, daß beim gegenwärtigen 
Stand dieses Forschungsbereichs nach den 
Unterlagen ausschließlich der .,Position Analysis ·Question-
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naire" nach FRIELING (PAQ B/F) als Gegenstand weiterer 
Arbeit in Frage kommen kann. Da erfahrungsgemäß übli­
cherweise ein erheblicher Unterschied besteht zwischen den 
von den jeweiligen Autoren behaupteten· Qualitäten der von 
ihnen vertretenen Verfahren und den tatsächlichen Einsatz­
möglichkeiten, liegt es nahe, in einer empirischen Untersu­
chung zu überprüfen, in welchem Maße der Position Analy­

Questionnaire den Bedürfnissen des BBF zu genügen 
vermag und welcher Ergänzungen er gegebenenfalls bedarf. 

4. Skizze eines Versuchs 
Im folgenden soll daher der Position Analysis Questionnair.e 
(PAQ) in seinen entschejdenden Dimensionen kurz darge­
stellt werden, die Stichprobe beschrieben werden, an der der 
PAQ in seiner Anwendbarkeit überprüft werden soll und 
skizziert werden, welche Ergebnisse aus diesem Versuch er­
wartet werden. 

4.1 Grundsätzliches zum PAQ 

Der PAQ ist auf der Grundlage der SOQenannten ,.Checklist 
of Worker Activities" nach PALMER und Mc CORMICK ent­
wickelt worden, die auf Grund faktoren'analytischer Untersu­
chungen dafür sprach, .,daß Arbeitsaktivitäten identifizierbar 
und meßbar sind und daß die Verschiedenartigkeit der 
menschlichen Arbeitsaktivitäten mit Hilfe einer kleinen An­
zahl von unabhängigen Dimensionen in größerer Einfachheit 
und Ökonomie einander zugeordnet werden kann" (PALMER 
und Mc CORMICK, 1961, S. 294). Über das .,Worker Activity 
Profile" von Mc CORMICK, CUNNINGHAM und GORDON 
entstand Ende der sechziger Jahre der PAQ, der 1969 in 
den Formen A und B von Mc CORMICK, JEANNERET und 
MECHAM vorgelegt wurde. FRIELING hat im Rahmen einer 
Dissertation 1974 den Versuch einer deutschen Adaptation 
als PAQ B/F vorgelegt. 

Mc CORMICK geht von der Annahme aus, daß in einem 
Mensch-Maschine-System auf der Grundlage des SOR (Sti­
mulus-Organism-Response)-Paradigmas aus einer empirisch 
entwickelten und zahlenmäßig begrenzten Anzahl von ver­
haltenszentrierten Elementen unter Einschluß von situativen 
Aspekten von Arbeitstätigkeiten nach Wichtigkeit und Häu­
figkeit über eine gleiche Menge von Eignungsvoraussetzun­
gen Arbeitsplätze durch den Grad der spezifischen Ausprä­
gung dieser Eignungsvoraussetzungen unterschieden wer­
den können. - Die entsprechenden Analysen können in rela­
tiv objektiver Form durch für ihre Aufgabe vorbereitete Be­
urteiler durchgeführt werden und erbringen qualitative und 
quantitative Ergebnisse. - Der PAQ erhebt den Anspruch, alle 
denkbaren Tätigkeiten analysieren zu könneo. - Die von 
FRIELING im Rahmen seiner Arbeit berichteten Gütekriterien 
entsprechen im wesentlichen den von Mc CORMICK berich­
teten. Sie können hins[chtlich Beurtei(erzuverlässigkeit (r=.79 
und ltemzuverlässigkeit (r=.78) sowie der berichteten Fakto­
renstruktur (22 Faktoren in vier Faktorengruppen, die' Infor­
mationsaufnahme und -Verarbeitung, Arbeitsausführung, ar­
beitsrelevante Beziehungen zu anäeren Personen und Um­
gebungseinflüsse und zusätzliche Arbeitsbedingungen be­
treffen) zufriedenstellen. 

Dies spricht dafür, daß eine empirische Überprüfung des 
PAQ B/F für die Bedürfnisse der Berufsbildungsforschung 
als gut vertretbar erscheint. 

4.2 Beschreibung der zu untersuchenden Stichprobe und 
Methodik 

Zu diesem Zweck schien es sinnvoll, im Rahmen der fi­
nanziellen Möglichkeiten ,des BBF eine Stichprobe von 
Ausbildungsberufen zusamm!=lnzustellen, in denen grundsätz­
lich jeweils mindestens ca. 5000 Auszubildende in den Jah­
ren 1970 b'is 1972 statistisch erlaßt wurden. 

Die Gesamtstichprobe umfaßt 48 Ausbildungsberufe, in de­
nen über eine Million der insgesamt 1 302 751 Auszubilden­
den in 1972 erlaßt werden. 

Jeweils fünf Doppeluntersuchungen werden in' entsprechen­
den Positionen (Arbeitsplätzen) durchgeführt an Facharbei­
tern, die mindestens seit einem Jahr nach erfolgreicher Ab­
schlußprüfung in ihrem erlernten Beruf tätig sind, wenn für 
den Ausbildungsberuf weniger als 40 000 Auszubildende sta­
tistisch erlaßt sind. Sind mehr als 40 000 Auszubildende sta­
tistisch erlaßt, werden zehn Doppeluntersuchungen durchge­
führt. 

Die Untersuchungen werden nach entsprechendem Beurtei­
lertraining von Diplom-Psychologen beziehungsweise Stu­
denten im Abschlußsemester (Fachrichtung Psychologie) in 
ausgewählten Industrie- und Handwerksbetrieben in der 
Bundesrepublik Deutschland durc[lgeführt. Dabei handelt es 
sich n i c h t um eine repräsentative Stichprobe, was zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt im Rahmen einer Voruntersuchung 
aus finanziellen Gründen nicht als vertretbar erschien. 

ln der folgenden Tabelle (s. S. 18) wird diese Stichprobe dar­
gestellt. 

- mit Angabe der Berufsklasse, 
- mit Angabe des Ausbildungsberufs, 
- mit Ausbildungsbereich, 
- mit den Zahlen der statistisch ausgewiesenen Auszubil-

denden in den Jahren 1970 bis 1972, 
- mit Berufsfeldzuordnung. 

Die Zahl der Untersuchungen wird aus der letzten Spalte 
der Tabelle deutlich. ln diesem Zusammenhang ist darauf 
hinzuweisen, daß es sich jeweils um Doppeluntersuchungen 
handelt: Je zwei Beurteiler sehen denselben. Arbeitsplatz. 
Dieses Vorgehen ist wegen der intendierten Ergebnisse not­
wendig. 

Methodisch arbeitet der PAQ über Verhaltensbeobachtung 
Ul)d Exploration, auf die im bereits erwähnten Beurteilar­
Training eigens vorbereitet wird. 

4.3 Zielrichtung des Versuchs 

Grundsätzlich geht es bei dieser Untersuchung um die Über­
prüfung der Möglichkeiten, den PAQ im Rahmen der Grund­
lagenforschung des BBF einzusetzen. 

Bei der jetzt Pilot-Study werden folgende Er­
gebnisse erwartet: 

0 Angaben über die Beurteilerreliabilität; diese Ergebnisse 
sind von großer Bedeutung hinsichtlich der Frage, ob 
Verhaltensbeobachtung und Exploration in diesem For­
schungsbereich hinreichend angemessene Methoden der 
Erhebung sind, und welche Qualifikationen von den Per­
sonen gefordert werden müssen, die mit diesem Instru­
ment arbeiten; 

0 Angaben über die ltemreliabilitäJ; der PAQ B/F wird von 
FRIELING laufend unter Berücksichtigung anfallender 
Forschungsergebnisse verbessert; auch in dieser Unter­
suchung kommt eine leicht modifizierte Form zur An­
wendung; es ist zu prüfen, wie diese in der gewählten 
Berufsstichprobe arbeitet; 

0 Aussagen über die spezifischen Anforderungen in den 
untersuchten Ausbildungsberufen; 

0 Ansätze zur Berufsklassifikation unter besorrderer Be­
rücksichtigung der in der .,Verordnung über die Anrech­
nung auf die Ausbildungszeit 'in Ausbildungsberufen der 
gewerblichen Wirtschaft und der wittschafts- und steuer- • 
beratenden Berufe" (Berufsgrundbildungsjahr-Anrech­
nungs-Verordnung) eingeführten Einteilung der Ausbil­
dungsberufe in Berufsfelder. 

5. Skizze für Folgeversuche 
Sollten sich die relativ optimistischen Erwartungen von FRIE­
LING hinsichtlich der Anwendbarkeit des PAQ B/F unter Zu­
grundelegung der besonderen Interessenlage des BBF be­
stätigen, wären Folgeuntersuchungen notwendig, in denen 
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Berufs- Ausbildungsberuf -bereich 1970 klasse 1971 1972 Berufs­
feld 

Unter­
suchungszahl 

0110 Landwirt Lw 
0510 Gärtner Lw 
1711 Schriftsetzer I 
1730 Buchdrucker I 
2210 Dreher (Eisen und Metall) I 
2621 Gas- und Wasserinstallateur Hw 
2622 Zentralheizungs- und Lüftungsbauer Hw 
2710 Schlosser (Blitzableiterbau) Hw 
2730 Maschinenschlosser I 
2740 Betriebsschlosser I 
2811 Kraftfahrzeugmechaniker Hw 
2821 Landmaschinenmechaniker Hw 
2840 Feinmechaniker I 
2850 Mechaniker I 
2910 Werkzeugmacher I 
3031 Zahntechniker Hw 
3110 Elektroinstallliteur Hw 
3114 Kraftfahrzeugelektriker Hw 
3120 Fernmeldehandwerker ÖD 
3151 Radio- und Fernsehtechniker Hw 
3512 Damenschneider(in) Hw 
3911 Bäcker Hw 
4010 Fleischer Hw 
4110 Koch (Köchin) I 
4410 Maurer Hw 
5010 Tischler Hw 
5110 Maler und Lackierer Hw 
6330 Chemielaborant(in) I 
6350 Technischer Zeichner I 
6352 Bauzeichner I 
6811 Kaufmann im Groß- und Außenhandel I 
6812 Einzelhandelskaufmann I 
6820 Verkäufer(in) I 
6841 Drogist I 

22 401 17 242 
5236 4864 
5272 5286 
3782 3 700 
9 613 10 138 

16149 15470 
7 875 8656 

10353 9 522 
40 511 42 448 
12066 12484 
82455 84645 
11 091 10 348 
,,6090 6085 
12 327 12 375 
24401 26050 
4758 5 252 

46381 47 872 
5256 5 815 

12954 13928 
11 512 12178 

7779 6363 
11 805 9 890 
13 071 11 314 
13 871 13 616 
14449 13 415 
14 835 13 093 
22622 20 239 
8 818 8868 

18 788 21 374 
11 485 13 704 
61 725 57 072 

40 447 
67 542 75 807 
10270 9192 

15522 
4656 
4997 
3 419 
9689 

17 892 
11 052 
10343 
41 688 
12436 
90366 

9 691 
5 865 

12105 
26074 
5 896 

5.2 858 
6345 

17023 
13 026 
6 064 
9739 

11 682 
13 995 
15650 
14144 
21168 
8326 

21 988 
16730 
56 215 
36 261 
79 542 
8648 

XI 
XI 
VII 
VI( 

II 
nzB 
111 
111 
111 
111 
V 
X 
X 
X 
IV 
IV 
VIII 
VI 
II 
IV 
I 
I 
I 
I 

6851 Apothekenhelfer Apoth. H. 8432 8627 9 548 IX 

fünf 
fünf 
fünf 
fünf 
fünf 
fünf 
fünf 
fünf 
zehn 
fünf 
zehn 
fünf 
fünf 
fünf 
fünf 
fünf 
zehn 
fünf 
fünf 
fünf 
fünf 
fünf 
fünf 
fünf 
fünf 
fünf 
fünf 
fünf 
fünf 
fünf 
zehn 
fünf 
zehn 
fünf 
fünf 
zehn 
fünf 
fünf 
zehn 
fünf 
zehn 
fünf 
fünf 
fünf 
fünf 
fünf 
zehn 
fünf 

6910 Bankkaufmann I 49 705 54 753 52 713 I 
6940 Versicherungskaufmann I 10.617 10 771 10 762 I 
7011 Speditionskaufmann I 8993 9 050 9 013 I 
7810 Bürokaufmann I 39 660 42173 I 
7810 Bürog-ehilfin I 18 661 18 706 18 006 I 
7812 Industriekaufmann I 81 967 78 800 74682 I 
7813 Rechtsanwaltgehilfe RAGeh. 14 737 16 815 
8362 Schaufenstergestalter I 8895 9200 8 913 
8370 Fotograf Hw 2159 2146 2 048 
8561 Arzthelferin Arzth. 19 273 21 316 23506 
8562 Zahnarzthelferin Zahnarzth. 13 657 14171 16 400 

I 
VIII 
VI 
IX 
IX 
IX 9011 Friseur Hw 

9231 Hauswirtschaftsgehilfin Hausw. 

0 in einer alle Ausbildungsberufe betreffenden J=rhebung 
mit möglichst repräsentativem Charakter ,.Qualifikations­
eckwerte" ermittelt werden, die unter anderem der Cur­
riculum- und Ausbildungsordnungsforschung wichtige 
Grundlage sein könnten; 

0 die Validität des Verfahrens an verläßlichen äußeren Krite­
rien überprüft würde; 

0 nepen den personbezogenen Erhebungen auch der Regi­
strierung der objektiveh Arbeitsvoraussetzungen wie Ar­
beitsmittel etc. die notwendige Aufmerksamkeit zuzuwen­
den wäre- gegebenenfalls unter besonderer Berücksich­
tigung der Analysentopologie von FERNER; 

0 Fragen der Berufsklassifikation und der Berufsfeld­
abgrenzung auf Grund der erhobenen Daten faktoren­
und clusteranalytisch weiterer Klärung zuzuführen wären; 

0 eine qualitative Variante eines zu entwickelnden und den 
Bedürfnissen des BBF entsprechenden Prognosemodells 
auf der Grundlage der ,.Qualifikationseckwerte" zu über­
prüfen wäre. 

Sollten sich die relativ optimistischen Erwartungen nicht er­
füllen, wäre zu entscheiden, ob in einer modifizierten Form 
des PAQ neue Ansätze für ein Analyseinstrument zu ent­
wickeln sind, das den dringenden Bedürfnissen der Berufs­
bildungsforschung genügen könnte. 

51 331 46 880 46696 
7 191 6 804 6436 X 
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Ausbildungsberufe der Textil- und Bekleidungsindustrie 
im Wandel - Schritte zur Neuordnung .. 

1. Schritt: Tätigkeits- und Maschinenplatzanalysen als 
Grundlage der Neuordnung 

1967 wurde in der Arbeitsstelle für Betriebliche Berufsausbil­
dung (ABB) in Bann auf Antrag des Arbeitgeberkreises Ge­
samttextil und des Bu.ndesverbandes Bekleidungsindustrie 
die Arbeit an der Neuordnung von Ausbildungsberufen in der 
Textil- und Bekleidungsindustrie unter Berücksichtigung des 
inzwischen eingetretenen und absehbaren Wandels in Tech­
nik und Gesellschaft aufgenommen. Die Zahl der Beschäftig­
ten in der Textilindustrie ging im von 1955-1965 
um 13% zurück, die Zahl der Ausbildungsverhältnisse aber 
um 70 bis 94 %. Demgegenüber stieg im gleichen Zeitaum 
die Zahl der Beschäftigten in der Bekleidungsindustrie um 
46 °/o; und dort die Zahl der Ausbildungsverhältnisse bei 
dreijährigen Ausbildungsberufen um 60 %, während sie bei 
den ein- bis eineinhalbjährigen Ausbildungsberufen um 35 
Prozent 

Das erklärte Ziel - dem auch die Gewerkschaft Textil-Be­
kleidung zustimmte - war, möglichst viele Ausbildungsberu­
fe zusammenzufassen, soweit das sachlich und strukturell 
zu vertreten war, und die Ausbildungsberufe zu stufen, das 
heißt anstelle des bisherigen Systems der Anlern- und Lehr-

. berufe ein durchlässiges System aufeinander aufbauender 
Ausbildungsberufe zu schaffen und gleichzeitig die Ausbil­
dungsinhalte zu modernisieren und sie in eine breite beruf­
liche Grundbildung und eine darauf aufbauende berufliche 
Fachbildung zu gliedern. 

Breit gestreute empirische Untersuchungen in Form von Ana­
lysen 'mit unterschiedlichen Problemstellungen [1] lieferten 
Grundlagen, mit deren Hilfe die Diskussionspapiere für die 
beabsichtigten Konzeptionen sowohl für die Ausbildungs­
ordnungen als auch für Rahmenlehrpläne erarbeitet werden 
konnten und Hinweise für erforderliche Ausbildungsmittel ge­
geben wurden. Die Befragungen richteten sich an Fachleute 
aus der Textil- und Bekleidungsindustrie und dem deutsch-

log. (grad.) Giseta Axt leitete 1967 als Referentln in der Arbeits­
stelle für Betriebliche Berufsausbildung (ABB) ln Sonn die Arbei­
ten an der Neuordnung ein und koordiniert seit 1971 in gleicher 
Funktion im Sundesinstitut für Berufsbildungsforschung die Textil­
und Bekleidungsberufe ln Industrie und Handwerk. 

sprachigen in- und ausländischen Die 
Damen wurden in derABBausgewertet und zusammengestellt. 

2. Schritt: Staatliche Anerkennung der Stufenkonzeptloh 

An der Berufsausbildung von Jugendlichen sind bis 
zu vier Fünftein die Ausbildungsbetriebe und zu einem Fünf­
tel die Berufsschulen beteiligt. Die Ausbildungsordnungen 
regeln die Qualifizierung der Jugendlichen in den Ausbil­
dungsbetrieben bundeseinheitlich, während infolge der Kul­
turhoheit der Länder die Rahmenlehrpläne für die Berufs­
schulen jeweils von den elf Kultusministern der Län<;ler im 
Verwaltungsverfahren erlassen werden. Deshalb mußten zu­
nächst die Ausbildungsordnungen zwischen den Sachverstän­
digen der Sozia(partner, den Fachverbänden der Textil- und 
Bekleidungsindustrie und den die Ausbildung überwachen­
den Industrie- und Handelskammern (heute: Zuständige Stel­
len) diskutiert, abgestimmt und durch den Bundesminister 
für Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Arbeit und Sozialordnung erlassen werden, ehe die Ableitung 
von Vorschlägen für entsprechende Rahmenlehrpläne an den 
Berufsschulen in Angriff genommen werden konnte. 

Auf dieses Vorgehen einigten sich bereits 1969 engagierte 
Vertreter der Ausbildungspraxis und der einschlägigen Res­
sorts von Bund und ;Ländern anläßlich eines Informations­
austausches ·in der ABB. Ebenso wurde von Anfang an enger 
Kontakt zwischen Berufsschullehrern, Sachverständigen der 
Sozialpartner und gepflegt. 

Bei der Festlegung Ausbildungsinhalte in den Ausbil­
dungsordJlUngen darum im Hinblick auf die anschlie­
ßende Erarbeitung von Rahmenlehrplanvorschlägen eine 
Gliederung gewählt, sichere Anhaltspunkte für die an­
schließenden Arbeiten gewährleistete: Die Ausbildungs­
abschnitte (Sequenzen) wurden nach Fachtheorie und 
praxis getrennt ausgewiesen. 

Die zwischen den Sachverständigen der 
Sozialpartner, den Fachverbänden, den Industrie- und Han­
delskammern und der ABB verlief aufgrund der vorangegan­
genen empirischen Arbeiten sachlich und zügig, so daß die 
ABB noch vor lnkrafttreten des Berufsbildungsgesetzes die 
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staatliche Anerkennung der ersten Ausbildungsordnung in 
Form einer Stufenkonzeption, die Stufenausbildung Textil­

[2], in der Bundesrepublik Deutschland am 21. Juli 
1969 durch Erlaß im Verwal\ungsverfahren erreichen konnte. 

Die zweijährige Grundstufe führt - entsprechend den gewan­
delten Funktionen der Fachkräfte im Produktionsbereich -
zum flexiblen Maschinenbediener innerhalb der Gesamt­
branche, dem sogenannten "Springer", die einjährigen wei­
terführenden Stufen zum Einrichter von Verfahren bezie­
hungsweise Maschinen in. Teilbranchen. Diese Stufenkonzep­
tion wurde für die nachfolgenden Textil- und Bekleidungs­
Ausbildungsordnungen entsprechend angewandt. 

Am 1. 9. 1969 trat das Berufsbildungsgesetz in Kraft. Die 
weiteren, zum Teil bereits abgestimmten Konzeptionen muß­
ten in die Form einer Rechtsverordnung gebracht werden. 
Hatte man schon mit der Stufenkonzeption Neuland betreten, 
so mußte jetzt a'uch noch eine neue Form der Ausbildungs­
ordnung gefunden werden. Die Diskussion der zwischen den 
Sachverständigen der Sozialpartner, der Fachverbände, den 
Industrie- und Handelskammern und der ABB abgestimmten 
Entwürfe für neue Ausbildungsordnungen mußte auf höherer 
Ebene zwischen den Vertretern der Bundesminister für Wirt­
schaft, Arbeit und Sozialordnung, Justiz und den Spitzenver­
bänden der Arbeitgeber und Arbeitnehmer fortgesetzt wer­
den. Da die "Pilot"-Funktion für eine dem technischen und 
gesellschaftlichen Wandel entsprechenden Regelung der Be­
rufsbildung ungewollt vom Metall- auf Textil- und Beklei­
dungsbereich übergegangen war, erwuchsen den um die 
Durchsatzung der Stufenkonzeption Bemühten zusätzliche, 
zeitraubende Aufgaben und verzögerten die weiteren An­
schlußarbeiten. Auch konnte manche informative Aussage der 
alten· Ordnungsmittel in die neue Rechtsform der Ausbil­
dungsordnung nicht mehr aufgenommen werden. So fielen 
zum Beispiel die bisherigen Hinweise an die Ausbilder, die 
Beschreibungen des Arbeitsgebietes und des Berufes der 
neuen, nach dem Berufsbildungsgesetz vorgesehenen Form 
des Lnkraftsetzens zum Opfer. übrig blieben Ausbildungs­
berufsbild, Ausbildungsrahmenplan und Prüfungsanforderun­
gen. An die Kompromißbereitschaft der die Stufenkonzeption 
im Bereich Textil-Bekleidung Vertretenden wurden hohe An­
forderungen gestellt. 

Als erste Rechtsverordnungen des Bundes wurden am 
25. Mai und 30. Juli 1971 folgende vier Stufen-Ausbildungs­
ordnungen nach lnkrafttreten des Berufsbildungsgesetzes 
vom Bundesminister für Wirtschaft im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung erlassen: 

Stufenausbildung Bekleidungsindustrie [3] Abb. 2 

Abb.l 

Aus sozialen Gründen entsprach die ABB dem Wunsche des 
Bundeswirtschaftsministeriums und akzeptierte den ersten 
generellen Abschluß nach dem ersten Ausbildungsjahr als 
"Bekleidungsnäher". Ursprünglich sollte er er.st nach dem 
zweiten Ausbildungsjahr erreicht werden. Der Abschluß nach 
dem ersten Ausbildungsjahr war dagegen als "Notausstieg" 
für aus verschiedenen GrÜnden behinderte Jugendliche kon­
zipiert worden. 

Stufenausbildung [4] Abb. 3 

Stufenausbildung Spinnerei-Industrie [5] Abb. 4 

Stufenausbildung Weberei-Industrie [6] Abb. 5 

Etwa ein Jahr später, am 23. August 1972, wurde mit der 
Stufenausbildung "Pelzwerker/Kürschner [7] die erste, für 
Handwerk u n d Industrie gemeinsam geltende Stufenausbil­
dungsordnung erlassen. Abb. o. 
Damit waren im Zeitraum von 1967 bis 1972 im Berufsfeld 
"Textil-Bekleidung" 39 Einzelberufe in sechs Stufenausbil­
dungsordnungen zusammengelaßt und so die Grundlagen 
für ein System zur Ausbildung von Jugendlichen geschaffen 
worden, das nachfolgende Übersicht näher erläutert. Dieses 
System ist noch erwe_iterungsfähig, wie die Planungen in den 
Abb. 1 und 5 zeigen. 

Textilindustrie 

4 Stufenausbildungsordnungen 
anstelle von 

22 alten Ausbildungsberufen 

Bekleidungsindustrie 

1 Stufenausbildungsordnung 
Bekleidungsindustrie 
anstelle von 

15 alten Ausbildungsberufen 
und 

1 Stufenausbildungsordnung 
Pelzwerkar/Kürschner 
anstelle von 

4 alten Ausbildungsberufen 

Anzahl betroffener 
Ausbildungsverhält­
nisse 1970n1 [8] 

1 119 Industrie 

15 974 Industrie 

87 Industrie 
1 313 Handwerk [9] 

De·r durch die erfolgreich abgeschlossenen Ordnungsarbei­
ten entwickelte "Reform-Optimismus" engagierte die Berufs­
bildungsausschüsse der Sozialpartner, die Prüfungsaus­
schüsse der Industrie- und Handelskammern und vor allem 
die Ausbilder selbst. So konnte die Anlaufphase in der Aus­
biläungspraxis verHältnismäßig reibungslos überwunden wer-



BWP 5/74 Axt, Ausbildungsberufe der Textil- und Bekleidungsindustrie im Wandel 21 

Textilmechaniker 

l· [·· 
Textilmechaniker Bekleidungsschneider Textilmechaniker Strumpf- und 
Ketten- und 

Strickerei u. Wirkerei Feinstrumpf-
Rasehelwirkerei 

2. Bekleidungsfertiger 

12 

1. Bekleidungsnäher 

11 
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Abb.2 
Ausbildungsjahr 

den. Inzwischen arbeiten die ersten Absolventen dieser Stu­
fenausbildungsgänge mi.t Erfolg in der Praxis. Als Beispiel 
diene der Verlauf der t,Jmstellung von 15 alten zu der drei­

zusammengelaBten Ausbildungsordnung in der Be­
kleidungsindustrie [10]: 

Jahr 1971 1972 1973 
ins- ins, davon ins- davon 

Stufe- Bezeichnung ges. ges. männl. ges. männl. 

1. Bekleidungsnäher 2052 2575 18 2508 71 
2. Bekleidungsfertiger 2 883 8052 324 8273 64 
3. Bekleidungsschneider 846 1 822 93 2 250 147 

5 781 12449 13 031 

Vor lnkrafttreten der neuen Ordnung wurden mit Stand vom 
31. Dezember 1970 in der DIHT-Statistik für die insgesamt 
15 Ausbildungsberufe 15947 Ausbildungsverhältnisse gezählt. 
Davon waren dreijährige Ausbildungsberufe 

rundstrickerei 

Zwischenprüfung 1--------

Textilmaschinenführer 
Maschenindustrie 

Abb. 3 

Damenschneider 
Herrenschneider 
Wäschenäherin 
Wäschezuschneider 

insgesamt Ausbil­
dungsverhältnisse 

5531 
446 
273 

53 

6303 

Die Inhalte dieser Ausbildungsgänge waren überwiegend in 
der ersten und zweiten Stufe der neuen O'rdnung zusammen­
gefaßt worden. Die dritte Stufe .,Bekleidungsschneider" stellt 
einen neuen Beruf tfar, der zu vier Fünftein neue Inhalte ent­
hält. Die deutsche Bekleidungsindustrie hat demnach ihre 
Ausbildungsleistung verstärkt und - trotz der seit 1972/73 
anhaltenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten - aufgrund der· 
Neuordnung mehr Jugendliche ausgebildet als vorher und 
zugleich das Niveau der Ausbildung wesentlich erhöht. Einige 
der ersten Absolventen der dritten Stufe arbeiten bereits mit 
Erfolg als Führungskräfte in Zweigbetrieben ihrer deutschen 
Mutterfirmen im europäischen Ausland. 

Textilmechaniker 
Textilmechaniker I I Kürschner in 3. 3. Textilmechaniker I Bandweberei I 3. Spinnerei Weberei H:lndwerk und Industrie 
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Abb.4 Ausbildungsjahr Abb.S Abb.6 
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Neben der Anpassung an die technische, und 
Entwicklung und der qualitativen und quan­

titativen Erhohung der Ausbildung liegt ein weiterer Anpas­
sungsaspekt der Stufenkonstruktion darin, daß sich jetzt in­
nerhalb komplexer Systeme sowohl aus verschiedenen Grün­
den behinderte (retardierte) als auch besonders intelligente 
und leistungswillige Jugendliche entsprechend ihrer Veran­
lagung entfalten können. Die Stufenkonzeption ist bereits 

eine mit Erfolg praktizierte Form der Überleitung zu 
emem Baukastensystem im Bildungsbereich, wie es von Fach­
leuten und Politikern schon seit Jahren gefordert wird. 

Bei der Entwicklung der Stufenausbildungsordnungen in der 
Textil- und Bekleidungsindustrie wurde der kybernetische 
Grundsatz, daß "nur Varietät im Regelsystem die Varietät 
des zu regelnden Systems erfolgreich bändigen kann [11]" 
vorab zugrunde gelegt und die Analysentechnik von 
Hirt [12] untermauert. Damit gelang die Umsetzung kyberne­
tischer Prämissen in Anwendungstechnik bei der Neuordnung 
eines Teils unseres Bildungsbereichs. 

3. Schritt: Materialsammlungen als Basis für Rahmenlehrpläne 

Im Frühjahr 1971 übernahm das Bundesinstitut für Berufs­
bildungsforschung (BBF) als Rechtsnachfolger die Aufgaben 
der 1\BB. Nachdem die staatliche Anerkennung der Stufen­
konzeption - wenn auch mit Abstrichen - geglückt war, 
mußten jetzt die Arbeiten an den Rahmenlehrplänen voran­
getrieben werden, um sowohl die Berufsschulen zu informie­
ren als auch die Ausbilder bei der Umstellung zu entlasten: 

Entsprechende Rahmenlehrpläne zu neuen Ausbildungsord­
nungen wurden auch deshalb erforderlich, weil bei den Prü­
fungen neben dem· praktischen Können auch das theoreti­

Wissen geprüft wird und - um einen möglichst glei­
,cnen Leistungsstand zu erreichen ::- die Prüfungsaufgaben 
biJndeseinheitlich erstellt werden sollten. Ohne eine Abstim­
mung der zu vermittelnden Ausbildungsinhalte zwischen 
Ausbildungsbetrieb und Ber!Jfsschule sind alle Bemühungen 
um bundeseinheitliche Prüfungsaufgaben allerdings illuso­
risch. Die bisherigen Ergebnisse der Abschlußprüfungen in 
den verschiedenen Bundesländern bestätigen diese Feststel­
lung. 

Von den verschiedenen Rahmenlehrplankonstruktionen ein­
zelner Bundesländer erschien diejenige des Landes Nord­
rhein-Westfalens als· besonders zweckmäßig und entsprach 
dem Stand der berufspädagogischen Diskussion im Jahre 
1971: "Fachkunde ist das Primärfach, da alle.r Unterricht von 
der konkreten Berufs- und Lebenssituation des Jugendlichen 
ausgehen muß, Fachrechnen, Fachzeichnen und Naturkund­
liche Grundlagen sind Sekundärfächer. Sie sind nach Inhalt 
und unterrichtlicher Behandlung der Fachkunde zuzuord­
nen [13]." Die Inhalte des Primär- und der Sekundärfächer 
sind nach Unterrichtseinheiten unterteilt, die nach Auffassung. 
des Kultusministers von Nordrhein-Westfalen didaktische 
beziehungsweise methodische Einheiten sind. Ihre Behand­
lpng bedarf der Entscheidung des Lehrers und kann eine 
oder mehrere Wochen in Anspruch nehmen. 

An dieser Stelle war es nun zweckmäßig, die Unterrichtsein­
heiten zeitlich zu bewerten; denn bei der Auswahl von ln­
halten muß von der zur Verfügung stehenden Gesamtzeit an 
Unterrichtsstunden ausgegangen werden, um realisierbare 
Rahmenrichtlinien zu entwickeln. Darum erschien es sowohl 
aus didaktischen als auch aus methodischen Gründen sinn­
voll, dem Rahmenlehrplal"' einen Zeitraster zu unterlegen, der 
sowohl einen Anhaltspunkt für den festzulegenden Stoff­
umfang als auch einen Hinweis für den .jeweiligen Grad 
der Intensität gab, mit dem die einzelnen "Stoffe" an die 
Auszubildenden werden sollten. 

Nach Auskunft des Sekretariats der Ständigen Konferenz der 
Kultusminister in Bann konnten als Durchschnittswerte für 
1971 

4 'Fachstunden pro Woche bei 36 Berufsschulwochen 
pro Jahr 

144 Fachstunden 
als zur Verfügung stehende Zeit für den Fachunterricht der 
Au'sarbeitung zugrunde gelegt werden. 

Entsprechend der Verschiedenartigkeit technischer Fakten 
von der Spinnerei bis zur Bekleidungstechnik einschlie.ßlich 

Aspekte und der laufenden Kostensteigerung für 
Maschmen und Material wurden folgende Fächerbezeichnun­
gen gewählt: 

Primärfa9h: 
Sekundärfächer: 

Fachkunde (Technologie) 
Grundlagenwissen (naturwissenschaftliches, 
künstlerisches, maschinentechnisches usw.) 
Fachrechnen (Technische Mathematik) 
Übungen oder Demonstrationen (exempla­
risch, prinzipiell). 

Jedes Berufsschuljahr wurde in 
36 Unterrichtseinheiten mal 4 Fächer gleich 144 Fachstunden 
untergliedert. Entsprechend der geübten Praxis wurden die 
Schuljahre unterteilt nach 
Unterstufe = 1. Berufsschuljahr = 1. Jahr der Berufsausbil­
dung; 
Mittelstufe = 2. Berufsschuljahr = 2. Jahr der Berufsaus­
bildung;= Abschluß der 2jährigen Grundausbildung; 
Oberstufe = 3. Berufsschuljahr = weiterführende einjährige 
Fachstufen; 
um wenigstens einen jährlichen Gleichlauf zwischen der Aus­
bildung im Betrieb und dem Uhterricht in Berufsschulen her­
zustellen. 

Jedes Blatt •der Materialsammlung hat 9 mal 4 Unterrichts­
einheiten und entspricht einem Vierteljahr Berufsschulunter­
richt Blätter beinhalten den Stoff eines Berufsschuljah­
res, 4 mal 3 Blätter weisen jeweils den gesamten Unter­
richtsstoff einer dreijährigen Stufenausbildungsordnung aus. 
Jede Stufenausbildung erhält einen entsprechenden Rahmen­
lehrplan. Alle Rahmenlehrpläne aber haben den gleichen 
Aufbau. Der so entwickelte Grundraster ist gleich gut ver­
wendbar für den üblichen Teilzeitunterricht (ein bis zwei 
Berufsschultage pro Woche) oder den angestrebten Block­
unterricht (mehrere geschlossene Unterrichtswochen pro Be­
rufss?huljahr). 
Der Stoff wurde aus den Ausbildungsrahmenplänen der Stu­
ten-Ausbildungsordnungen abgeleitet, ergänzt und seine Ab­
folge so angeordnet, daß die in den theoretischen Prüfungs­
anforderungen festgelegten Stoffgebiete vorher in der Be­
rufsschule vermittelt werden können. Besondere Mühe wurde 
darauf verwand(, die Inhalte der Sekundärfächer zeitlich den 
Inhalten des Primärfaches Technologie ergänzend zuzuord­
nen. Überwiegend ist dieses Vorhaoen geglückt. Ausschlag­
gebend war die Absicht, das erkenntnisleitende Interesse der 
Schüler für abstraktere Sachverhalte zu wecken. und den Un­
terrichtsstoff anwendungstechnisch-orientiert aufzubereiten. 

Bereits im Herbst 1971 wurde im Berufsbildungsausschuß 
Bekleidungsindustrie von den Sachverständigen ein entspre­
chendes Arbeitspapier des BBF diskutiert und mit Zustim­
mung der Gewerk!'chaft Textil-Bekleidung intern verabschie­
det. Die Rahmenlehrpläne für die Textilindustrie wurden als 
nächste entwickelt und den Sachverständigen der Sozialpart­
ner zur Diskussion zugeschickt. 
Die vom BBF und den Sozialpartnern der Textil- und Be­
kleidungsindustrie als erste "flankierende Maßnahme" ge-' 
wertete Arbeit, Rahmenlehrpläne zu erstellen, fand 1971 
keine Gegenliebe im Koordinierungsausschuß von Bund und 
Ländern. Was als rasche Hilfe für die Berufsschullehrer und 
Entlastung der Ausbilder vor Ort gedacht und in. mühevoller 
sachlicher Arbeit zusammengetragen worden war, wurde nun 
auf Verfassungs-Konformität abgeklopft. Die Länder sahen 
ihre Kulturhoheit, die Lehrer ihre fachliche Kompetenz und 
ihre pädagogische Freiheit bedroht. Die Arbeit an den Rah­
menlehrplänen im BBF mußte eingestellt werden. 
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Materlaisammlung als Basis 
für Rahmenlehrpläne ·stufenausbildungsordnung Spinnerei-Industrie Unterstufe Nov. 1973 

Seite 1 

UE 

f---

2 

f---

3 

f---

4 

f---

5 

f---

6 

f---

7 

f---

8 

9 

Fachkunde 
(Techn6iogie) 

1. Herst"llen von Garnen 

Konstruktion von Garnen 

Garneigenschaften 

Garnfeinheit 

Arbeitsgänge bei der 
Garnerzeugung 

Auflockern, Mischen, 
Schmelzen, öffnen, 
Auflösen, Reinigen, 
Parallelisieren, Doublieren, 
Verziehen, Drehen 

Einfluß der Arbeitsgänge 
auf die Garnqualität 

Vermeiden und Beheben 
von Fehlern 

2. Herkunft Gewinnung u. Eigen· 
schatten von Pflanzenfasern 
s.s. 2, UE 10-15 

Abbildung 7 

Grundlagen 

Drehungen geben 
Drehungsrichtungen S/Z 

Garngleichmäßigkeit, 
·reinheit, -elastizität, 
-festigkeit, .cfehnung 

Nm, Tex, Td 

Maschinen zum Aufbereiten 
der Fasern für den Spinn· 
prozess bis zum Vorgarn 

Arbeitsweise von 
Aufbereitungsmaschinen 
Karden/Krempeln 
Strecken 
Flyern 

Ursachen und Auswirkungen 
von Fehlern 

Maschinen zum Feinspinnen 
Ringspinnmaschine 

s. S. 2, UE 10·15 

Fachrechnen 
(techn. Mathematik) 

Wiederholen der Grund· 
rechnungsarten und der 
Bruchrechnung 

Formel Nm = tt 

s,S.2,UE 10·15 

Übungen 
oder Demonstrationen 

Prüfen von Garnnummern 

Fertigungsabiauf in der 
Spinnerei 

typische F.ehler in der 
Spinnereivorbereitung 

s. S. 2, UE 10 • 15 

UE = Unterrichtseinheit 

Materlaisammlung als Basis Stufenausbildungsordnung Weberei· Industrie Unterstufe Nov. 1973 
für Rahmenlehrpläne Seite 4 

UE 
Fachkunde Grundlagen Fachrechnen oder Übungen 
(Technologie) (techn. Mathematik) Demonstrationen 

28 Schußspulen Arbeitsweise von Schußspul- s. S. 3, UE 26 • 27 Knotenarten, 
maschinen Lage der Knoten 

r--
Vermeiden und Beheben Ursachen un'd Auswirkungen 

29 von Fehlern von Fehlern 

7. Aufgaben der Textilveredlg. Aufgabe und Zweck des eingekleidete Aufgaben aus Durchführen von veredle· 
30 Veredeln von Rohtextilien Entschl ichtens -Waschens 

der %·Rechnung an Beispielen rischen Arbeitsgängen im 

Färbens I Druckans 
aus Weberei und Veredlung Laborversuch 

r-
31 

-
Aufbringen von zusätzlichen Appretierens ' 32 Eigenschaften Pflegeleicht·Ausrüstens 

-
33 

Auswirkung von Webfehlern 
beim Veredeln (Kanten) 

8. Wasseraufnahmefähigkeit Beziehung zwischen relativer Messen der 
34 von textilen Rohstoffen und absoluter Luftfeuchtigkeit 

Hygroskopizität 

- Bedeutung der Feuchtig· Begriff Normalklima relativen Luftfeuchtigkeit 
keitsaufnahmefähigkeit Einfluß der Luftfeuchtigkeit 

35 von textilen Rohstoffen bei der Produktion von 
in der Weberei Geweben 

r--

36 

Abbildung 8 UE = Unterrichtseinheit 
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Materlaisammlung als Basis 
fUr Rahmenlehrpläne Stufenausblldu ngsord nung Maschenindustrie Mittelstufe Nov. 1973 

Seite 5 

UE 

1--

2 

t--

3 

1--

4 

t--

5 

6 

t--

7 

1--
8 

1--

9 

Fachkunde 
(Technologie) 

1. Maschenbindungen und 
Maschenmaschinen 

Rechts/Links-Bindungen 
v6n Kuliargewirken und 
Gestricken nach 
DIN 62051 

Aufbau und Teile der 
Fertigungsvorschrift 
für Meterware 

hauptsächliche 
Anwendungsgebiete der 
Bindungsart 

Rechts/Rechts-Bindungen 
von Kullergewirken und 
Gestricken nach 
DIN 62052 

Teile der Fertigungsvorschrift 
für Schlauchwaren 

hauptsächliche Anwendungs­
gebiete der Bindungsart 

Abbildung 9 

Grundlagen 

Beziehungen zwischen 
Teilung und Feinheit 

für R/L· 

Fadenspannung 

Fadenführung 

maschenbildende Organe 

Erkennen und Beheben von 
Maschinenfehlern 

Maschenmaschinen für AIR­
Bindungen 

Fadenspannung 

Fadenführung 

maschenbildende Organe 

Erkennen und Beheben von 
Maschinenfeh lern 

Einfluß der Fadenspannung 
auf das Verhalten von 
Maschenwaren während des 
Veredlungsvorganges im 
Hinblick auf Schrumpfung/ 
Dehnung 

Fachrechnen 
(techn. Mathematik) 

Rechnen mit 
Be- und Umrechnen von 

Teilungen und 

Feinheiten 

unter Benutzung von Tabellen 
nach DIN 60917 

Übungen 
oder Demonstrationen 

Zeichnen von technischen 
Patronen 

R/L-Muster ausnehmen 

Zeichnen von technischen 
Patronen 

R/R-Muster ausnehmen, 

Bestimmen von 

Reihen/ern 
Stäbchen/ern 
Nm 

UE = Unterrichtseinheit 

Materialsammlung als Basis Stufenausbildungsordnung Textielveredlung Mittelstufe 
Nov. 1973 

fOr Rahmenlehrpläne Seite 8 

UE Fachkunde Grundlagen Fachrechnen oder Übungen 
(Tech,nologle) (techn. Mathematik) Demonstrationen 

'3. Zweck und Ablauf von 
28 Vorbehandlungen 

Sengen, Scheren Erläutern der Begriffe, Berechnen von Laborversuche 
1-- Erscheinungen, Bedeutungen Ansätzen und und Vorgänge SchlichteMachweis 

29 Flotten 
Ablösen von Fremdsubst. 

I-- Titrieren 

30 Abkochen (Beuchen) Neutralisieren 

ph-Wert'· Meßmöglichkeiten 
t--

Migration 

31 Bleichen Substantivität 

I--
Affinität 

Sublimation 
32 Adhäsion und Kohäsion 

I-- Oxydation und Reduktion 

33 Mercerisieren 

4. Elektrischer Strom im Erläutern der Begriffe Rechnen mit dem Ohm'schen 

34 Betrieb Stromstärke, -,s.pannung, Gesetz 
Gleich-, Wechsel- und Widerstand, Leistung 
Drehstrom 

35 5. Prinzip einer Regelung 
Funktionen von Schaltern Niveauregelung Messen 

I--
Sicherungen Temperaturregelung Unterschied zwischen Schutzmaßnahmen 

Druckmessung Steuern und Regeln 

Abbildung 10 UE = Unterrichtseinheit 

. 
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Materlaisammlung a)s Basis 
für Rahmenlehrpläne Stufenausblldungaordnuna Bokleidungsindustrie Oberstufe Nov. 1973 

Seite 9 

UE 

1 

r--

3 

4 

r--
5 

r--

6 

1--

7 

Fachkunde 
(Technolpgle) 

1 . Bekleidungsartikel 

Gebrauchsanforderungen 

Aussehen der .Schnitteile für 

Damenober- und 
Kinderbekleid1-'ng 

Herren- und Knaben­
oberbekleidung 

Sport· und Freizeit· 
kleidung 

Damen- und Herren­
unterwäsche 

Nachtwäsche 

Miederwaren und 
8 Badebekleidung 

r--

9 

Abbildung 11 

arundltoen 

·Proportionen dtl 
menschlichen l<örptn 

Haltunglfahltr 

Meßstelltn 
Maßtebelltn 
Körpermaße 
FertlgrntßO 

Größensyattme 

Maßstäbe zur Sturteilung 
der Paßform 

ln einer gemeinsamen Aktion erreichten die Sozialpartner 
der Textil- und Bekleidungsindustrie 1973 die Wledermuf· 
nahme der Arbeiten an den inzwischen in einschlägigen 
Gremien intern diskutierten Vorlagen des BBF. Am 26. 6. 1973 
konstituierte sich der Fachausschuß FA 3-5 "Berufe der Tex· 
til- und Bekleidungsindustrie" in Berlin. Diskussionsschwer· 
punkt waren die in "Materialsammlungen als Basis fOr Rah· 
menlehrpläne" umbenannten RahmenlehrplanentwOrfe. Diese 
wurden getrennt nach Sachgebieten von den Mitgliedern des 
Fachausschusses, zu denen auch Vertreter der Lehrer an be­
ruflichen Schulen gehörten, und unter Hinzuziehung weiterer 
Sachverständiger - fast ausschließlich Lehrer - am 12./13. 
November 1973 nahezu einstimmig verabschiedet. 

Das BBF sandte im November 1973 die "Materialversamm­
lungen" an die V,orsitzende des Rahmenlehrplanausschusses 
im Berufsfeld Textil-Bekleidung mit der Bitte um Kenntnis· 
nahme und Weiterleitung an die 11 Kulturminister. Bedauer· 
lieherweise versagte es sich das BBF, die Materialversamm­
lungen selbst herauszugeben. Die Veröffentlichung besorgte 
dafür der Arbeitgeberkreis Gesamttextil, Frankfurt/Mein ln 
eigener Verantwortung [14]. 

in· knapp einem Jahr wurden baiGesamttextil Ober 2000 Exem­
plare der Materialsammlung angefordert. Der Interessenten­
kreis setzte sich aus Berufsschulen mit Textil- und Beklel­
dungsklassen, Industrie- 'und Handelskammern, Lehrerver­
bänden und Kultusministerien zusammen. Auch aus dem 
Ausland, vornehmlich von den Wirtschaftsverbänden der Tex­
til- und Bekleidungsindustrie in den Niederlanden, Österreich 
und der Schweiz kamen entsprechende Anfragen. Der irani­
schen Berufsausbildungsbehörde Sandough in Teheran dien­
ten sie als Anhaltspunkte für die Ausarbeitung von Unter­
lagen zur Verbesserung der Facharbeiterqualifikationen. An 
der Technischen Universität Hannover werden sie bei der 
Ausbildung von Studenten für das Lehramt an beruflichen 
Schulen der Fachrichtung Textil- und Bekleidungsgewerbe 

Fachrechnen 
(techn. Mathematik) 

der goldene Schnitt 

Verhältnisberechnungen 

Übungen 
oder Demonstrationen 

Skizzieren normaler 
menschlicher Körperformen 
und deren hauptsächlichen 
Abweichungen 

Messen der wichtigen 
Körpermaße 

Auswählen von Stoffen und 
Zutaten unter dem Gesichts­
punkt der Gebrauchs· 
anforderungen der einzelnen 
Artikelgruppen 

UE = Unterichtseinheit 

benutzt, an der Universität Harnburg den Studenten der glei­
chen Fachrichtung zum Selbststudium empfohlen. 

Das Ober Jahre mit großer Zähigkeit verfolgte Projekt hat 
durch diese Veröffentlichung ein breites, positives Echo in 
der Interessierten Öffentlichkeit gefunden und einen vom 
BBF von Anfang an erkannten Informationsbedürfnis der Be­
ruaachulen Rechnung getragen. Die Vereinbarung aus dem 
Jahre 1969 zwischen engagierten Vertretern der Berufsschule 
und der betrieblichen Ausbildungspraxis wurde vom BBF 
eingehalten und damit eine kontinuierliche, dem Wandel fol­
gende· Anpassung der Berufsbildung erreicht. Es bleibt zu 
hoffen, daß damit ein für eine aufgeschlossene, der 
Sache der Berufsbildung von Jugendlichen dienende Zusam­
menarbeit zWischen BBF, sachverständigen Sozialpartnern 
der betrieblichen Ausbildungspraxis, Berufsschullehrern und 
beauftragten Vertretern der Berufsschulverwaltungen gesetzt 
worden Ist: denn der Wandel der Anwendungstechnik voll­
zieht alch in der betrieblichen Praxis und kann daher nur 
dort erfaßt werden. 

4. Schritt: M•dlen zur Steigerung 
der Auablldungaefflzienz vor Ort 

Dienen Neuordnungen von Rahmenrichtlinien, wie sie jetzt 
ln Form von Ausbildungsordnungen und Materialsammlun­
gen vorliegen, hauptsächliqh der Anpassung an den techni­
schen und nur zu einem gewissen Grad auch gesellschaft­
lichen Wandel, so kann die Wirksamkeit der Ausbildung -
also die Steigerung der Lernleistung - erst durch geeignete 
Ausbildungsmittel erreicht werden. Bis heute scheiterten lei­
der alle Bemühungen an der Bereitstellung der erforder­
lichen Mittel. Die Erarbeitung entsprechender Ausbildungs­
mittel Ist - gemessen an den Kosten für- die Erstellung 
neuer'Rahmenrlchtllnlen - sehr aufwendig. Aufgrund eines 
Vorschlages des Kuratoriums der Deutschen Wirtschaft für 
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Berufsbildung versucht das BBF nun, ein Projekt hierzu in 
das Forschungsprogramm 1975fi7 einzubringen. · 

Bereits 1971 wurde ein Katalog an erforderlichen Ausbil­
dungsmitteln für die Stufenausbildungen Spinnerei-, Webe­
rei-, Maschen-, Textilveredelungs- und Bekleidungsindustrie 
erarbeitet, mit Sachverständigen diskutiert und nach entspre­
chend leistungsfähigen Auftragnehmern gesucht. Gerade 
weil die Erarbeitung von Ausbildungsmitteln so teuer und 
ihr Informationswert relativ schneller als der von Rahmen­
richtlinien verfällt, da ja hier immer auf die einschlägigen 
Details, die sich besonders schnell wandeln, eingegangen 
werden muß, wird eine Konstruktion angestrebt, die folgende 
Bedingungen einhält: 

Ausbildungsmittel müssen 

0 nach dem jeweils neuasten Stand arbeitswissenschaftlicher 
Methoden zur Unterweisung von Facharbeitern erarbeitet 
werden, 

0 sowohl für die Ausbildung Jugendlicher als auch für die 
Einarbeitung/Umschulung Erwachsener geeignet sein, 

0 in in- und ausländischen Produktionsstätten angewendet 
werden können, 

0 die Ausbilder befähigen, betriebsindividuelle Besonder­
heiten selbständig in die Unterlagen einzuarbeiten und 
sie dem Wandel der Technik entsprechend auf dem neu­
asten Stand zu halten. Das erfordert im Zusammenhang 
mit der Erarbeitung der Ausbildungsmittel auch Ausbil­
derschulungen, die ihrerseits mit § 2, Abs. 2 der Ausbil­
der-Eignungsverordnung [15] konform gehen. 

0 zur Ableitung konkreter Prüfungsaufgaben brauchbar sein 
und so angelegt werden, daß die Einzelunterweisungen 
schnell auffindbar und ohne Umstände auswechselbar 
sind. 

Nur so können die hohen Aufwendungen für Ausbildungs­
mittel gerechtfertigt und die Absicht, die Lernleistung unter 
dem Gesichtspunkt der Verbesserung des b e r u f I i c h e n 
K ö n n e n s zu steigern, verwirklicht werden. 

5. Schritt: Gleicher Stellenwert für die Berufsbildung 
innerhalb des Sekundarbereichs II 

Nach Abschluß der Einführung der Ausbil­
dungsmittel und entsprechender Ausbilderschulungen muß 
die hauptsächlich dem gesellschaftlichen Wandel dienende 
Anpassung der Berufsbildung im Hinblick auf die "Wieder­
Öffnung" des Zugangs zum Studium an Fachhochschulen 
vollzogen werden. Die sachliche Begründung hierzu ist in 
den Stufenausbildungsordnungen bereits gelegt: Der Grad 
der Abstraktion und Komplexität, der Inhalte steigt von Stufe 
zu Stufe. 

liegt die sachliche Lösung des gesellschaftlichen Pro­
blems im Sekundarbereich II, das mehr aus gefühlsmäßiger 
Verunsicherung als aus sachlicher Notwendigkeit durch den 
Wandel vom Ständestaat zur .lndustriegesellschaft entstan­
den• ist. 1899 erreichte die Technische Hochschule Berlin­
Charlottenburg als erste Technische Hochschule die Gleich­
stellung mit den preußischen Universitäten durch Verleihung 
des Promotionsrechtes. Wann endlich wird auch die Gleich­
stellung zwischen "Allgemeinbildung" und "Berufsbildung im 
dualen System" innerhalb des Sekundarbereichs II vollzo­
gen werden? Wann wird der erfolgreiche Abschll!ß der höch­
sten Stufe der Berufsbildung zum Studium einer enstprechen-. 
den Fachrichtung berechtigen? 

Neben die überlieferte gymnasiale Bildung, die die "Einfüh­
rung in die Wissenschaften" Verfolgt, muß die Berufsbildung 
als "Einführung in die Anwendungstechnik" in unserer heu­
tigen Gesellschaft treten. Wissenschaft und Anwendungstech­
nik mlissen sich als Partner begreifen lernen. 

Das heute diskutierte "Berufsgrundschuljahr" allerdings wird 
die Lösung des gesellschaftlichen Problems sicherlich nicht 
beschleunigen sondern höchstens weiter verzögern. Die bis 
heute nur zu einem Fünftel an der Berufsausbildung Ju­
gendlicher beteiligte Berufsschule kann nicht in einem Schritt 
auf ein Fünf-Fünftel-System umgestellt werden, um durch 
"Verschulung der Berufsausbildung" die Gleichrangigkelt zur 
rein schulischen gymnasialem Bildung anzustreben. Die Be­
rufsschule muß in Wirklichkeit auf "Konverti.erbarkeit" ab­
stellen, wenn sie das "Gesetz der Grenzrate didaktischer 
Substitution" [16] erfüllen will. Die steigende Arbeitsteilig­
keit in der lndustriegesellschaft, die bereits zu immer größe­
ren Differenzierungen in den Hochschulen geführt hat, erfor­
dert darüberhinaus innerhalb des Sekundarbereichs II 'Auf­
wendungen, denen sowohl organisatorisch als auch finanziell 
Grenzen gesetzt sind [17]. Aufgrund der steigenden finan­
ziellen Belastungen durch die weltweite Verteuerung von 
Energie und Rohstoffen und den sich daraus ergebenden 
Kostensteigerungen und Zahlungsschwierigkeiten muß die 
Lösung des Problems anders angegangen werden. 

Dabei ist der steigende Trend an "Entwicklungsverhinderung 
von selten der Umwelt" (Deprivation} von Kindern und Ju­
gendlichen zu berücksichtigen [18], der uns generell veran­
lassen muß, die Art und Weise der Heranbildung unserer 
Nachkommen in nächster Zeit prinzipiell neu zu überden­
ken: Erziehung und Ausbildung müssen grundsätzlich nicht 
weiter verschult, sondern wieder primär auf die Entwicklung 
des Menschen ausgerichtet werden. Entsprechend dem 
Wandel von Existenz und sozialer Umwelt müssen ver­
schiedenartige Bildungsgänge geregelt werden, damit die 
vielfältig unterschiedlichen Kinder und Jugendlichen die 
gleiche Chance erhalten, um die Verhaltensweisen zu erler­
nen, die bei Förderung ihres individuellen Potentials an Vi­
talität, Sensibilität und Kreativität sie zu autonomen und lei­
stungsfähigen Erwachsenen in der Industriegesellschaft her­
anreifen lassen. 

Anmerkungen: 

[1] Eine Veröffentlichung von selten des BBF ist für 1975 geplant. 
[2] W. Barteismann Verlag KG, Bielefeld. 
[3] Bundesgesetzblatt 1971, Teil I, S. 703. 
[4] Bundesgesetzblatt 1971, Teil I, S. 710. 
[5] Bundesgesetzblatt 1971, Teil I, S. 1226. 
[6] Bundesgesetzblatt 1971, Teil I, S. 1220. 
[7] Bundesgesetzblatt 1972, Teil I, S. 1526. 
[8] Deutscher Industrie- und Handelstag, Schriftenreihe Nr. 120. 
[9] nach Auskunft des Deutschen Handwerkskammertages, Bonn. 

[10] nach Auskunft des Deutschen Industrie- und Handelstages, Bonn. 
[11] zitiert nach: Siallord Beer "Kybernetik und Management", S. 68, S. 

Fischer-Verlag, Frankfurt/Main, 1959. 
[12] Institut für optimale Arbeits- und Lebensgestaltung, Josef Hirt, 

Zürich, Schweiz. 
[13] "Die Schule in Nordrhein-Westfalen" - eine Schriftenreihe des 

Kultusmlnlsters, Heft 16, Lehrpläne für gewerblich-technische Be­
rufsschulen, Seiten V-XIX, A. Henn Verlag, Ratingen, 1967. 
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zu den Ausbildungsordnungen: Stufenausbildung Spinnerei-Indu­
strie- Weberei-industrie, Maschen-Industrie, Textilveredlung, Be­
kieidungsindustrie, Herausgeber Arbeitskreis Gesamttextil im Ge­
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die Berufsschulen (Teilzelt )in der Bundesrepublik Deutschland 
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[18] K I e b er, Ed. W.: "Abriß der Entwicklungspsychologie", S. 166, 
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Beschlüsse 
des Bundesausschusses für BerufsbUdung 
vom 25. Oktober 1974 

Der Bundesausschuß für Berufsbildung, der gemäß § 51 Berufsbildungsgesetz die Bundesregierung in grundsätzlichen 
Fragen der Berufsbildung berät, hat in der 14. Sitzung seiner zweiten Amtsperiode am 25. Oktober 1974 folgende Be­
S<?hlüsse gefaßt: 

Stellungnahme zum Abschlußbericht der 
Kommission "Kosten und Finanzierung der 
beruflichen Bildung" 
Der Bundesausschuß für Berufsbildung hat am 24. 8. 73 eine 
Stellungnahme zum Zwischenbericht der Sachverständigen­
kommission "Kosten und Finanzierung der beruflichen Bil­
dung" abgegeben. ln dieser Äußerung sind bereits einige 
grOndsätzliche Aussagen zur Frage der Kosten und Finanzie­
rung der beruflichen Bildung enthalten. Die endgültige Mei­
nungsbildung hat er aber ven den Ergebnissen des Ab­
schlußberichts abhängig gemacht. Dieser liegt inzwischen 
vor. 

Der Bundesausschuß für Berufsbildung begrüßt die Vorlage 
des Abschlußberichts der Kommission. Die Vielzahl von Er­
hebungen, Gutachten und Analysen hat eine Fülle von Aus­
sagen zur Situation der Berufsbildung gebracht. Der Bundes­
ausschuß für Berufsbildung hält es für notwendig, sich mit 
den Ergebnissen des Berichtes auseinanderzusetzen. Der 
Bundesausschuß ist mit der Kommission der Auffassung, 
daß die außerSchulische berufliche Bildung auch in Zukunft 
wesentliche Aufgaben innerhalb des Bildungssystems zu er­
füllen hat. 

Die Kommission ist zu der Auffassung gelangt, daß die Neu­
regelung der Finanzierung durch ein Fondssystem wesent­
liche Funktionen zur Sicherung und weiteren Qualifizierung 
der beruflichen Bildung wahrnehmen sollte. Besonders hebt 
sie hervor: 

0 ein quantitativ ausreichendes Angebot an Bildungsplätzen 
von hoher Qualität; 

0 ein gleichwertiges Angebot an Bildungsmöglichkeiten 
auch für Jugendliche in wirtschaftlich schwachen Regio­
nen; 

O ein weitgehend konjunkturunabhängiges Bildungsange­
bot; 

0 eine gerechtere Verteilung der Aus- und Weiterbildungs-
kosten. 

Der Bundesausschuß ist der Auffassung, daß diese Aufgaben 
durch einen bundeseinheitlichen Fonds gelöst werden kön­
nen, der alle Branchen und Regionen umfaßt, jedoch in Mit­
telaufbringung und -vergabe Differenzierungen zuläßt. Er 
folgt damit im Grundsatz der Meinung der Kommission. 
Unabhängig davon muß sich der Staat des Bereiches der 
beruflichen Bildung verstärkt annehmen. Dies gilt insbeson­
dere für berufliche Schulen, aber auch für sonstige schuli­
sche Einrichtungen, die berufsqualifizierende Inhalte vermit­
teln. Desgleichen sind überbetriebliche Einrichtungen im 
Rahmen der Gesamtausbildung weiterhin besonders zu för­
dern. 

Im Rahmen eines Fondssystems hält der Bundesallsschuß 
eine Umlage, die sich an der Bruttolohn- und-gehaltssumme 
orientiert und von allen Unternehmen, öffentlichen Verwal­
tungen, Körperschaften und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts, freien Berufen usw. erhoben wird, für die geeignet­
ste Form der Mittelaufbringung. · 
Dabei könnten auch Zu- bzw. Abschläge nach festzusetzen­
den Kriterien vorgenommen werden, um einseitige Belastun­
gen zu vermeiden, die sich aus der unterschiedlichen Ko­
stenstruktur von lohn- und kapitalintensiven Unternehmen 
ergeben. 

Der Bundesausschuß geht davon aus, daß ein Anrecht auf 
Mittelvergabe besteht, sofern eine Einrichtung zur Ausbildung 
berechtigt ist. 

Es sollte eine verwaltungstechnisch möglichst einfache Stan­
dardkostenerstattung, nach Berufen differenziert und nach 
Ausbildungsjahren abgestuft, erfolgen. Die Sätze könnten für 
gleichartige Bereiche in Gruppen zusarpmengefaßt werden. 
Für Maßnahmen der aüßerschulischen beruflichen Bildung, 
die einen besonderen Aufwand erfordern, weil sie überregio­
nal durchgeführt werden müssen oder weil sie für die Wei­
terentwicklung von Methoden und Inhalten bedeutsam sind, 
können Zuschläge gewährt werden. Dabei sollte sicherge­
stellt werden, daß das Vergabeverfahren nicht unnötig kom­
pliziert wird. 
Für überbetriebliche Einrichtungen wäre nach demselben 
Prinzip zu verfahren, sofern ein Bedarf vorhanden und die 
Abstimmung und Kooperation mit dem betrieblichen und 
schulischen Teil der Berufsbildung sichergestellt ist. 
Zur Vermeidung strukturellfilr Fehlentwicklungen ist auf den 
weiteren Ausbau eines geeigneten Prognoseinstrumentariums 
Wert zu legen. ln Verbindung hiermit könnte für bestimmte 
berufliche Zielbereiche ein System differenzierter Erstattungs­
sätze entwickelt werden. 
ln Obereinstimmung mit der Kommission wäre schließlich zu 
prüfen, inwieweit gezielte Maßnahmen für einen Ausgleich 
regionaler Unterschiede, konjunktureller Schwankungen und 
unterschiedlicher individueller Ausgangslagen vorgesehen 
werden können. 
Das Fondssystem sollte für eine spätere Einbeziehung der 
Weiterbildung offengehalten werden. 
Der Bundesausschuß legt nach wie vor Wert darauf, daß der 
Fonds als Selbstverwhltungseinrichtung organisiert wird. 
Seinen Organen sollen Vertreter der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer in gleicher Zahl angehören; Vertreter der 
öffentlichen Hand sind vorzusehen. 
Die Frage der institutionellen Lösung, die für die Fondsauf­
gaben zu finden ist, sowie Art und Gliederung der Organi­
sationsstruktur sind von der Sache her zu entscheiden. Für 
möglichst schnelle Entscheidungen vor Ort - auch über Fi­
nanzierungsanträge - muß die Organisation entsprechend 
gegliedert sein. Hierbei ist zu prüfen, inwieweit auf geeignete 
den angeführten Grundsätzen entsprechende Institutionen 
zurückgegriffen werden kann. 
Eine Kooperation mit den entsprechenden Gremien auf Bun­
des-, Landes- und Regionalebene in Fragen der beruflichen 
Bildung soll sichergestellt werden. 
Sollte eine Selbstverwaltungseinrichtung in o. g. Form für 
den Gesamtbereich der außerschulischen beruflichen Bil­
dung zustandekommen, so sollte ihr ·auch die Fondsverwal-
tung übertragen werden. • 
Zur Absicherung des Fonds ist eine staatliche Ausfallbürg­
schaft vorzusehen. 
Der Bundesausschul3 empfiehlt der Bundesregierung, unter 
Beachtung der aufgezeigten Gesichtspunkte die Frage der 
Finanzierung der beruflichen Bildung aufzugreifen und die 
notwendigen Entscheidungen zu treffen. 

Votum der Arbeitgebergruppe im Bundesausschuß 
zum Abschlußbericht der Sachverständigen­
kommission "Kosten und Finanzierung der 
beruflichen Bildung" 
Die Arbeitgebergruppe stellt fest, daß durch den Abschluß­
bericht der Kommission erstmalig in einer empirischen Un­
tersuchung der wissenschaftliche Nachweis erbracht wurde, 
daß die Wirtschaft an der Ausbildung nicht verdient, sondern 
daß sie erhebliche Mittel für die berufliche Aus- und Weiter-
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bildung aufwendet. Sie nimmt zu dem Vorschlag der Kom­
mission zur Einrichtung eines zentralen Fondssystems wie 
folgt Stellung: 

I. Die Arbeitgebergruppe folgt nicht der Auffassung der 
Kommission, daß durch eine Neuregelung der Finanzie­
rung über ein Fondssystem wesentliche Verbesserungen 
der beruflichen Bildung erreicht werden können. Sie 
nimmt Bezug auf ihr Votum zum Zwischenbericht der 
Kommission, in dem sie mögliche Qualitätsverbesserun­
gen ohne Änderung des geltenden Finanzierungssystems 
aufgezeigt hat. 

Vordringlich ist insbesondere die Leistungsverbesserung 
der beruflichen Schulen durch eine alsbaldige bessere 
perspnelle und sächliche Ausstattung. Die Arbeitgeber­
gruppe verweist in diesem Zusammenhang nachdrücklich 
auf die Stellungnahme des Bundesausschusses vom 
1. März 1974 zum Bildungsgesamtplan, in der die Besei­
tigung der Unterfinanzierung vor allem der Teilzeitberufs­
schulen gefordert worden ist. Diese Forderung muß nach 
wie vor mit aller Dringlichkeit gestellt werden. 

II. Die von der Kommission als Argument für die Einführung 
eines zentralen Fonds$ystems angeführten Mängel lassen 
sich aus der empirischen Untersuchung nicht zwingend 
herleiten. Eine Beseitigung dieser vermeintlichen Mängel 
ist nach Auffassung der Arbeitgebergruppe durch ein Ab­
gehen von der einzelbetrieblichen Finanzierung nicht zu 
erwarten. 

Die enge Korrelation zwischen den Anforderungen des 
Beschäftigungssystems und dem Ausbildungssystem hat 
sich sowohl arbeitsmarktpolitisch als auch für den ein­
zelnen Jugendlichen als sinnvoll erwiesen. Durch die 

Orientierung des betrieblichen Ausbildungsstellenange­
bots am zukünftigen Bedarf der Wirtschaft an qualifizier­
ten Arbeitskräften ist sichergestellt, daß die Ausgebilde­
ten auch eine adäquate Beschäftigungsmöglichkeit finden. 

Wir bestreiten die Annahme der Kommission, daß durch 
eine Kostenerstattung eine höhere Qualität der beruf­
lichen Bildung bewirkt werden kann. Dort, wo betriebliche 
Investitionen die Qualität der Ausbildung bestimmen kön­
nen, sind sie bereits heute so bemessen, daß sie eine 
moderne Ausbildung gewährleisten. Eine Kostenerstat­
tung würde sicher nicht zu höheren Investitionen führen. 
Auch die Tatsache, daß zwischen 70 und 80% der fest­
gestellten Kosten im personalen Bereich entstehen, läßt 
Zweifel an der Wirksamkeit der Empfehlung der Kommis­
sion aufkommen und macht deutlich, daß die Kommission 
an ihren Finanzierungsvorschlag falsche Erwartungen 
knüpft. 

Ein zentrales Fondssystem wird auch keinen Anreiz für 
die Betriebe schaffen, in vermehrtem Maße Ausbildungs­
plätze bereitzustellen. Die Betriebe werden eher geneigt 
sein, die auferlegte Abgabe zu zahlen, als ein Engage­
ment in der Berufsausbildung einzugehen, wie entspre­
chende Erfahrungen in Großbritannien zeigen. 

Die ·Arbeitgebergruppe befürchtet ferner, daß mit der Fi­
nanzierung der beruflichen Bildung über ein zentrales 
Fondssystem ein Schattenhaushalt geschaffen wird, der 
aus allgemeinen finanzpolitischen Gründen abgelehnt 
werden muß. Insoweit befindet sich die Arbeitgebergrup­
pe in Übereinstimmung mit der Bundesregierung, die sich 
auch gegen Schattenhaushalte ausgesprochen hat. 

111. Werden die für die Weiterbildung anfallenden Kosten 
aus dem zentralen Fonds nicht finanziert, so belaufen 
sich nach den Berechnungen der Kommission die Ko­
sten der beruflichen Bildung 1985 auf 2 bis 4 Milliarden 
D-Mark. Eine teilweise Finanzierung eines derartigen 
Ausgabenvolumens aus Haushaltsmitteln darf nicht von 
vornherein ausgeschlossen werden, wenn die von der 
Bundesregierung immer wieder betonte Priorität für die 
Verbesserung der Berufsausbildung ernst gemeint sein 
soll. 

Die Arbeitgebergruppe begrüßt es, wenn für überbetrieb­
liche Ausbildungsstätten mehr öffentliche Mittel zur Ver­
fügung gestellt werden, die die finanziellen Aufwendun­
gen der Wirtschaft ergänzen. Zu ihrer Finanzierung (In­
vestitions- und laufende Kosten) bedarf es jedoch nicht 
der Schaffung eines neuen personalaufwendigen, büro-

kratisierten Fondssystems. Die Bereitstellung der erfor­
derlichen Mittel aus dem Steueraufkommen ist hierfür 
eine sachlich und finanzpolitisch angemessene Lösung. 

muß in jedem Fall davon ausgegangen werden, 
daß öffentliche Mittel für die Förderung überbetrieblicher 
Ausbildungsstätten ausschließlich zur Verbesserung der 
beruflichen Ausbildung bereitgestellt werden. 

Empfehlung zur Entwicklung neuer Ausbildungs­
gänge für Abiturienten außerhalb der Hochschule 
Der Bundesausschuß für Berufsbildung hat sich eingehend 
mit neuen beruflichen Ausbildungsgängen für Abiturienten 
außerhalb der Hochschule befaßt, hat Sachverständige ange­
hört und Modelle geprüft. Auf dieser Grundlage gibt er aus 
berufsbildungspolitischer Sicht diese Empfehlung. 

Im Laufe der letzten Jahre hat sich die Zahl der Abiturien­
ten beträchtlich erhöht; sie wird voraussichtlich noch weiter 
ansteigen. Bereits heute stehen nicht für alle Abiturienten 
Studienplätze zur Verfügung. Deshalb wird in zunehmendem 
Maße ein Teil der Abiturienten Ausbildungsplätze außerhalb 
der Hochschulen suchen müssen. 

Bereits 1973 befanden sich von den rund 106 000 Abiturien­
ten*) ca. 5% in außer-universitären Ausbildungsgängen, 
überwiegend in der gehobenen Laufbahn der öffentlichen 
Verwaltung, zum geringeren Teil in unterschiedlich angeleg­
ten Ausbildungsgängen der Wirtschaft, die vorwiegend auf 
kaufmännisch-organisatorische Tätigkeiten der gehobenen 
Ebene vorbereiten. 

Eine Reihe von Modellen und Versuchen zu neuen Ausbil­
dungsgängen in der Wirtschaft hat in letzter Zeit besonde­
res Interesse gefunden. Diese befinden sich sämtlich noch 
im Erprobungsstadium. Sie .beruhen im wesentlichen auf 
pragmatischen Ansätzen; Bedarfsanalysen liegen nicht vor. 
Auch bezweifelt die Wirtschaft, daß diese auf Abiturienten 
zugeschnittenen Ausbildungsplätze erheblich vermehrt wer­
den können. 

Aus diesen Gründen wird deutlich, daß derartige Ausbil­
dungsgänge nicht geeignet sind, eine größere Anzahl von 
Abiturienten aufzunehmen. Eine solche Wirkung kann auch 
deshalb nicht erwartet werden, weil aus der Sicht der Mehr­
zahl der Abiturienten diese Ausbildungsgänge - ebenso wie 
die adäquat angebotene gehobene Laufbahn des öffent­
lichen Dienstes - keine gleichwertigen Alternativen zum 
Hochschulstudium darstellen. 

Die Lösung dieses Problems ist nach Auffassung des Bun­
desausschusses nur durch Reformen im Sekundarbereich II, 
im Hochschulzugang und im Hochschulbereich zu erwarten. 

Eine abschließende Bewertung der in der Wirtschaft vorhan­
denen Modelle und Ansätze ist gegenwärtig noch nicht mög­
lich. Sie müssen im Einklang mit dem geltenden Berufsbil­
dungsrecht stehen. Die Prüfung und Bewertung muß unter 
Beteiligung der im Bundesausschuß vertretenen Gruppen 
und noch in allen Bundesländern .einheitlichen folgenden 
Kriterien erfolgen: 

1. Die Ausbildungsinhalte sind so zu 'gestalten •. daß die Aus­
bildung generell - auch außerhalb der Ausbildungs­
unternehmen - in einer Branche oder einem größeren 
Wirtschaftsbereich verwertbar ist. 

2. Die Ausbildungsgänge sollten ein breites Feld unmittel­
barer beruflicher Einsatz- sowie späterer beruflicher Weiter­
bildungsmöglichkeiten eröffnen. 

3. Die Ausbildungsgänge müssen sowohl an praktischen Er­
fordernissen als auch an wissenschatflichem Niveau orien­
tiert sein. 

4. Die Ausbildungsgänge sollten zu anerkannten bundesein­
heitlichen Abschlüssen führen und herkömmliche Berufs­
ausbildungsabschlüsse einschließen. 

5. Der Zugang zu den Ausbildungsgängen soll auch für 
Nicht-Abiturienten unter bestimmten Voraussetzungen, die 
noch festgelegt werden müßten, geöffnet sein. 

6. Die in diesen Ausbildungsgängen erworbenen Kenntnisse 
sollten bei einem eventuellen Studium Berücksichtigung 
finden. 

") darin sind die ca. 40 000 Absolventen der Fachoberschulen nicht 
berOcksichtigt. 
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7. Sofern für die Durchführung der Ausbildung mehrere Lern­
orte erforderlich sind, ist eine Kooperation der Träger 
sicherzustellen. 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, diese Entwicklung 
zu prüfen und zu gegebener Zeit Ausbildungsordnungen auf 
der Grundlage des Berufsbildungsgesetzes für diese Aus­
bildungsgänge zu schaffen und bei der Reform des Lauf­
bahnrechtes im öffentlichen Dienst den Belangen der beruf­
lichen Bildung von Abiturienten Rechnung zu tragen. 

Empfehlung über die Einführung eines 
Berufsbildungspasses 

I. Einleitung 

Wirtschaftlicher und technischer Fortschritt erfordern ein er­
höhtes Maß an beruflichen Kenntnissen und Fertigkeiten so­
wie Bereitschaft zu ständiger Aktualisierung des erworbenen 
beruflichen Wissens. Der Wandel in der Beschäftigungsstruk­
tur und sich ändernde berufliche Anforderungen am Arbeits­
platz bewirken, daß die Aneignung beruflicher Kenntnisse 
und Fertigkeiten nicht auf eine Bildungsphase zu Anfang des 
Berufslebens beschränkt bleiben kann. Vielmehr muß die 
traditionelle Vorstellung der "einmaligen Berufsausbildung" 
als Sicherung einer lebenslangen beruflichen Existenz, durch 
den Willen und die Bereitschaft ständig dazuzulernen, er­
setzt werden. Die berufliche Weiterbildung muß es daher 
ermöglichen, die einmal erworbenen beruflichen Kenntnisse 
zu erhalten, zu ergänzen, zu erweitern und zu verbessern 
sowie durch Umschulung den Übergang in andere Berufe 
zu ermöglichen. Es soll damit auch erreicht werden, daß die 
Wandlungen der Wirtschaftsstruktur und der Berufsanforde­
rungen nicht nur als Gefährdung der wirtschaftlichen Exi­
stenz, sondern als Chance zur beruflichen Veränderung und 
auch zur Verbesserung des sozialen Status angesehen wer­
den. Die Forderung des "life-long-learning" entspricht aber 
auch der volkswirtschaftlichen Notwendigkeit eines qualifi­
zierten Arbeitskräfteangebots, das für die Leistungsfähigkeit 
einer hochentwickelten Volkswirtschaft im internationalen 
Wettbewerb für die Zukunft von entscheidender Bedeutung 
ist. 

Um die&e Anpassung und fortlaufende Qualifizierung des 
Faktors Arbeit zu fördern, werden von einer Vielzahl von 
Bildungsträgern Maßnahmen zur beruflichen Weiterbildung 
angeboten. Dabei muß festgestellt werden, daß die Qualität 
der angebotenen Bildungsmaßnahmen z. T. sehr unterschied­
lich ist mit der Folge, daß Qualität und Niveau der angebo­
tenen Fortbildungsgänge und Qualifikationen nur schwer be­
urteilt und eingeordnet werden können. Deshalb erkennt der 
Bundesausschuß die Bemühungen des Handwerks an, durch 
die Schaffung eines Berufsbildungspasses die Qualität sei­
ner Maßnahmen sicherzustellen und auf ein einheitliches Ni­
veau zu bringen. 

Eine Übernahme dieses Modells auf die Gesamtwirtschaft 
muß jedoch an den Schwierigkeiten scheitern, die durch die 
Pluralität der Trägerschaft und die Vielfalt der Fortbildungs­
aktivitäten gekennzeichnet sind. Außerdem erfordert der 
rasche technische und wirtschaftliche Wandel schnelle und 
flexible Anpassung in den Maßnahmen. Der Bundesausschuß 
für Berufsbildung empfiehlt deshalb kein aufwendiges Ver­
fahren als Voraussetzung für die Aufnahme in einen Berufs­
bildungspaß. 

Es erscheint sinnvoll, daß Clie Träger von Fortbildungsmaß­
nahmen in einem Berufsbildungspaß im Sinne eines Doku­
mentationsnachweises für ihre Fortbildungsmaßnahmen ein­
heitliche Teilnahme- und Prüfungsbescheinigungen erteilen. 
Die 0(dnungsfunktion einer derartigen standardisierten Be­
scheinigung wird die weitergehende Regelung des Hand­
werks nicht ganz erreichen. Es ist jedoch zu erwarten, daß 
die Existenz eines derartigen Passes und die damit verbun­
dene standardisierte Beschreibung der Maßnahmen ein hö­
heres Maß an Transparenz und Einheitlichkeit bewirken 
werden. 

Der Bundesausschuß empfiehlt daher die Einführung eines 
Berufsbildungspasses als Dokumentationsnachweis. Der Be­
rufsbildungspaß besteht aus Hülle, Stammblatt und Mi!ßnah­
meblättern. Im Stammblatt können di\3 für die Weiterbildung 
interessanten beruflichen Ausgangspunkte dargestellt wer­
den, also z. B. Lehrabschluß oder Abschluß einer Berufsfach­
schule. 

.11. Kriterienkatalog 

ln den Paß können absolvierte Fortbildungsmaßnahmen auf­
genommen werden, die in den Maßnahmeblättern nach fol­
genden Kriterien beschrieben werden sollten: 

1. Bezeichnung und Ziel der Maßnahme sowie Zugangsvor­
aussetzungen 
{Was wird mit der Maßnahme angeboten?: z. B. Meister· 
vorbereitungslehrgang, Sekretärinnenkurs, Einführung in 
die EDV usw.; Angabe des Teilnehmerkreises). 

2. Inhalt der Maßnahme 
(Bezeichnung des Stoffes, den die Maßnahme unter An­
gabe von Art und Dauer der einzelnen Fächer bietet) 

3. Unterrichtsart der Maßnahme 
{Vollzeit-, Teilzeit-, Fernunterricht) 

4. Dauer der Maßnahme 
{Angabe der Unterrichtsstunden) 

5. Beschreibung des Abschlusses der Maßnahme 
(z. B. Teilnahmebescheinigung, Prüfungszeugnis usw.) 

6. Träger oder Trägerverband und ggf. durchführende Stelle 
der Maßnahme 

7. Anerkennung und Förderung der Maßnahme 
(z. B. Förderung der Teilnahme an der Aufnahme nach 
dem Arbeitsförderungs- oder Soldatenversorgungsgesetz, 
Prüfung nach dem Berufsbildungsgesetz, Gütesiegel des 
Bundesinstituts für Berufsbildungsforschung oder der 
Zentralstelle für Fernunterricht der Länder) 

111. Verfahrensfragen 

1. Der Bundesausschuß für Berufsbildung empfiehlt zur Ein­
führung des Berufsbildungspassas insbesondere folgende 
Verteilungsformen: 
a) Die nach dem Berufsbildungsgesetz zuständigen Stellen 

können den Berufsbildungspaß an die Teilnehmer von 
Abschlußprüfungen aushändigen, um dadurch einen be­
sonderen Anreiz zur Weiterbildung zu schaffen. 

b) Die Träger von anerkannten Weiterbildungsmaßnahmen 
sollten den Teilnehmern den Berufsbildungspaß mit 
dem Lehrgangsmaterial aushändigen. 

c) Unabhängig davon haben Interessenten die Möglich­
keit, den Berufsbildungspaß durch Einzeihestellung 
beim Verlag Wirtschaft und Bildung KG, 5107 Simme­
rath 1, zu erwerben. 

2. Die Eintragungen im Maßnahmeblatt nimmt die die Maß­
nahme durchführende Stelle vor; sie hat sich dabei nach 
dem Kriterienkatalog zu richten. 

3. Eintragungsfähig sollen organisierte Maßnahmen der be­
ruflichen Weiterbildung sein. Nicht ausgeschlossen soll 
dabei die Eintragung anderer Bildungsmaßnahmen und 
-abschlüsse sein, die der Berufstätige im Zusammenhang 
mit seiner beruflichen Tätigkeit absolviert. 
Voraussetzung für die Eintragung sollte sein, daß die 
Maßnahme insgesamt mindestens fünfzehn Unterrichts­
stunden umfaßt, die bei Vollzeitunterricht an mindestens 
drei Tagen erteilt werden sollen. Bescheinigt wird die 
Teilnahme an einer solchen Maßnahme; falls diese mit 
einer Prüfung endet, wird auch die Prüfung bescheinigt. 
Darüber hinaus kann auch die Teilnahme an einer aner­
kannten Fortbildungsprüfung in solchen Fällen bescheinigt 
werden, in denen der vorherige Besuch einer Fortbil­
dungsmaßnahme nicht stattgefunden hat. 

4. Bei Ferunterrichtslehrgängen sollte ein staatliches Güte­
siegel Voraussetzung für die Eintragung sein. 

Kriterien zur Abkürzung und Verlängerung 
der Ausbildungszeit 
1. Abkürzung der Ausbildungszeit 
1.1 Die in der Ausbildungsordnung nach § 25 BBIG I§ 25 
HwO bzw. in den nach § 108 BBiG fortgeltenden Regelungen 
festgelegte allgemeine Ausbildungsdauer soll es einem 
durchschnittlich begabten Auszubildenden ermöglichen, das 
Ausbildungsziel zu erreichen. 

ln einer "Empfehlung eines Schemas für Ausbildungsordnun­
gen der Monoberufe" vom 28. März 1972 hat sich der Bun­
desausschuß für Berufsbildung dafür ausgesprochen, daß in 
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der Ausbildungsordnung für Auszubildßnde, die bestimmte 
Voraussetzungen bezüglich allgemeiner Schulbildung, vor­
ausgegangener Berufsausbildung, Alter usw. erfüllen, ver­
kürzte Ausbildungszeiten festgelegt werden können. Einige 
Ausbildungsordnungen enthalten bereits entsprechend diffe­
renziert festgelegte Ausbildungszeiten. 

1.2 Unabhängig davon ist die Ausbildungszeit auf Antrag zu 
kürzen, wenn zu erwarten ist, daß der Auszubildende das 
Ausbildungsziel in der gekürzten Zeit erreicht (vgl. § 29 
Abs. 2 BBiG/§ 27a Abs. 2 HwO). 

Für die individuelle Verkürzung der Ausbildungszeit wird 
die Anwendung der folgenden Kriterien empfohlen: 

1.2.1 Bei Auszubildenden mit Fachhochschulreife oder Hoch­
schulreife soll eine Kürzung um mindestens 12 Monate er-
folgen. · 

1.2.2 Bei Auszubildenden mit Fachhochschulreife in der ent­
sprechenden Fachrichtung oder mit gleichwertigem Bildungs­
abschluß kann eine Kürzung bis zu 24 Monaten erfolgen. 

1.2.3 Bei Fachoberschülern ohne Abschluß sollen die fach­
praktischen Ausbildungszeiten in vollem Umfang berücksich­
tigt werden, wenn sich die fachpraktische Ausbildung im we­
sentlichen mit den Anforderungen in der Ausbildungsord-
nun!J des betreffenden Ausbildungsberufs deckt. · 

1.2.4 Bei Auszubildenden mit Realschul- oder gleichwerti­
gem Abschluß kann eine Kürzung um 6 Monate erfolgen. 

1.2.5 Betriebliche Ausbildungszeiten, die dem gleichen Aus­
bildungsziel dienen, rechtfertigen eine Kürzung in vollem 
Umfang. 

1.2.6 Dem Ausbildungsziel dienende Kenntnisse und Fertig­
keiten, die im Rahmen einer sonstigen Berufsausbildung von 
Arbeitstätigkeiten oder auf ähnliche Weise erworben wurden, 
können bei einer Kürzung der Ausbildungszeit in angemes­
senem -lJmfang berücksichtigt werden. 

1.2.7 Bei Auszubildenden über 21 Jahre kann die Ausbil­
dung um 12 Monate gekürzt werden. 

Die Möglichkeit zur individuellen Verkürzung unter besonde­
rer Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles (z. B. 
hervorragende Leistungen während der Ausbildungszeit) 
wird hierdurch nicht berührt. 

2. Zusammentreffen mehrerer Abkürzungsgründe 

2.1 Mehrere Abkürzungsmöglichkeiten können nebeneinan­
der berücksichtigt werden. 

2.2 Eine vorzeitige Zulassung zur Abschlußprüfung gemäß 
§ 40 Abs. 1 BBiG/§ 37 Abs. 1 HwO ist zusätzlich möglich. 

2.3 Es sollen folgende Mindestzeiten einer betrieblichen Aus­
bildung nicht unterschritten werden:· 

bei Ausbildungsberufen mit 
Regelausbildungszeit 

31/2 Jahre 
3 Jahre 
2 Jahre 

Mindestzeit der Ausbildung 

24 Monate 
18 Monate 
12 Monate 

3. Verlängerung der Ausbildungszeit 

3.1 Besteht der Auszubildende die Abschluß- bzw. Gesellen­
prüfung nicht, so verlängert sich das Berufsausbildungsver­
hältnis auf sein Verlangen bis zur nächstmöglichen Wieder­
holungsprüfung, höchstens um ein Jahr(§ 14 Abs. 3 BBiG). 

3.2 ln Ausnahmefällen kann die zuständige Stelle auf An­
trag des Auszubildenden die Ausbildungszeit verlängern, 
wenn die Verlängerung erforderlich ist, um das Ausbildungs­
ziel zu erreichen (§ 29 Abs. 3 BBiG/§ 27a Abs. 3 HwO). 

Als Ausnahmegründe sind z. B. anzusehen: erkennbare 
schwere Mängel in der Ausbildung, längere, vom Auszubil­
denden nicht zu vertreten_de Ausfallzeiten sowie körperliche, 
geistige oder seelische Behinderungen des Auszubildenden. 

4. Verfahren 

4.1 Die Abkürzung der Ausbildungszeit soll möglichst bei 

Vertragsschluß, spätestens jedoch so rechtzeitig beantragt 
werden, daß mindestens ein Jahr Ausbildungszeit verbleibt. 

4.2 Vor einer Entscheidung über ·die Abkürzung oder Ver­
längerung der Ausbildungszeit sind die Beteiligten zu hören. 
Als Beteiligte gelten der Auszubildende, sein gesetzlicher 
Vertreter, der Ausbildende und die Berufsschule. 

Empfehlung betr. Obernahme der Kosten bei 
Blockbeschulung *) durch die Berufsschule 
"Der Bundesausschuß für Berufsbildung schlägt im Inter­
esse einer gleichen Behandlung aller Pflichtschulbesucher 
und unter Berücksichtigung der Schulgeldfreiheit vor, daß die 
tatsächlich anfallenden zusätzlichen Kosten für eine Block· 
beschulung durch die Berufsschule aus öffentlichen Mitteln 
übernommen werden." 

Empfehlung für die Regelung der mündlichen 
Prüfungen in Ausbildungsordnungen 
Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, daß es notwen­
dig ist, Empfehlungen zur Regelung der mündlichen Prüfun­
gen in Ausbildungsordnungen zu geben. Der Bundesaus­
schuß für Berufsbildung wendet sich daher mit den nachfol­
genden Grundsätzen an den Verordnungsgeber. 

1. Der Verordnungsgeber hat in den Ausbildungsordnungen 
zu regeln, 
- ob eine mündliche Prüfung stattfinden soll 
- was Gegenstand der mündlichen Prüfung ist 
- wie die mündliche Prüfung zeitlich zu bemessen und zu 

gewichten ist. 

2. ln den Ausbildungsordnungen soll der Verordnungsgeber 
die mündliche Prüfung vorsehen, wenn sie zur Feststellung 
bestimmter berufstypischer Kenntnisse und Fertigkeiten not­
wendig ist, die durch eine schriftliche (konventionelle bzw. 
programmierte) oder praktische Prüfung nicht sachgerecht 
peurteilt werden können (z. B. Kundenberatung, Verkaufs-
gespräch); · 

Kenntnisse und Fertigkeiten, die durch andere Prüfungsver­
fahren objektiver, zuverlässiger und gültiger festzustelle11 und 
zu beurteilen sind, sollen nicht Gegenstand der mündlichen 
Prüfung sein. 

Sonderregelungen gemäß § 13 (3) b und (4) der Musterprü­
fungsordnung für die Durchführung von Abschlußprüfungen 
sind jedoch zu berücksichtigen. 

3. Falls in der Ausbildungsordnung gemäß Nr. 3 Satz 1 eine 
mündliche Prüfung vorgesehen wird, muß im einzelnen gere­
gelt werden 

3.1 in welchen Prüfungsfächern eine mündliche Prüfung 
durchzuführen ist; dabei müssen die zu prüfenden Inhalte 
und Lernziele eindeutig festgelegt sein; 

3.2 wie die mündliche Prüfung bei der Ermittlung von Teil­
ergebnissen (mündliche Prüfung als Ergänzung der schrift­
lichen Prüfung) und Gesamtergebnissen (mündlicpe Prüfung 
als eigenständige Prüfung) zu gewichten ist, losbesondere 
das Ergebnis einer mündlichen Prüfung zum entsprechenden 
Ergebnis der schriftlichen Prüfung in einem Prüfungsfach; 

3.3 Die Mindest- und Höchstdauer für eine mündliche Prij­
fung pro Prüfungsfach und Prüfungsteilnehmer; sie sollten 
in der Regel nicht weniger als 15 Minuten und nicht mehr 
als 30 Minuten betragen. 

4. Beim Festlegen der Gewichtung der mündlichen Prüfung 
muß die Relation zu den anderen Prüfungsleistungen nach 
Inhalt, Bedeutung und Prüfungsdauer berücksichtigt werden. 

5. Auch bereits bestehende Ausbildungsordnungen sind an 
die vorstehenden Grundsätze anzupassen. 

6. Die vorstehenden Grundsätze sind auch im Bereich der 
Fortbildung und Umschulung sinngemäß anzuwenden. 

*) Gemeint ist "periodischer Vollzeitunterricht" im Gegensatz zum 
klassischen .Kontinuierlichen Teilzeitunterricht", s. auch: Deut­
scher Bildungsrat, Empfehlung der Bildungskommission .. Zur 
Verbesserung der Lehrlingsausbildung", verabschiedet auf der 
19. Sitzung der Bildungskommission am 30./31. Januar 1969, 
Bonn, 1969, S. 28. (Anmerkung d. Red.) 
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Neufassung der Richtlinien des Bundesinstituts für Berufsbildungs­
forschung für c{ie Oberprüfung berufsbildender Fernlehrgänge 

Der Hauptausschuß des Bundesinstituts 
für Berufsbildungsforschung hat ln sei­
ner Sitzung am 3. Dezember 1974 die 
Neufassung der Richtlinien des Bundes­
instituts für Berufsbildungsforschung 
für die Oberprüfung berufsbildender 
Fernlehrgänge gemäß § 60 Abs. 4 des 
Berufsbildungsgesetzes vom 14. 8. 1969 
(BGBI. I, S. 1112) erlassen: 
1. Fernunterrichtslehrgänge und ihre 

Oberprüfung 
1.1 Berufsbildende Fernunterrichts-

lehrgänge im Sinne dieser Richt­
linien sind Lehrgänge, die aus­
schließlich oder überwiegend über 
eine räumliche Distanz hinweg mit 
Hilfe nichtpersonaler Medien (z. B. 
Schrift-, Bild- oder Tonmaterial) 
die für die Ausübung einer qualifi­
zierten beruflichen Tätigkeit not­
wendigen Kenntnisse und Fertig­
keiten planmäßig vermitteln, erhal­
ten oder erweitern (Fern[ehr­
gänge). 
Berufsbildende Fernlehrgänge kön­
nen auch solche Lehrgänge sein, 
die nach Umfang und Ziel Kennt­
nisse vermitteln, die der Ausübung 
einer beruflichen Tätigkeit förder­
lich sind. 

1.2 Berufsbildende Fernlehrgänge, die 
von einer nicht Schulgesetzen 
der Länder unterstehenden Ein­
richtung durchgeführt werden, wer­
den auf Antrag ihres Trägers oder 
Veranstalters (Fernlehrinstitute) 
durch das Bundesinstitut für Be­
rufsbildungsforschung (Bundesin­
stitut) überprüft. 

1.3 Fern I eh rgänge werden nach § 60 
Abs. 4 des Berufsbildungsgesetzes 
darauf überprüft, ob sie 

nach Inhalt, Umfang und Ziel so­
wie nach pädagogischer und 
fachlicher Betreuung der Lehr­
gangsteilnehmer, nach den Ver­
tragsbedingungen und nach der 
für den Fernlehrgang betriebe­
nen Werbung mit den Zielen der 
beruflichen Bildung im Sinne 
des Beru,fsbildungsgesetzes 
übereinstimmen und für das Er­
reichen des Lehrgangsabschlus­
ses geeignet sind. 

1.4 Der einzelne Fernlehrgang wird 
auf schriftlichen Antrag des Farn­
lehrinstituts nach BeibringunQ aller 
erforderlichen Unterlagen über­
prüft. Die Überprüfung ist kosten­
los. 

1.41 Voraussetzung für die Einleitung 
eines Übe.rprüfungsverfahrens ist, 
daß die Ziffern 7. und 8. dieser 
Richtlinien zum Zeitpunkt der An­
tragstellung bereits erfüllt sind. 

1.42 Für den Antrag auf Überprüfung 
eines Fernlehrgangs sind die vom 
Bundesinstitut herausgegebenen 
Formblätter zu benutzen. 

1.43 Die Rücknahme des Antrags ist 
nur bis zur Bekanntgabe der Über­
prüfungsentscheidung zulässig. 

1.5 Der Antragsteller muß sich ver­
pflichten: 

1.51 Änderungen der zum Oberprü­
fungsverfahren gemachten Anga­
ben unverzüglich dem Bundes­
institut mitzuteilen, 

1.52 dem Bundesinstitut auf Anfrage 
weitere Auskünfte über den über­
prüften Fernlehrgang vollständig 
und in angemessener Zeit zu er­
teilen, 

1.53 jährlich zum 1. März die vom Bun­
desinstitut gewünschten Angaben 
für die Verlaufsstatistik zu machen, 

1.54· den Beauftragten des Bundesinsti­
tuts entsprechend § 72 BBiG Be­
sichtigungen der Einrichtungen des 
Antragstellers und die Teilnahme 
an dem mit dem Fernlehrgang 
verbundenen Nahunterricht sowie 
an den Prüfungen zu gestatten, 

1.55 Einsicht in die sich auf den Fern­
lehrgang beziehenden Unterlagen 
zu gevvähren, 

1.56 Art und Umfang des Einsatzes 
aller im Außendienst tätigen Per­
sonen überprüfen zu lassen. 

1.6 Zur Oberprüfung der einzelnen 
Fernlehrgänge kann das eundes­
institut vor seiner Entscheidung 
Gutachten einholen. Als Gutachter 
ist ausgeschlossen, wer unmittel­
bar oder einem Fernlehr­
institut oder einem Zusammen­
schluß von Fernlehrinstituten ver­
pflichtet ist. 

2. Anforderungen an das 
Lehrmaterial 
Fernlehrgänge werden insbeson­
dere darau·f überprüft, ob 

2.1 Lehrgangsziele und Lehrgangs­
inhalte mit den Zielen der beruf­
lichen Bildung im Sinne des Be­
rufsbildungsgesetzes übereinstim­
men, 

2.2 das vorliegende Lehrmaterial (z. B. 
gedrucktes Material, Bild-, Ton­
und Ton-Bild-Material, Experimen­
talsätze) so vollständig ist, daß die 
Durchführung des Fernlehrgangs 
gewährleistet und das angegebene 
Lehrgangsziel erreichbar ist, · 

2.3 sowohl der Lehrgangsinhalt am 
Stand der Wissenschaft und Lehre 
orientiert ist, die geltenden Nor­
menvorschriften und fachlichen 
Terminologien verwendet und er­
läutert werden, als auch der Pra­
xisbezug beachtet wird, 

2.4 das Lehrmaterial sprachlich ein­
wandfrei urid adressaten-angemes­
sen gestaltet ist, 

2.5 bewährte oder neue erfolgver­
sprechende Methoden berücksich­
tigt werden, insbesondere 

2.51 der Lehrstoff lernzielorientiert dar­
geboten wird, systematisch und 
übersichtlich gegliedert und leicht 
faßbar dargestellt ist, 

2.52 dem Lehrgangsteilnehmer regel­
mäßige Zusammenfassungen des 
Lehrstoffs und umfassende Wie­
derholungen geboten werden, 

2.53 eine angemessene Zahl lernziel­
bezogener Kontrollfragen oder 
Übungsaufgaben zur ständigen 
Selbstkontrolle des Lehrgangsteil­
nehmers mit Angabe von Lösungs­
anleitungen und/oder Lösungen 
gegeben wird, 

2.54 eine hinreichende Anzahl von lern­
zielbezogenen Korrekturaufgaben 
vorhanden ist, deren Lösungen 
regelmäßig zurückzusenden sind, 
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2.55 in dem Lehrmaterial hinreichende 
Lernhilfen (z. 8. Experimentiersät­
ze, Veranschaulichungsmittel, An­
merkungen und Hinweise auf not­
wendige und empfehlenswerte Li­
teratur) vorgesehen sind, die den 
Inhalten entsprechen und zum Er­
reichen des Fernlehrgangszieles 
geeignet sind, 

2.56 Motivationshilfen gegeben werden, 
die die Lernsituation eines Fern­
unterrichtsteilnehmers berücksich­
tigen. 

3. Anforderungen an den 
Nahunterricht 
Wird ein Fernlehrgang durch Nah­
unterricht ergänzt, so wird, dieser 
überprüft. Die Oberprüfung er­
streckt sich insbesondere auf 

3.1 Art und Dauer des Nahunterrichts, 
3.2 Qualifikation der Lehrkräfte, 
3.3 Eignung der Räumlichkeiten sowie 

der verwendeten Medien und Un­
terrichtsmittel, 

3.4 Planung und Abstimmung mit dem 
Fernunterricht. 

4. Anforderungen an das 
Lehrpersonal 
Diejenigen Personen, die Lösun­
gen und Ausarbeitungen der Lehr­
gangsteilnehmer prüfen, verbes­
sern, begutachten oder die Teil­
nehmer fachlich beraten, sowie 
diejenigen Personen, .denen die 
pädagogische Führung und Hilfe­
leistung (Studienleiter) obliegt, 
werden auf ihre Eignung und sach­
gerechte Ausbildung überprüft. Die 
Überprüfung erstreckt sich insbe­
sondere auf 

4.1 Ausbildungsgang1 
4.2 staatliche, akademische Abschlüs­

se und/oder besondere berufliche 
Qualifikationen, 

4.3 bisher ausgeübte Tätigkeiten, 
4.4 pädagogische Qualifikationen oder 

Befähigung, 
4.5 berufliche Fortbildung. 
5. Anforderungen an die pädagogi­

sche Betreuung der- Lehrgangs­
teilnehmer 
Art und ,Umfang der pädagogi­
schen Betreuung werden überprüft. 
Insbesondere müssen 

5.1 die pädagogische Führung mit 
Hilfe allgemeiner und lehrgangs­
bezogener Studienanleitungen und 
individueller Hilfeleistungen durch 
den Studienleiter gewährleistet 
sein, 

5.2 eine ständige und individuelle Be­
treuung des Lehrgangsteilnehmers 
während des Fernlehrgangs durch 
die Fachkorrektoren gewährleistet 
sein, und zwar mittels ausreichen­
der und verständlicher Korrektu­
ren und Kommentare, die dem 
Lehrgangsteilnehmer inhaltlich und 
arbeitstechnisch weiterhelfen, 

5.3 geeignete Einzel- und Gruppen­
konsultationen angeboten werden, 

5.4 die Fernlehrinstitute sich bei der 
Verwendung schematisierter Lö­
sungshilfen auf die Fälle.beschrän­
ken, in denen Lehrstoffe und Lern­
verständnis dies zulassen, 

5.5 die Korrekturen so abgewickelt 
werden, daß Lehrgangsteilnehmer 
eingesandte Hausarbeiten mög­
lichst bald, spätestens nach 3 Wo­
chen, korrigiert zurückerhalten, 

5.6 fernschulinterne Zwischenprüfun­
gen und Endprüfungen stattfin-
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den, durch die der Teilnehmer sei­
nen Kenntnisstand erfährt, soweit 
sie nicht ausnahmsweise nach Art 
und Dauer des Fernlehrgangs ent­
fallen können, 

5.7 'Prüfungsanforderungen im Lehr­
text, in Zusatzlehrbriefen oder in 
anderen Medien kenntlich ge­
macht und die Teilnehmer auf 
Rrüfungssituationen in geeigneter 
Weise vorbereitet werden. 

6. ,Anforderungen an die 
Leistungsbewertung 
Hinsichtlich der Prüfungen und 
Leistungsbeurteilungen müssen 
folgende Kriterien erfüllt werden: 

61. Das Fernlehrinstitut .muß aufgrund 
der durchgeführten Prüfungen Zer­
tifikate ausstellen, die auf einer 
sachgerechten Zusammenfassung 
der .vorliegenden Korrektur- und 
Prüfungsbewertungen sowie ggf. 
der Ergebnisse des Nahunterrichts 
beruhen. 

6.2 Leistungsbewertungen sind - so­
weit möglich -.nach objektivierten 
Verfahren (z. B. Punktsystem) vor­
zunehmen. Soweit Noten erteilt 
werden, ist das im Bereich öffent­
lich-rechtlicher Bildungseinrichtun­
gen geltende Notensystem anzu­
wenden. Gefälligkeitsnoten sind 
unzulässig. 

6.3 Bewertungen mü'ssen für jeden 
Lehrgangsteilnehmer von dem 
Fernlehrinstitut und den. Fachkor­
rektoren gesondert registriert wer­
den, wobei sicherzustellen ist, daß 
dem jeweiligen Fachkorrektor die 
vorhergehenden Bewertungen be­
kannt sind. 

7. Anforderungen an Information 
und Werbung 
Das schr'iftliche Informationsmate­
rial über den Fernlehrgang wird 
darauf überprüft, ob es. dem Inter­
essenten erschöpfende und zuver­
lässige Informationen liefert, so 
daß er sich ein klares Bild über 
den' Fernlehrgang und die voll­
ständigen Vertragsbedingungen 
machen kann. 
Insbesondere muß/müssen 

7.1 das Lehrgangsziel und die Art des 
Abschlusses angegeben und klar 
erkennbar sein, ob es sich um 
einen Abschluß des Fernlehrinsti­
tuts handelt oder ob der Fernlehr­
gang geeignet ist, den Teilnehmer 
auf eine öffentlich-rechtliche oder 
auf eine sonstige Prüfung vorzu­
bereiten, 

7.2 die Vorbildungsvoraussetzungen 
für den Fernlehrgang sowie die 
Zulassungsbedingungen für nach 
Lehrgangsabschluß mögliche Prü­
fungen schriftlich mitgeteilt wer­
den, 

7.3 die Gesamtkosten bei Vorauszah­
lung und Zahlung in regelmäßigen 
Abständen, klar ersichtlich sein so­
wie die Kosten für eventuelle zu­
sätzliche Arbeitsmittel genannt 
werden,, 

7.4 auf eine Verbindung mit Nahunter­
richt unter Angabe von Dauer und 
Kosten ausdrücklich hingewiesen 
werden, 

7.5 die Lehrgangsdauer und zeitliche 
Belastung des Teilnehmers (Ar­
beitsstunden/Woche) in Durch­
schnittswerten genannt werden, 

7.6 auf übertriebene oder irreführende 
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Aussagen verzichtet werden. 
Ferner darf/dürfen 

7.7 angefordertes Informationsmate-
rial (einschließlich Vertragsvor­
druck/Anmeldeformular) nur ohne 
Vertreterbesuch übermittelt wer­
den, 

7.8 vor Vertragsabschluß ein Vertre­
ter, Berater, Angestellter oder Be­
auftragter eines Fernlehrinstituts 
den Interessenten nur dann aufsu­
chen oder in einer anderen Form 
Kontakt zu einem Interessenten 
aufnehmen, wenn dieser 
- zunächst das in der Werbung 

des Fernlehrinstituts (Erst­
ansprache) beschriebene und 
den Kriterien der Richtlinien 
entsprechende schriftliche ln­
formationsmaterial erhalten hat 
und 

- erst nach Erhalt des Informa­
tionsmaterials (Zweitansprache) 
eine schriftliche Vertreteranfor­
derung an das Fernlehrinstitut 
gerichtet hat. 

7.9 Das Bundesinstit1,1t ist berechtigt, 
Art und Umfang des Einsatzes der 
im Außendienst tätigen Personen 
zu überprüfen. 

7.91 Als Vertreter, Berater, Angestellte 
oder Beauftragte eines Fernlehr­
instituts im Außendienst tätige Per­
sonen, die über. Fernlehrgänge 
mit dem Gütezeichen des Bundes­
instituts informieren, müssen 
- mindestens den Realschulab­

schluß (Mittlere Reife) oder ei­
nen gleichwertigen Schulab­
schluß oder eine abgeschlosse­
ne Berufsausbildung nachwei­
sen können, 
regelmäßig durch das jeweilige 
Fernlehrinstitut geschult wer­
den, 
informativ und sachgerecht Aus­
kunft erteilen, insbesondere 
- das von ihnen vertretene 

Fernunterrichtsangebot ge­
nau kennen und über mög­
liche Prüfungen genau Aus­
kunft geben können, 

- den Interessenten auf die 
Möglichkeit der Beratung 
durch das zuständige Ar­
beitsamt und andere in Fra­
ge kommende öffentliche 
Bildungsberatungsstellen 
aufmerksam machen, 

- den. Interessenten auf das 
Bundesinstitut als überprü­
fende Stelle ausdrücklich 
hinweisen, 
den Interessenten auf das 
Rücktrittsrecht gemäß Ziffer 
8.1 der Richtlinien ausdrück- · 
lieh hinweisen; 

7.92 Sie dürfen nicht 
- Fernlehrgänge an Interessenten 

verkaufen, bei denen die not­
wendigen Vorbildungsvoraus­
setzungen erkennbar nicht vor­
handen sind, 

- bei Anfragen nach Lehrgängen 
mit dem Gütezeichen des Bun­
desinstituts unüberprüfte Lehr­
gänge anbieten, ohne zuvor auf 
diese ;ratsache hinzuweisen 
und sich die Kenntnisnahme 
schriftlich bestätigen zu lassen. 

8. Anforderungen an die 
Vertragsbedingungen 
Die Vertragsbedingungen müssen 

BWP 5/74 

folgenden Mindestanforderungen 
entsprechen: 

8.1 Es muß ein Rücktritts(echt vom 
Vertrag innerhalb von 14 Tagen, 
nach Zugang der ersten 'nach 
schriftlichem Vertragsabschluß 
folgten Lieferung gegeben sein. 

8.2 Der Vertrag muß mit einer Frist 
von höchstens sechs Wochen erst­
mals zum Ablauf des ersten Halb­
jahres, gerechnet vom Tage des 
Vertragsabschlusses, sodan_n je­
weils zum Ende des nächsten Vier­
teljahres ohne Angabe von Grün­
den vort dem Lehrgangsteilnehmer 
kündbar S(ilin, onne daß Abstands­
zahlungen, Abschlußgeb,ühren oder 
ähnliche finanzielle Auflagen die 
Kündigung erschweren. 

8.21 Bei Fernlehrgängen mit festste­
henden Anfangsterminen wird die. 
Kündigungsfrist vom genannten 
Anfangstermin an gerechnet. 

8.3 Die Summe der bis zur Kündigung 
anfallenden Kosten im .Verhältnis 
zu den Gesamtkosten des Fern­
lehrgangs darf nicht unangemes­
sen hoch sein. 

8.4 Die Gesamtkosten und die Zah­
lungsbedingungen müssen ange­
messen sein, insbesondere darf 
keine Sicherung oder ·Erfüllung 
der Zahlungsansprüche durch Auf­
nähme eines Bankdarlehns, Ab­
schluß eines Versicherungsvertra­
ges oder ähnliche Koppelungsver­
träge geforpert werden. 

8.5 Mündliche Nebenabsprachen müs­
sen ausgeschlossen sein. 

9. Entscheidungsverfahren 
9.1 Nach Abschluß der Oberprüfung 

entscheidet das Bundesinstitut, ob 
der Fernlehrgang den Anforderun­
gen der Richtlinien entspricht und 
damit dem § 60 Abs. 4 BBiG ge­
nügt. Das Ergebnis wird, dem An­

schriftlich mitgeteilt und 
beg rü)ldet. • 

9.2 Das Bundesinstitut veröffentlicht 
Entscheidungen, 'durch die die 
Eignung eines Fernlehrgo;1ngs fest­
gestellt worden ist, in der Zeit­
schrift für Berufsbildung in Wis­
senschaft und Praxis und weiteren 
geeigneten Publikationsmitteln. 

9.3 Fernlehrgänge, die die Anforde­
rungen dieser Richtlinien erfüllen, 
werden als "geeignet" bezeichnet. 

9.4 Die Beurteilung "geeignet" wird 
unter dem Vorbehalt des Wider­
rufs erteilt; sie kann auch befristet 
und unter Auflagen eiteilt werden. 

9.41 Ist die. Beurteilung "geeignet" be­
fristet, so· prüft das Bundesinsti­
tut, auf Antrag, ob die Befristung 
aufgehoben oder die Frist verlän­
gert werden kann. Der Antrag auf 
Fristverlängerung muß frühestens 
sechs Monate und spätestens drei 
Monate vor Ablauf der Frist ge­
stellt werden. 

9.42 Entscheidungen können insbeson­
dere dann widerrufen werden, 
wenn 
- die Lehrziele, Lehrgangsinhalte 

und Lehrmethoden nicht mehr 
den Erfordernissen der fortent­
wickelten beruflichen Bildung 
entsprechen, 

- für die öffentlich anerkannten 
oder sonstigen Prüfungen neue 
Regelungen getroffel') werden 
und der überprüfte Fernlehr-
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gang diesen nicht mehr ent­
spricht, 

- der überprüfte Fernlehrgang in­
folge von Änderungen des In­
halts oder der Durchführung 
nicht mehr den in diesen Richt­
linien enthaltenen Anforderun­
gen entspricht, 

- die überprüften Vertragsbedin­
gungen, die Kündigungsvor­
schriften und die Vorschriften 
über den Einsatz von Vertre­
tern nicht eingehalten werden 
oder ohne -Zustimmung des 
Bundesinstituts geändert wer­
den, 

- die Lehrgangsangebote oder 
die Art der Werbung nicht mehr 
den Grundsätzen der Richtli­
nien entsprechen, 

- das Bundesinstitut nicht in der 
Lage ist, die fortdauernde Über­
einstimmung des Fernlehrgangs 
mit den "Richtlinien für die 
Überprüfung von Fernlehrgän­
gen" zu prüfen, weil das Farn­
lehrinstitut den unter 1.5 aufge­
führten Verpflichtungen nicht 
hinreichend nachkommt, 

- Vertreter, Berater, Angestellte 
oder Beauftragte eines Farn­
lehrinstituts gegen Ziffer 7.92 
dieser Richtlinien verstoßen. 

9.5 Vor einem Widerruf werden die 
betroffenen Fernlehrinstitute ge- ' 
hört. Bei Widerrufentscheidungen 
aus Gründen, die nicht dem Farn­
lehrinstitut anzulasten sind (z. B. 
Änderung von Prüfungsordnun-

Mitteilungen des BBF 

gen), wird eine Änderungsfrist ein­
geräumt. 

9.6 Der Widerruf wird vom Bundes­
institut in der Zeitschrift für Berufs­
bildung in Wissenschaft und Praxis 
und in weiteren geeigneten Publi­
kationsmitteln veröffentlicht. in 
gleicher Weise wird bei cjer Zu­
rücknahme des Widerrufs verfah­
ren. 

9.7 Für Fernlehrgänge, die aufgrund 
der Entscheidung des Bundesinsti­
tuts den Eignungsanforderungen 
dieser Richtlinien nicht oder nicht 
mehr entsprechen, kann nach Be­
hebung der Mängel das Prüfungs­
verfahren auf Antrag erneut ein­
geleitet werden. 

10. Werbung mit dem Ergebnis der 
Oberprüfung 

10.1 Das Fernlehrinstitut darf die ei­
nem Fernlehrgang zuerkannte 
Eignungsbestätigung und das Gü­
tezeichen des Bundesinstituts bei 
der Werbung und in Auskünften 
an Interessenten verwenden, je­
doch nur in unmittelbarem Zu­
sammenhang mit dem überprüf­
ten Fernlehrgang. 

10.2 Die werbliche Verwendung der 
Eignungsbestätigung darf aus­
schließlich in der Form des Zu­
satzes erfolgen: 
"Dieser Fernunterrichtslehrgang 
ist vom Bundesinstitut für Bil­
dungsforschung als geeignet be­
urteilt worden." 
Dazu darf ausschließlich der so 
beurteilte Fernlehrgang mit dem 

10.3 

10.4 

11. 

12. 
12.1 

12.2 

12.3 
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Gütezeichen gekennzeichnet wer­
den. 
Teile eines mit positivem Ergeb­
nis überprüften Fernlehrgangs 
dürfen weder für sich noch in 
Verbindung mit anderen Lehr­
gängen oder Lehrgangsteilen un­
ter neuer Zielsetzung als "geeig­
net" bezeichnet und durch das 
Gütezeichen kenntlich gemacht 
werden. 
Erfüllt der Lehrgang auch die An­
forderungen des § 34 Satz 2 AFG, 
dann gelten die entsprechenden 
Vorschriften der Verwaltungsver­
einbarung zwischen dem Bundes­
institut und der Bundesanstalt 
für Arbeit. 
AuskunftserteilunQ 
Das Bundesinstitut erteilt auf An­
frage in geeigneter Weise Aus­
künfte über Fernlehrgänge. 
Obergangsbestimmung 
Diese Richtlinien treten am 1. 1. 
1975 in Kraft. Gleichzeitig werden 
die Richtlinien vom 21. Juni 1971 
ungültig. 
Den Fernlehrinstituten wird eine 
Anpassungsfrist von 6 Monaten 
nach in krafttreten eingeräumt. Die 
Anpassungsfrist gilt auch für 
Fernlehrgänge, die dem Bundes­
institut zur Oberprüfung vorlie­
gen. 
Positive Entscheidungen auf der 
Grundlage der Richtlinien vom 
21. Juni 1971 werden nach Ab­
lauf der Anpassungsfrist über­
prüft und bei nicht erfolgter An­
passung widerrufen. 

Berufsbild und Studienplan 

Empirische Beiträge zur Entwick­
lung von Hochschulcurricula 

BHW·Bausparer 
kennen den Unterschied 
zwischen Bausparen 
und BHW·Bausparen. Best.-Nr. 36 720, 283 Seiten, DM 28,60 

von Prof. Dr. Hans Albrecht Hesse, 
Prof. Dr. Dieter Jungk, Prof. Dr. Antonius Lipsmeier, 

Wolfgang Manz 

Das Buch behandelt auf der Basis von empirischen 
Untersuchungen den Beruf des Lehrers an beruf­

lichen Schulen und seine akademische Ausbildung. 

Es konzentriert sich u. a. auf die Ermittlung beruf­

licher Probleme u.nd auf die Darstellung und Bewer­
tung unterschiedlicher Ausbildungskonzepte. Zum 

erstenmal wird hier ein ausführlicher Versuch 
unternommen, die hochschulpolitischen und -didak­

tischen Entscheidungen bei der Einrichtung eines 

neuen Studienganges nachzuzeichnen und anhand 

eines Entscheidungsmodells zu kritisieren. 

HERMANN SCHROEDEL VERLAG KG 

Hannover· Dortmund • Darmstadt · Berlin 

3000 Hannover-Döhren, Zeißstraße 10 

Und Sie sollten ihn auch kennen, wenn Sie 
Beamter, Angestellter oder Arbeiter im öffent­
lichen Dienst sind. Denn nur Mitarbeiter des 
öffentlichen Dienstes dürfen BHW-Bausparer 
werden. Ihnen aber können wir ein paar ganz 
entscheidende Extras bieten. So geben wir zum 
Beispiel unseren Kunden das Bauspardarlehen, 
ohne eine Mindestansparsumme zu verlangen. 
Denn bei uns kommt es allein auf die Bewertungs­
ziffer an .. Und auch das gibt's nur beim BHW: 
Den besonderen Tarif für alle, die mit geringen 
Spar- und Tilgungsraten Eigentum schaffen oder 
erhalten wollen. 

Verbinden Sie die BHW-Vorzugsleistungen 
mit den Vergünstigungen, die der Staat Bau­
sparern gewährt. Am besten wenden Sie sich 
- möglichst sofort- an die nächste BHW-Bera­
tungsstelle, Ihren BHW-Vertrauensmann oder 
direkt an die BHW-Hauptverwaltung in Hameln. 

BHW Die Bausparkasse 
für alle im öffentlichen Dienst 
325 Hameln 
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